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AI. 2
Proposition de la commission

Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Angenommen - Adopté

Art. 2
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.

Antrag Muret
Dieser Bundesbeschluss unterliegt im Sinne von

Artikel 89bis, Absatz 2, der Bundesverfassung dem
fakultativen Referendum.

Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Proposition Muret
Le présent arrêté est soumis au referendum

facultatif au sens de l'article 89bis, alinéa 2, de la
Constitution.

Präsident: Herr Muret hat einen Eventualantrag
gestellt. Er hat ihn schon beim Eintreten begründet.

Abstimmung — Vote
Für den Antrag Muret 4 Stimmen
Dagegen 137 Stimmen

Gesamtabstimmung — Vote sur l'ensemble
Für Annahme des Beschlussentwurfes 141 Stimmen
Dagegen . 4 Stimmen

Das absolute Mehr ist erreicht.
La majorité absolue est acquise.

An den Ständerat -Au Conseil des Etats

#ST# Vormittagssitzung vom 26. Juni 1957
Séance du 26 juin 1957, matin

Vorsitz - Présidence: Herr Condrau

7297. Finanzhaushalt des Bandes.
Neuordnung

Finances fédérales. Nouveau régime

Botschaft und Beschlussentwurf vom 1. Februar 1957
Message et projet d'arrêté dû 1 février 1957

Antrag der Kommission
Eintreten.

Proposition de la commission
Passer à la discussion des articles.

Berichterstattung - Rapports généraux

Hauser, Berichterstatter: Zuerst möchte ich an
die Eidgenössische Steuerverwaltung ein Wort des
Dankes für die umfassende Dokumentation und die

Raschheit richten, mit der sie gearbeitet*hat. Eine
so weit- und vielschichtige Materie bedarf der Zuge-
ständnisse von hüben und drüben. Auch Herr Bun-
despräsident Streuli hat solche gebracht. Zwar wer-
den das die Leute im Kanton Zürich kaum glauben,
wenn sie es hören; aber es ist doch so, und dafür
möchte ich ebenfalls danken. Nun zur Vorlage.

Seit einem Vierteljahrhundert lebt der Bund
finanziell von der Hand in den Mund. In den
dreissiger Jahren versuchte man mit drei Finanz-
programmen die tiefen Wunden, welche die schwere
Wirtschaftsdepression dem eidgenössischen Finanz-
haushalt schlug, zu heilen. Mitten in diese Bestre-
bungen fiel der Zweite Weltkrieg, der erneut gewal-
tige Anforderungen an die Finanzkraft des Bundes
stellte. Auf Grund des Vollmachtenrechtes wurde
1940/41 der Steuerkatalog,,schmerzlich bereichert":
Neben der Erhebung von zwei Wehropfern wurde
die Krisenabgabe in die Wehrsteuer umgewandelt,
und die Kriegsgewinnsteuer erfuhr ihre Wieder-
auferstehung; neue Finanzquellen wurden er-
schlossen in Gestalt der Warenumsatz-, Luxus- und
Verrechnungssteuer. Trotz dieser Anstrengungen
türmte sich bis Ende 1946 ein Schuldenberg von
8,8 Milliarden auf.

Sie kennen das Schicksal der Versuche von 1948
und 1953, die Finanzordnung des Bundes aus der
Ära des Notrechtes auf verfassungsmässigen Boden
hinüberzuführen. Nach den beiden negativen Volks-
entscheiden stimmte der Souverän jeweilen mit
grossem Mehr einer vierjährigen Übergangsordnung
zu und bewahrte damit den Bund vor einem finan-
ziellen Notstand.

Da das jetzige Provisorium Ende nächsten
Jahres abläuft, stehen wir abermals vor der Not-
wendigkeit, eine dauerhafte Grundlage für den
Finanzhaushalt des Bundes zu errichten. Es ist eine
staatspolitische Aufgabe erster Ordnung, denn
letzten Endes hängt alles staatliche Leben und die
wirtschaftliche wie die soziale Zukunft eines Landes
von geordneten Finanzen ab. Darauf weist ein-~
drücklich auch der Jahresbericht 1952 der Bank für
internationalen Zahlungsausgleich mit den Worten
hin, „dass kraftvolle Massnahmen zur Ordnung der
öffentlichen Finanzen eine notwendige Voraus-
setzung für die Erzielung jedes wahren Fort-
schrittes sind".

An den Anfang jeder finanziellen Neuordnung
gehört die Besinnung auf den Finanzbedarf. Mit
allen modernen Staaten haben wir das Gemeinsame
eines stets wachsenden Staatsbedarfes, verursacht
durch eine immer weitergehende Regelung der Wirt-
schaftlichen und sozialen Verhältnisse. Um die
Jahrhundertwende haben sich Bund, Kantone und
Gemeinden zusammen mit einem Steueraufkommen
von 144 Millionen begnügt. Im Jahre 1955 bean-
spruchten die gleichen drei Steuerhoheiten 3777
Millionen. Im Jahre 1900 entfielen auf den Bund
allein 34%; 1955 dagegen 49% aller Steuerein-
nahmen. Diese Gewichtsverschiebung zugunsten des
Bundes gibt nichts anderes wieder als die dem mo-
dernen Wirtschaftsleben innewohnende stärkere
Integrationstendenz.

Das Anschwellen der Bundesausgaben ist in
einer Demokratie in erster Linie das Ergebnis der
politischen Willensbildung. Ständig wurde der Auf-
gabenkreis des Bundes ausgeweitet. Welche Ge-
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staltungskrafte werden diesen in der Zukunft be-
einflussen? Uni sich darüber Klarheit zu ver-
schaffen, publizierte das Finanzdepartement vor
Jahresfrist seine „Grundsätzlichen Erwägungen zur
Bundesfinanzreform". Die Antworten der Kantone,
Parteien und Wirtschaftsverbände zeichneten sich
durch eine seltene Einmütigkeit aus: in der Ab-
lehnung der vorgeschlagenen Bundessteuer der
juristischen Personen. Damit bestätigte sich wieder
einmal mehr die Richtigkeit der Canardschen
Regel: „Alte Steuern, gute Steuern, neue Steuern,
schlechte Steuern." Und da in allen übrigen
Punkten die Vernehmlassungen weit auseinander-
gingen, war der Weg vorgezeichnet: Verzicht auf
das Betreten steuerpolitischen Neulandes und Ver-
zicht auf eine grundsätzlich neue Aufgabenteilung
zwischen Bund und Kantonen.

Diese Ausgangslage hat dem Finanzplan des
Bundesrates, der sich bis 1963 erstreckt, den Stempel
aufgedrückt. Die Leitmotive, die ihm zugrunde
liegen, sind bemerkenswert und rühmenswert zu-
gleich: Einmal das darin zum Ausdruck kommende
moderne finanzwissenschaftliche Denken, wird doch
mit einer durchschnittlichen jährlichen Zunahme
des Volkseinkommens von 2,5% gerechnet, und
dann der aufgeschlossene soziale Sinn, der seinen
Niederschlag im folgenden Satz der Botschaft fand:
„Die Neuordnung des Finanzhaushaltes des Bundes
ist nicht denkbar ohne die Sicherung ausreichender
Bundesmittel für unsere Sozialwerke und deren an-
gemessenen Ausbau." (S. 21.) Darum sind zum be-
reits erreichten Ausgabenplafond von 2 Milliarden
Franken weitere 70 Millionen vorgesehen für Auf-
gaben, deren Realisierung sozusagen vor der Türe
steht, nämlich für die Einführung der Invaliden-
und Mutterschaftsversicherung sowie für den Aus-
bau der Krankenversicherung. Dazu kommen 45
Millionen für die Lösung der Eisenbahnfragen. Und
wenn für die Landesverteidigung mit jährlichen
Mehrausgaben in der Grössenordnung von 100 Mil-
lionen gerechnet wird, so wird man das Finanz-
departement angesichts des soeben von uns be-
schlossenen Rüstungskredites von 600 Millionen
kaum des Zweckpessimismus zeihen dürfen.

Da es sich bei einem Finanzplan um blosse
Schätzungen für die Zukunft handelt, verzichtete
unsere Kommission trotz ausgiebiger Diskussion
darauf, sich über die Höhe jeder einzelnen Position
zu ereifern. Den Beweggrund für diese Einstellung
fasste ein durch die Kelter der Jahre abgeklärtes
Mitglied in die lapidaren Worte zusammen: „Wir
können die künftigen Aufgaben und Ausgaben jetzt
nicht begrenzen, denn das Leben steht nicht still."
Allgemein wurde der Finanzplan in der Höhe von
2,4 Milliarden Franken in der Kommission als sehr
realistisch bezeichnet, und mehrheitlich war man
der Auffassung, der Einbezug der heute schon über-
blickbaren neuen Aufgaben sei sachlich und poli-
tisch gerechtfertigt. Einig war man sich auch, dass
in der vorgesehenen jährlichen Tilgungsquote von
250 Millionen eine ansehnliche Reserve enthal-
ten sei.

Es ist uns allen klär, dass. der Fortschritt der
Zeit immer neue Aufgaben heranwälzt, die wegen
ihrer Grosse den Rahmen der Gliedstaaten sprengen
und nur auf Bundesboden gelöst werden können.
Wir erinnern an den Bau der Nationalstrassen und

die friedliche Erschliessung der Atomenergie. Soll
nun zwischen der Fülle der Aufgaben und der zu
ihrer Finanzierung erforderlichen Mittel keine innere
Inkongruenz entstehen, so müssen dem Bund ge-
nügende und finanzwirtschaftlich zweckmässige Ein-
nahmen zur Verfügung gestellt werden.

Notgedrungen musste auch beim Einnahmen-
plan an das bestehende Finanzregime angeknüpft
werden. Die bereits dem Bunde verfassungsmässig
zustehenden Finanzquellen (Einfuhr- und Treib-
stoffzölle, Tabakbelastung, Stempelabgaben, Mili-
tärpflichtersatz, Überschüsse der PTT, National-
bank und Alkoholverwaltung, Vermögensertrag
usw.) sollen einen Ertrag von 1352 Millionen ab-
werfen. Von den bisher befristeten Fiskaleinnahmen
(Wehrsteuer, Warenumsatzsteuer und Verrech-
nungssteuer) erwartet man einen Totalbetrag von
910 Millionen.

Davon soll die letztere dauernd in der Verfassung
verankert werden, während das Recht zur Erhebung
der direkten Bundessteuer und der Umsatzsteuer
auf 12 Jahre beschnitten wird. Diese Befristung er-
klärte Bundespräsident Streuli als seine „schmerz-
lichste Konzession". War es wohl die Rücksicht-
nahme auf diesen Superlativ, dass die Kommission
den Antrag auf eine Kürzung der Befristung um
4 Jahre mit 11:10 Stimmen abgelehnt hat?

In diesen Einnahmenplan des Bundesrates in der
Gesamthöhe von rund 2400 Millionen Franken
(worin noch eine Tilgungsrate von einer Viertel-
milliarde einkalkuliert ist) haben nun die Beschlüsse
unserer Kommission verschiedene Breschen ge-
schlagen. Die heutige glänzende Finanzlage des
Bundes erlaubte, gewisse strukturelle Verbesse-
rungen an den Fiskalmassnahmen vorzunehmen und
gleichzeitig die bereits durch den Steuerabbau vom
Dezember 1955 erleichterte Bürde der Steuerzahler
noch erträglicher zu gestalten.

Bei der Warenumsatzsteuer zog es die Kom-
mission vor, an Stelle der in der Botschaft vorge-
schlagenen nochmaligen generellen Satzreduktion
von 5,4 auf 5 bzw. von 3,6 auf 3%%, die 31 Mil-
lionen „gekostet" hätte, eine Erweiterung der Frei-
liste zu setzen. Sie glaubt, durch diesen gezielten
Abbau in der Grössenordnung von 53 Millionen den
Konsumenten eine wirksamere Entlastung zu brin-
gen als durch die lineare Herabsetzung der Steuer-
sätze. Ohne Zweifel werden den ausführenden In-
stanzen durch die Umsatzsteuerbefreiung der land-
wirtschaftlichen Hilfsstoffe (inkl. inländische Pflan-
zen und Schnittblumen), der Brennstoffe, Seifen
und Waschmittel, alkoholfreien Getränke, Medika-
mente und Bücher mancherlei Knacknüsse aufge-
geben werden. Aber, meine Herren, haben sich die
Steuerbehörden nicht immer als unheimlich ge-
schickt erwiesen, wenn es galt, eine Finanzquelle zu
nutzen oder das Steuersubstrat zu erhalten? Wer
wollte daran zweifeln, dass diese Geschicklichkeit
bei der Eidgenössischen Steuerverwaltung nicht
noch in potenzierter Form vorhanden sei ! So haben
wir mit 19:7 Stimmen die politisch-psychologische
Seite des Problems höher bewertet als die
technische.

- Bei den Stempelabgaben schlug der Bundesrat
an materiellen Neuerungen vor: die Ermächtigung
zur Erhebung einer Steuer auf gewinnenden Lot-
terielosen (inkl. Sporttoto-Treffer) und die Aus-
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dehnung des Bahnfrachtstempels auf den Strassen-
verkehr. Aus der Befürchtung heraus, dadurch den
Goodwill für die Vorlage zu gefährden, lehnte die
Kommission beide Anträge ab. Überdies beschloss
sie, zur Herstellung gleicher Wettbewerbsbedin-
gungen zwischen Schiene und Strasse den als ein-
seitige Belastung des Bahnverkehrs kritisierten
Frachturkundenstempel abzuschaffen. Daraus er-
wächst dem Bund ein jährlicher Ausfall von
4 Millionen.

Bei der Couponsteuer blieb ein Antrag auf
Streichung mit kompensationsweiser Erhöhung der
Verrechnungssteuer von 25 auf 30% in beträcht-
licher Minderheit. Die Kommission folgte hier in
bezug auf das Ausmass der Reduktion auf 3% dem
Bundesrat, transformierte jedoch seine vage Ver-
tröstung in der Botschaft auf eine spätere Ausfüh-
rungsgesetzgebung in einen konkreten Beschluss,
welcher den Steuerpflichtigen die Realisierung
dieses Vorteils ab 1. Januar 1959 garantiert, wobei
die Verrechnungssteuer auf 27% gehoben werden
soll. Damit wird der Couponabgabe ihre ursprüng-
liche Bedeutung als Rechtsverkehrssteuer wieder zu-
rückgegeben. Ihre vollständige Aufhebung hätte so-
wohl für den Bund als auch für die Kantone schwer-
wiegende Folgen gezeitigt, die ich bei der Detail-
beratung schildern werde.

Wie bei den früheren Finanzvorlagen, so erwies
sich auch diesmal die Wehrsteuer als pièce de
résistance. Allein, der Widerstand ist - nach den
Verhandlungen unserer Kommission beurteilt - im
Abflauen begriffen. Der Antrag auf völlige Ab-
schaffung der Wehrsteuer fand gar keine Unter-
stützung; ebenso vereinigten zwei Vorschläge, die
dem Bunde die Befugnis zu ihrer Erhebung nur zu-
erkennen wollten „in Zeiten der Gefahr" bzw. „vom
Zeitpunkt der Erklärung des Aktivdienstes an
während dessen Dauer", nur wenige Stimmen auf
sich. Nachdem die direkte Bundessteuer in ihren
verschiedenen Formen das Jubiläum des vierzig-
jährigen Bestehens feiern kann, ist bei der grossen
Mehrheit des Volkes die Erkenntnis durchgedrun-
gen, dass sie nicht nur wegen der finanziellen Folgen
für die Kantone, sondern auch aus politischen Grün-
den als notwendiges Gegengewicht zur Waren-
umsatzsteuer erhalten bleiben muss. Beide Steuer-
quellen haben den Vorzug, dass sie parallel zur allge-
meinen Wirtschaftsexpansion ergiebiger fliessen und
damit im Einklang stehen mit dem langfristigen
Wachstum der Bundesausgaben.

Um die noch vorhandene leichte Strömung
gegen die direkte Bundessteuer noch mehr zu ver-
langsamen, hatte der Bundesrat für die Neuordnung
bereits eine Reihe weiterer Erleichterungen gegen-
über dem Status quo vorgesehen, und die Kom-
mission ist noch darüber hinausgegangen. Bei der
Wehrsteuer vom Einkommen der natürlichen Per-
sonen sind die Freigrenzen noch einmal um 1000
Franken, auf 6000 Franken für Ledige und 7500
Franken für Verheiratete, erhöht worden. Damit
fällt die Zahl der heute 1200000 umfassenden
Pflichtigen auf 650 000, das heisst von 24 auf 13%
der Gesamtbevölkerung. Der Hauptteil der Kom-
missionsberatungen kreiste um die Frage der Ab-
zugsfähigkeit der kantonalen und kommunalen
Steuern vom wehrsteuerpflichtigen Einkommen. Im
Unterschied zu 1948 und 1953 wurde das Postulat

vorerst mit einer knappen Mehrheit angenommen.
Sie kam jedoch auf diesen Beschluss mit 17:6
Stimmen zurück, nachdem sie durch eine Sub-
kommission die Tariffragen eingehend hatte stu-
dieren lassen. Im weitern trug dazu bei, dass die dem
Steuerabzug nachgerühmte Ausgleichswirkung zwi-
schen Wohngemeinden mit hoher und niedriger
kantonaler und kommunaler Steuerbelastung für
Einkommensbezüger bis zu 30 000 Franken fast un-
merklich ist und eine generelle Entlastung besser
durch eine Tarifkorrektur erreicht wird. Der von
Ihrer Kommission beantragte Tarif beseitigt die
kalte Progression für alle Einkommensstufen, mit
Ausnahme derjenigen zwischen 74000 und 95000
Franken. Die nicht ausgeglichenen Beträge sind
jedoch ausserordentlich gering (z.B. bei 80000
Franken Einkommen 70 Franken). Das Progres-
sionsmaximum wurde auf 8,5% festgesetzt. Für den
neuen Tarif wurde das moderne Prinzip der über-
schiessenden Progression gewählt, der durch seinen
einfachen Aufbau jedem Bürger gestattet, seine zu-
sätzliche Steuerlast bei steigendem Einkommen aus-
zurechnen, was beim bisherigen Stufentarif nicht
ohne weiteres möglich war.

Bei der Wehrsteuer von den juristischen Per-
sonen wollte der Bundesrat den Entscheid über die
Frage, ob sie einer proportionalen oder progressiven
Besteuerung unterworfen werden sollen, der Aus-
führungsgesetzgebung vorbehalten. Die Kommission
beschloss jedoch, bereits im gegenwärtigen Zeit-
punkt eine klare Regelung zu treffen und gab der
proportionalen Besteuerung den Vorzug. Diese
kleine strukturelle Reform realisiert verschiedene
Vorteile: 1. Sie führt die erstrebenswerte Gleichbe-
handlung der Reinerträge der Aktiengesellschaften
und Genossenschaften herbei; 2. liegt sie im Inter-
esse der Aufforstung junger Unternehmungen und
mildert den Investitionsdrang gut rentierender
Firmen, um sich der hohen Besteuerung ihrer Mehr-
gewinne zu entziehen; 3. wird damit ein gesunder
Ausgleich zu den Kantonen und Gemeinden ge-
schaffen, welche hier die Besteuerung nach der Er-
tragsintensität anwenden, was eine bisweilen un-
erträgliche Kumulation mit der heutigen progres-
siven Wehrsteuer zur Folge hat; 4. mildern wir die
wirtschaftliche Doppelbesteuerung des Gewinns der
juristischen Personen und der dahinterstehenden
Aktionäre; und 5. befinden wir uns mit dieser Me-
thode in Übereinstimmung mit dem Ausland.

Durch die von der Kommission an der Wehr-
steuer vorgenommenen Änderungen entstehen ge-
genüber der Botschaft Mindereinnahmen von 39 Mil-
lionen, wovon der Bund nach Abzug der Kantons-
anteile 28 Millionen tragen muss. Dazu kommt noch
die Entlastung der Wehrsteuerpflichtigen um 45
Millionen aus dem schon vom Bundesrat vorge-
schlagenen Verzicht auf die Weiterführung 4er er-
gänzenden Vermögenssteuer. War ihr Wegfall schon
in den Vorlagen von 1948 und 1953 vorgesehen, so
liegt sie heute erst recht im Interesse der Erleich-
terung der Kapitalbildung, die hinter dem Finanz-
bedarf der Wirtschaft zurückbleibt. Mit der Ver-
besserung der Ersparnisquote leisten wir den wirk-
samsten Beitrag zur Verbesserung des Produktions-
apparates und zur Aufrechterhaltung der Vollbe-
schäftigung. •
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Sowohl bei der Warenumsatzsteuer als bei der
Wehrsteuer von den natürlichen und juristischen
Personen sind wir auf eine Differenzierung der
Steuersätze zwischen den Verfassungs- und Über-
gangsbestimmungen, wie sie der Bundesrat vor-
schlug, nicht eingetreten. Zwar wurde uns ver-
sichert, dass in der heutigen Konjunktur nicht be-
absichtigt sei, diese Marge auszunützen. Da das
Volk jedoch gegenüber solchen Steuerreserven miss-
trauisch eingestellt ist, ist es abstimmungspsycholo-
gisch klüger, darauf von vorneherein zu verzichten.

Leider ist es nicht gelungen, den noch bei jedem
Finanzreformversuch ausbrechenden Streit um die
Besteuerung der Rückvergütung und Rabatte bei-
zulegen. Wohl haben sich die Standpunkte der Ver-
treter der Genossenschaften und des Gewerbes -
dank der intensiven Bemühungen des Herrn
Finanzministers - einander genähert. Doch der Ver-
ständigungsvorschlag des Finanzdepartementes, der
die Rückvergütungen und Rabatte nur mit der
Hälfte des normalen Satzes besteuern will, kam nur
durch Mehrheitsbeschluss der Kommission zu-
stande.

Die Vorschläge des Buridesrates zur Neuord-
nung des Bundesfinanzhaushaltes sind im weitern
gekennzeichnet durch drei gewichtige Verzichte.
Einmal zieht er aus der Tatsache, dass der Kontin-
gentslösung von 1950 vom Volk ein Staatsbegräbnis
erster Klasse zuteil wurde, die richtige Konsequenz,
dieses veraltete Finanzierungsmittel, das nicht ein-
mal mehr ein Rinnsal in die Bundeskasse ergäbe,
aus dem Katalog der dauernden Einnahmequellen
zu streichen. Alsdann soll die Luxussteuer abge-
schafft werden, weil sie sich immer mehr von einer
Konsum- zu einer Gewerbesteuer wandelte und
unsere schweizerische Qualitätsarbeit diskriminierte.
Der im Laufe unserer Beratungen unternommene
Versuch, sie auf dem Umwege über eine erhöhte Um-
satzsteuer auf entbehrlichen Gegenständen des täg-
lichen Bedarfs wieder einzuführen, wurde abge-
wiesen.

Während diese beiden Vorschläge in der Öffent-
lichkeit sympathische Aufnahme fanden, stiess der
dritte, die Aufhebung der Biersteuer, in gewissen
Kreisen auf Opposition. Unsere Kommission billigte
mehrheitlich den Standpunkt des Bundesrates,.die
Biersteuer als einziges Überbleibsel der im Jahre
1935 eingeführten Getränkesteuer abzuschaffen.
Hingegen gab sie sich mit der als teilweise Kompen-
sation des Ausfalls in Aussicht genommenen Erhö-
hung der Umsatzsteuer nicht zufrieden, sondern be-
auftragt den Bundesrat auf dem Wege der Motion,
im Falle der Annahme der Finanzordnung die Zoll-
zuschläge auf Braurohstoffen und Bier ab 1. Januar
1959 mindestens zu verdoppeln. Auf diesem Wege
gelingt es, die bisherige Belastung des Biers in der
Grössenordnung von 29 Millionen bis auf einen
Betrag von rund 3 Millionen aufrecht zu erhalten.

Seit der „grossen Vorlage" von 1953 sind ver-
schiedene Schwierigkeiten, die damals als Bleige-
wicht empfunden wurden, aus dem Wege geräumt
worden. So die Ausgabenbremse und das Finanz-
referendum, die in der Abstimmung vom 30. Sep-
tember 1956 vom Volke abgelehnt wurden. Mit der
Koordinationsstelle für Orgânisationsfragen wurde
eine institutionelle Garantie für die Sparsamkeit im
Bundeshaushalt geschaffen, die kontinuierlich und

mit Erfolg nach der rationellsten Verwaltungs-
apparatur fahndet.

Umfassender als je nimmt der Bund Rücksicht
auf das Lebensrecht der Kantone, indem er ihre
finanziellen Beteiligungsrechte mit einer einzigen
Ausnahme ungeschmälert lässt.Diese Ausnahme bil-
det der Militärpflichtersatz, wo ihr bisheriger hälf-
tiger Anteil durch eine Bezugsprovision von 20%
ersetzt wird. Nach wie vor erhalten die Kantone -
im Gegensatz zu 1953 - auch ihren bisherigen
30prozentigen Anteil am Ertrag der Wehrsteuer,
wovon allerdings in Zukunft ein Sechstel für den
Finanzausgleich abgezweigt und nach einem ändern
Schlüssel als dem eigenen Wehrsteueraufkommen
wieder verteilt wird, so dass die finanzschwachen
Kantone sich höherer Zuwendungen werden erfreuen
dürfen.

Neben diesem interkantonalen Finanzausgleich
soll ferner der bisherige direkte Finanzausgleich zwi-
schen Bund und Kantonen fortentwickelt werden.
Seine Kennzeichen sind die Ausgleichsbeträge zur-
Herabsetzung der finanziellen Leistungen finanz-
schwacher Kantone an die AHV, die besondere Zu-
teilung von 10% des Treibstoffzollertrages an finanz-
schwache Kantone, und eine zu ihren Gunsten im-
mer stärkere Differenzierung der Skalen für die
Bundessubventionen. Mit all diesen praktischen
Ausdrucksformen eidgenössischer Solidarität gelingt
es zusehends besser, den schwächsten Gliedern in
der Kette der Kantone die Erfüllung ihrer Aufgaben
zu erleichtern.

Wie schon in den Verfassungsvorlagen von 1948
und 1953 sollen wiederum dem Bunde zwei Kompe-
tenzen erteilt werden. Die erste will durch den
Erlass eines Verbotes von Steuerabkommen der il-
loyalen Steuerkonkurrenz unter den Kantonen, der
leider bisher auf dem Wege des Konkordates nicht
beizukommen war, ein Ende bereiten. Die zweite
strahlt in ihren Wirkungen über die Landesgrenzen
hinaus und bezweckt, durch die Möglichkeit der
Einführung von Retorsionssteuern die Abwehr fis-
kalischer Übergriffe des Auslandes zu erleichtern.

Der letzte Fragenkomplex betrifft die Schulden-
tilgung. Dieser Grundsatz war dem Sinne nach, wenn
auch in etwas anderer Formulierung, bereits bei den
beiden früheren Reformversuchen verkündet wor-
den. Obschon unsere Bundesschuld im Verhältnis
zum Volkseinkommen einen Grad aufweist, um den
uns das Ausland beneidet, ergibt sich doch in Zeiten
guter Konjunktur die Notwendigkeit ihres Abbaues.
Nur damit wird dem Staate die Möglichkeit gegeben,
in der Krise seine Investitionsrate zu erhöhen und
trotz Mindereinnahmen auf Steuererhöhungen und
Ausgabenbeschränkungen zu verzichten. Wenn wir
bedenken, dass in der Budgetbotschaft 1933 noch
der Satz stand: „Wir müssen unsern Voranschlag
ins Gleichgewicht bringen, ohne zu Anleihen zu grei-
fen; alle herabsetzbaren Ausgaben sind zu kürzen",
dann ermessen wir erst, wie die Finanzpolitik über
ihre ursprüngliche Bedeutung hinausgewachsen ist.
Anstelle der rigorosen Defizitdeckung, die immer
neue Haushaltsdefizite erzeugte, werden heute die
Steuern zum Steuern der wirtschaftlichen und sozia-
len Verhältnisse eingesetzt.

Im Lichte dieser Zusammenhänge besehen, sollte
es für uns eine Selbstverständlichkeit bedeuten, dem
neuen Versuch zur Ordnung des Bundeshaushaltes
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zum Durchbruch zu verhelfen. Gegenüber der Fort-
führung des heutigen Finanzregimes ergeben sich
durch die Anträge des Bundesrates und die Kommis-
sionsbeschlüsse Entlastungen von insgesamt 265
Millionen. Wer wollte da noch von der Sicherstellung
eines überdimensionierten Finanzbedarfes sprechen !

Die Vorlage präsentiert sich in einem Kleide, das
weder dem Bunde zu eng auf den Leib zugeschnitten
ist, um ihn nicht am Wachstum zu hindern, noch
ist es zu weit, als dass er seine Taschen prall füllen
könnte, ohne schlechte Figur zu machen.

Die Kommission empfiehlt Ihnen mit 16:8
Stimmen, bei 5 Enthaltungen, Eintreten auf die
Vorlage.

M. Glasson, rapporteur: Le Conseil fédéral pré-
sente aux Chambres, pour la troisième fois depuis la
fin de la dernière guerre, un projet d'arrêté fédéral
instituant de nouvelles dispositions constitutionnelles
sur le régime financier de la Confédération. Ainsi,
pour aboutir à cette présentation, la lourde et com-
pliquée machine de la préparation d'un problème
intéressant au plus haut chef l'ensemble de la nation
s'est mise en train en partant du point de départ qui
a été fixé par le Département fédéral des finances et
des douanes et qui, en passant par les innombrables
travaux de l'Administration fédérale des finances et
des contributions, par ceux des nombreuses com-
mission d'experts, a abouti au projet en question.
Son examen a été fait par votre commission com-
posée de 29 membres, qui a siégé en 4 sessions, les
25 et 26 février 1957 à Murren, les 15,16 et 17 avril
à Locarno/Muralto, les 23 et 24 mai à Berne et le
19 juin à Berne également, non sans avoir institué
une sous-commission dite du tarif de l'impôt pour
la défense nationale dû par les personnes physiques
qui a siégé, elle aussi, à Berne le 4 juin.

C'est donc un énorme travail qui a été accompli
trois fois de suite, soit en vue du projet du 22 jan-
vier 1948, puis de celui du 20 janvier 1953, enfin
pour le présent projet. L'on peut sérieusement se
demander s'il n'est pas parfaitement déraisonnable
d'exiger du Conseil fédéral, de l'administration, des
experts et du Parlement une tâche aussi énorme,
répétée trois fois en l'espace de neuf ans.

Ne serait-ce que sous cet angle, il est vraiment
indispensable d'aboutir à une solution parlemen-
taire convenable de ce problème fondamental et
de la faire triompher devant le peuple et les cantons
de manière à assurer, durant une période acceptable,
la stabilité du régime financier de la Confédération
en vue de permettre à celle-ci, en des temps qui sont,
eux, instables, une certaine tranquillité pour se
vouer à la solution des nombreux et importants
problèmes posés à notre pays.

Nous avouerons que ce n'est pas sans grande
hésitation que nous avons accepté de présenter le
rapport en langue française sur ce projet d'arrêté,
nous rendant compte dès le départ de la difficulté
et de l'ampleur de la mission qui nous a été confiée.
Nous avons été de plus en plus confirmé dans ce
sentiment lorsque nous avons vu que la dernière
session de la commission a eu lieu mercredi dernier.
Sans vouloir rechercher une bienveillance, excessive
de ce Conseil, nous sommes bien obligé de lui
demander de nous l'accorder dans de pareilles con-
ditions. Finalement, nous nous sommes laissé

guider par l'observation finale du chef du Dépar-
tement fédéral des finances et des douanes dans
les « Considérations de principes concernant le ré-
gime financier de la Confédération» du 18 juillet
1956 : « Pour aboutir à une réorganisation convena-
ble des finances fédérales, y est-il dit, il faut une
étude objective, les efforts et la collaboration cons-
ciencieuse de tous ».

Cela étant dit, vous "n'attendrez pas de votre
rapporteur qu'il vous fasse un exposé qui comprenne
toute l'évolution historique de la question et con-
tienne tout le détail des discussions.

Il entend bien plustôt s'en tenir à des lignes
générales et tenter de présenter le problème posé
avec le maximum de clarté, en s'excusant d'avance
s'il n'y réussit pas.

Quel est ce problème? Le 1er janvier 1959,
l'arrêté constitutionnel du 25 juin 1954 prorogeant
de 4 ans, soit de 1955 à 1958, le régime financier de
1951 à 1954, aura cessé de déployer ses effets et la
Confédération sera privée de recettes extraordinaires
qui lui furent accordées pour un temps limité, à
moins qu'il n'en soit décidé autrement d'ici là. Il
s'agit, en outre, de décider si certaines sources de
recettes peuvent être inscrites dans la Constitution
fédérale soit d'une manière définitive, soit pour un
temps limité.

La situation actuelle est connue dans ses grandes
lignes. Disons en quelques traits rapides que la
Première Guerre mondiale mit fin à la paisible
évolution de la politique financière fédérale et
qu'elle mit à rude épreuve l'assise constitutionelle
des finances de la Confédération. Le rétablissement
de l'équilibre fut tenté par la voie des économies et
par l'augmentation des recettes existantes. Mais ces
mesures ne suffirent pas. La création de nouvelles
recettes se révéla indispensable car il apparut
clairement que l'assise constitutionnelle des finances
fédérales n'était pas adaptée aux besoins des pério-
des de guerre et de crise.

On prit alors différentes mesures pour parer à
cette situation et l'on institua, en particulier, le
premier impôt fédéral direct, en 1915, sous le nom
«d'impôt fédéral de guerre non renouvelable». En
réalité il fut renouvelé. Bien plus, en 1916, il fut
institué un «impôt fédéral sur les bénéfices de guerre»,
perçu pendant les années 1915 à 1920.

La crise sociale qui éclata aussitôt après l'armis-
tice dissipa l'espoir de remettre d'aplomb les finances
fédérales à l'aide du deuxième impôt de guerre, de
l'impôt sur les bénéfices de guerre et de quelques
autres mesures secondaires. Cependant, l'année 1922
marqua le début d'une période de détente de 10 ans.
En revanche, dès 1933 s'ouvre la période la plus
mouvementée et la plus incertaine aussi en ce
domaine; il fallut parer aux conséquences de la
tragique crise économique mondiale dé 1933 à 1936,
puis assumer, sur le plan militaire, les frais du ren-
forcement de notre défense nationale, ceux de la
mobilisation 1939-1945 et ceux du plan de réarme-
ment, dont l'exécution décidée en 1951 se poursuit
encore, et, enfin, faire face à des tâches nouvelles
qui furent confiées à la Confédération dans tous
les domaines. Du côté des recettes, la Confédération
eut la possibilité de trouver des ressources nouvelles
extraordinaires, nombreuses etvariées, produit d'une
fiscalité directe ou indirecte, renouvelables bien que
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toutes prévues pour une durée limitée tout en
sachant qu'elles dureraient. La Confédération connut
dès lors, depuis 1933 à nos jours, une situation
chaotique provoquée par une quantité de textes
légaux de plus en plus compliqués.

Le Conseil fédéral tenta de mettre fin à cette
situation peu encourageante par son projet d'arrêté
constitutionnel du 22 janvier 1948 qui fut bien adop-
té par les Chambres le 21 mars 1950, toutefois avec
de très importantes modifications qui en ont changé
la structure mais fut repoussé lors de la votation
populaire du 4 juin 1950.

Reprenant son travail de Sisyphe roulant dans
les enfers un rocher au sommet d'une montagne
d'où il retombe sans ce,sse, le Conseil fédéral soumit
à nouveau un projet à l'Assemblée fédérale par son
message du 20 janvier 1953. L'Assemblée réduisit
de 20 à 12 ans la durée de perception de l'impôt pour
la défense nationale et de l'impôt sur le chiffre
d'affaires et vota l'arrêté, avec quelques modifica-
tions de caractère secondaire et sans discussion sur-
les principes, en date du 25 septembre 1953. Mais, le
6 décembre suivant, le peuple rejeta également ce
second projet par 488 232 voix contre 354 149 et par
19 cantons sur 22; seuls Zurich, Uri et les Grisons
acceptèrent le projet.

Dans ces conditions, le Conseil fédéral proposa
aux Chambres, dans son message du 12 février 1954,
de proroger simplement de quatre ans, soit de 1955
à 1958, le régime financier de 1951 à 1954. Dans la
votation populaire du 24 octobre suivant, l'arrêté
fédéral proposé, portant la date du 25 juin, fut
adopté par 457 527 voix contre 196 188 et par 21
cantons contre un.

Telle est la situation actuelle. Remarquons cepen-
dant que depuis 1954 la situation s'est caractérisée
sur le plan économique par une expansion constante
de l'économie suisse, qui ne fut interrompue que
passagèrement en 1949. C'est ainsi que la valeur des
exportations passa de 3435 à 5622 millions de francs
de 1948 à 1955. Durant le même laps de temps, le
revenu nominal par tête de population passa de 3990
à 4910 fr., c'est-à-dire qu'il augmenta de 23%, ce-
pendant que le revenu réel haussait de 17%.

Le revenu national net a passé de 8,7 milliards de
francs en 1938 à 23,3 milliards en 1955. En l'espace
de dix-sept ans, il a atteint ainsi un chiffre de
plus de deux fois et demi supérieur, sans tenir
compte, il est vrai, qu'une partie de cette augmenta-
tion représente la diminution du pouvoir d'achat de
la monnaie.

Sur le plan financier, l'évolution est la même.
Pour les dix premières années d'après guerre, la Con-
fédération enregistra un boni de 896 millions et l'on
sait que le compte général de la Confédération pour
l'exercice 1956 se solde par un boni de 423 millions,
avec un total de recettes du compte financier de
2610 millions. D'un autre côté, en dix ans, il a été
possible de réduire de 1,3 milliard le découvert du
bilan, c'est-à-dire la dette externe qui ne se monte
plus, à fin 1956, qu'à 7,15 milliards.

Il est intéressant de relever ici qu'au moment des
délibérations relatives au message du Conseil fédéral
de 1948, la situation financière de la Confédération
s'était développée de façon satisfaisante. En re-
vanche, lors de la discussion du projet de 1953,
l'économie avait passé par une période de dépression

et la situation financière de la Confédération était
moins bonne, surtout à cause des dépenses exigées
par la défense nationale. Aujourd'hui, au moment
où nous abordons l'examen du projet du 1er février
1957, les choses se présentent à nouveau différem-
ment.

Les années de grande prospérité que nous vivons
ont exercé une influence favorable sur les finances
de la Confédération, et celles des cantons se sont
développées d'une façon également satisfaisante dans
leur ensemble. De son côté, le revenu national s'est
accru dans des proportions considérables et l'on peut
compter, selon l'avis du Conseil fédéral, sur un
accroissement moyen annuel de 2 à 3% d'une façon
durable. Peut-être cette dernière appréciation est-
elle quelque peu optimiste. De toute façon, on ne
saurait faire reproche au Conseil fédéral de tirer de
toute cette situation les conclusions qui ont fixé les
points de départ des études en vue de la préparation
du projet qui nous est soumis, à savoir qu'il devrait
être possible, même en couvrant des dépenses accrues,
de réduire encore le découvert du bilan et d'assurer
en même temps des allégements fiscaux.

A vrai dire, le peuple, sentant plus ou moins
consciemment la réalité de cette situation écono-
mique et financière, entend la traduire sur le plan
politique dès avant la présentation de ce projet
d'arrêté par le Conseil fédéral.

C'est ainsi que deux initiatives populaires con-
cernant le vote des dépenses par l'Assemblée fédérale,
avec un contrôle de l'administration fédérale, furent
déposées le 23 septembre 1953 à la Chancellerie
fédérale. La première de ces initiatives dite «frein
aux dépenses» se proposait de rendre plus difficile le
vote de dépenses par les Chambres en leur interdisant
de dépasser le total des dépenses inscrites au budget
par le Conseil fédéral sans prévoir concurremment la
couverture de ce dépassement. Elle fut retirée, par la
suite, en faveur du contreprojet de l'Assemblée
fédérale que vous connaissez, qui prévoyait, sans
grande chance, la reprise du frein aux dépenses, ainsi
que le referendum financier facultatif pour les dé-
penses uniques de plus de 10 millions de francs ou
les dépenses périodiques de plus de 2 millions dé
francs. Ce contreprojet a été rejeté très nettement
par le peuple et les cantons dans la votation popu-
laire du 30 septembre 1956.

La seconde initiative tendait à la création d'un
organe de contrôle indépendant de l'administration
et chargé d'étudier continuellement toutes les possi-
bilités d'économie réalisables dans l'emploi des res-
sources de la Confédération. Elle fut retirée en faveur
de la loi fédérale du 6 octobre sur la centrale pour les
questions d'organisation de l'administration fédé-
rale.' Cette centrale est devenue, nous croyons pou-
voir l'affirmer, un organe précieux pour réaliser des
économies dans la gestion financière de la Confédéra-
tion. Celle-ci, d'ailleurs, a fait adopter par les Cham-
bres, le 23 septembre 1953, une. loi instituant des
mesures spéciales propres à réduire les dépenses de
la Confédération, de même qu'un arrêté fédéral du
24 mars 1954 qui entrèrent en vigueur, pour une
partie le 1er janvier 1954, et pour le reste le 1er jan-
vier 1955. Le compte de la Confédération fut déchargé
ainsi d'un montant de l'ordre de 40 millions de
francs par an. Citons, enfin, pour être complet, la
création, au cours de l'été 1956, par le Département
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des finances et des douanes, d'une commission spé-
ciale d'études en cette matière, qui a déjà déposé
son rapport.

Nous avons pensé avoir ainsi déblayé le terrain
et vous avoir montré, dans ses grandes lignes, la
situation telle qu'elle se présente avant l'examen du
projet d'arrêté constitutionnel qui nous est soumis
par le Conseil fédéral. Examinons maintenant dans
quelles conditions s'est faite la préparation de ce
projet.

Le Département fédéral des finances et des
douanes auquel vous me permettrez, à cette place,
d'adresser, tant à son chef qu'à ses collaborateurs,
l'hommage de notre reconnaissance pour le grand
travail fourni, est parti de quelques considérations
fondamentales en vue d'entreprendre les travaux
préparatoires de ce que l'on peut appeler la troisième
tentative de revision du régime des finances fédé-
rales.

Ce département a voulu faire porter la discussion
sur un plus grand nombre de points que lors des deux
tentatives prédédentes. Il se demanda d'abord si le
partage des tâches entre la Confédération et les can-
tons répondait encore au besoin du temps présent.
Il voulut ensuite délimiter d'une façon plus précise
les compétences fiscales; il se demanda, enfin, si la
part des cantons au rendement des impôts ne devrait
pas être structurellement modifiée et si on ne pouvait
par améliorer les principes relatifs à l'amortissement
et à là recherche de l'équilibre du budget. Il institua
à cet effet une série de commissions d'étude et fit
procéder à de nombreuses consultations. Rapports
et consultations ont été édités sous le titre «Publica-
tions concernant la réforme des finances fédérales».
Elles sont au nombre de sept. Un rapport concernant
la question des routes n'a pas été publié pour ne pas
gêner les travaux de la commission pour la planifica-
tion routière; il pourra l'être ultérieurement. Quant
aux travaux d'une commission chargée d'examiner
les questions de la péréquation financière entre les
cantons, ils ne pourront être poursuivis avec quelque
chance de succès pratique, selon les experts, qu'après
les délibérations des Chambres sur le présent mes-
sage.

Tous ces travaux, dont nous nous permettons
également de féliciter les auteurs, ont abouti aux
«Considérations de principe concernant le régime
financier de la Confédération», du 18 juin 1956, qui
furent largement communiqués par le Département
fédéral des finances et des douanes en vue de provo-
quer un vaste débat devant l'opinion publique. Ces
considérations furent communiquées, en effet, aux
cantons, aux partis politiques et aux associations
économiques. L'analyse des réponses montre que
presque tout le monde rejetait l'idée d'un impôt
fédéral dû par les personnes morales, l'impôt sur le
revenu des personnes physiques restant dans la com-
pétence des cantons. Le message déclare, pour le
reste, que c'était bien là le seul avis concordant qui
en était exprimé. « Sur les autres solutions suggérées,
les réponses recueillies montraient toutes les nuan-
ces, de l'adhésion convaincue au refus catégorique»
(message p. 16).

Le Département des finances et des douances en
tira la conclusion que le temps n'était -pas encore
venu de proposer une nouvelle répartition fonda-
mentale des compétences entre la Confédération et
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les cantons. Il resserra les objectifs et mit sur pied
un avant-projet du 3 décembre 1956, qui fut soumis
au Conseil fédéral et proposé, à son tour, à la discus-
sion avec les personnalités dirigeantes des partis
politiques, les directeurs cantonaux des finances, et
les principales associations économiques. Là presse
fut également mise au courant. Le Conseil fédéral
déclare, dans son message, que l'accueil fut de nou-
veau très mélangé et, dans l'ensemble, plutôt néga-
tif. C'est pourquoi, le Département des finances et
des douanes resserra encore une fois ses buts. Le
Conseil fédéral, de son côté, accentua ce resserrement.
C'est dans ces conditions que naquit le présent pro-
jet, le but à atteindre étant d'établir un projet qui
ait des chances d'être accepté, les plans plus larges
devant être, bon gré mal gré, sacrifiés à ce but. -

Constatons, en ce point de notre exposé, et d'une
manière tout à fait objective, que le Conseil fédéral
a fait des efforts méritoires pour s'élever du plan
purement technique sur le plan politique dans le
sens large du terme, et a voulu d'abord établir un
partage clair des tâches entre la Confédération et les
cantons. Disons ensuite que le Conseil fédéral a pro-
cédé à une recherche intensive en vue de clarifier le
plus grand nombre de questions possible et n'a cessé
de tendre à l'élimination de tout ce qui pouvait
encore rester obscur dans ce problème d'une enver-
gure considérable. Ajoutons que l'autorité executive
a marqué la volonté d'éliminer les obstacles qui se
présentent fatalement sur la route difficile de l'abou-
tissement final d'un projet de régime financier
établissant une stabilité pour un nombre d'années
plus long que celui des arrêtés de fortune sous les-
quels nous vivons depuis dé nombreuses années.
Soulignons aussi le désir du Conseil fédéral; tout eh
voulant une plus grande stabilité et en respectant la
nécessité d'équilibrer les comptes de la Confédéra-
tion, d'alléger dans toute la mesure possible la charge
des contribuables. Ce désir est particulièrement ma-
nifeste dans la recherche voulue de dispositions tran-
sitoires dans la Constitution fédérale propres à ap-
porter ces allégements dès avant la mise en vigueur
des lois d'exécution résultant de l'inscription des
principes devant figurer dans la Constitution soit à
titre définitif, soit pour une durée de douze ans en ce
qui concerne l'impôt pour la défense nationale et
l'impôt sur le chiffre d'affaires. Enfin, remarquons
l'effort du Conseil fédéral en vue de présenter for-
mellement son projet de la façon la plus claire pos-
sible, ainsi que nous aurons l'occasion de le cons-
tater tout à l'heure en parlant de l'économie géné-
rale du projet qui nous est présenté.

Ce sont là tout autant de faits qu'il faut mettre
objectivement, déjà ici, à l'actif du Conseil fédéral.

Voyons maintenant le projet -en question sous
l'aspect des questions principales qu'il pose et des
solutions essentielles qu'il propose.

1. Principes fondamentaux. On l'a déjà dit sou-
vent mais il faut le répéter: le problème d'ensemble
est d'ordre politique avant d'être d'ordre financier;
c'est d'ailleurs ce qui en augmente et l'importance,
et les difficultés, tout en soulignant sa portée natio-
nale. Il est évident que si, finalement, l'un des buts
de toute réforme financière est de permettre l'équi-
libre entre les dépenses et les recettes, il va sans dire
que l'on peut diverger profondément de vues sur là
manière de concevoir ce qu'il faut entendre par-les

60
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dépenses de la Confédération qui sont fonction des
tâches qu'elle assume. S'il en est auxquelles elle ne
saurait se soustraire, ce dont personne ne pourrait
la décharger, il est d'autres attributions, en revanche,
qui lui sont reconnues ou refusées suivant la concep-
tion qu'on a pu réaliser de l'Etat en général, ou
encore des rôles respectifs de la Confédération et des
cantons.

Nous avons déjà dit à ce propos que le Conseil
fédéral, par son chef des finances et des douanes, a
voulu fixer, comme point de départ des travaux
relatifs à l'établissement d'un nouveau projet de
régime financier de la Confédération, la question
fondamentale du partage des tâches entre la Con-
fédération et les cantons, estimant avec raison que
c'était par là qu'il fallait commencer, non seulement
en raison des considérations que nous venons d'énon-
cer mais aussi et surtout, parce que le moment sem-
blait choisi de le faire après la période chaotique
vécue depuis 1933 et accentuée encore par les mesures
qui ont dû être prises durant la dernière guerre.
Nous nous permettons de dire ici que nous regrettons
vivement que l'examen d'ensemble auquel on a
voulu se livrer n'a pas pu aboutir à uh résultat
positif à la suite des réactions de l'opinion publique
que nous avons déjà signalées. Il faut en être recon-
naissant en particulier à M. Streuli, conseiller fédéral,
président de la Confédération, qui a ainsi ouvert la
voie aux revisions constitutionnelles de base qui
devront intervenir à plus ou moins brève échéance
dans tous les domaines correspondant aux besoins
du temps présent.

Remarquons ensuite que, contrairement à la mé-
thode adoptée lors de l'élaboration du projet d'ar-
rêté consitutionnel du 22 janvier 1948, on a estimé
avec raison, de même qu'on l'avait fait en 1953,
qu'il n'était pas nécessaire de se livrer à un inven-
taire rriinutieux des besoins financiers de la Con-
fédération. En outre, dans l'évaluation des besoins
financiers de la Confédération, le Conseil fédéral a
également renoncé à agir comme en 1953 et n'a pas
prévu des dépenses correspondant à une «période
favorable» et des dépenses pour une «période de
crise». Il a préféré se contenter, constatant que des
estimations n'ont qu'une valeur relative, d'évaluer
les dépenses pour les cinq premières années à dater
de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, soit
de 1959 à 1963. Au surplus, comme les variations de
ces dépenses d'une année à l'autre sont incertaines,
seuls des chiffres moyens pour ces cinq années ont
été retenus.

2. Si l'on examine maintenant le tableau des
besoins' financiers de la Confédération pour les
années 1959 à 1963, on constate que le Conseil fédé-
ral a prévu une série de dépenses civiles qui n'ont
pas encore de base légale, soit, par exemple, en
matière d'assurance invalidité, dans le domaine des
routes et dans celui des chemins de fer. Comme il
s'agit là de problèmes qui doivent trouver à plus ou
moins brève échéance une solution légale, nous pen-
sons qu'il était justifié d'agir ainsi. Quant aux sec-
teurs aujourd'hui si importants et si nécessaires de
la défense nationale et des dépenses militaires, le
Conseil fédéral les discute d'une nlanière approfondie
dans son message et aboutit à la conclusion que les
dépenses totales en ce domaine, pour 1959 et les
années suivantes, seront en moyenne de 600 millions

pour les dépenses courantes et de 200 millions pour
les dépenses du programme d'armement, soit au
total 800 millions de francs.

Les dépenses civiles étant supputées à 1230 mil-
lions en moyenne pour les années 1959-1963 et les
dépenses militaires étant fixées à 800 millions de
francs pour cette même durée, l'on touche immé-
diatement du doigt l'importance de cette question et
il faut s'attendre qu'elle donne lieu au sein de ce
Conseil à plusieurs interventions.

Un autre point important du projet, sur lequel
le Conseil fédéral insiste tout au long de son message,
c'est la question de l'amortissement et de la néces-
sité de procéder à une semblable mesure en temps
de prospérité. Nous ne voulons pas nous immiscer
dans la controverse qui oppose les experts en cette
matière et qui a fait l'objet d'une étude particulière
par une commission dont le rapport a été déposé le
22 août 1956 au Département fédéral des finances et
des douanes. Nous aurons d'ailleurs l'occasion d'y
revenir à propos de la discussion de l'article 42bis du
projet. Contentons-nous de dire pour l'instant que le
point de vue du Conseil fédéral nous paraît justifié
dans la mesure où cet amortissement se fait dans des
conditions raisonnables. A ce propos, l'annuité de
250 millions prévue pour l'amortissement dans l'esti-
mation des dépenses nous paraît répondre à cette
exigence, cela d'autant plus que le Conseil fédéral
affirme que la dite annuité sera proportionnellement
plus ou moins élevée, selon l'augmentation plus ou
moins forte des recettes, augmentation qui dépend
avant tout de l'évolution ultérieure de la situation
économique.

Ainsi, en comprenant l'amortissement de 250 mil-
lions dont nous venons de parler, les dépenses comp-
tables de la Confédération ont été évaluées par le
Conseil fédéral en moyenne pour les années 1959-
1963 à 2,397 millions. Cette évaluation est-elle dé-
fendable ? Le Conseil fédéral lui-même reconnaît que
de telles estimations n'ont qu'une valeur relative à
cause du fait que beaucoup de questions restent
malgré tout encore ouvertes. Nous pensons qu'il
serait vain de discuter à perte de vue sur cette ques-
tion. En effet, tant qu'une délimitation précise des
tâches de la Confédération et des cantons ne sera pas
consacrée dans la Constitution, l'on ne peut parler
qu'hypothèses. Ce problème politique, nous l'avons
vu, n'a pas pu être réglé avant la présentation de ce
projet. Il ne faut donc pas s'étonner que le problème
financier, qui en dépend par voie de conséquence
logique, ne le puisse pas être non plus, bien qu'il
faille remarquer que même si cela était le cas, l'on
ne pourrait jamais exiger de l'Etat fédéral des pré-
cisions qui seraient constamment déjouées par la
réalité politique, économique et sociale.

Il s'ensuit en conclusion que l'évaluation faite
par le Conseil fédéral peut raisonnablement être
admise. .

3. En ce qui concerne les recettes de la Confédéra-
tion, le Conseil fédéral entend poursuivre trois buts.

Le premier but tend à assurer à la Confédération
les ressources dont elle a besoin pour accomplir ses
tâches constitutionnelles d'intérêt général ou limité.
A cet effet le Conseil fédéral propose :

a) de maintenir les recettes inscrites jusqu'ici
dans la Constitution, article 42, en renonçant aux
contingents d'argent des cantons et en réduisant de
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moitié, pour les années 1959/1960, la part actuelle
des cantons au produit de la taxe d'exemption du
service militaire, cette part étant remplacée à partir
'du 1er janvier 1961 par une commission de percep-
tion s'élevant à 20% du produit brut;

b) d'inscrire à titre durable dans la Constitution
des recettes jusqu'ici de durée limitée (impôt anti-
cipé, impôt retenu sur les prestations d'assurance
sur la vie), ainsi que la faculté d'instituer des impôts
de rétorsion pour parer aux mesures fiscales que
pourraient prendre des Etats étrangers ;

c) de prévoir pour douze ans, c'est-à-dire de
1959 à 1970, la faculté de percevoir un impôt sur le
chiffre d'affaires et un impôt pour la défense na-
tionale;

d) de maintenir les dispositions qui, dans l'ar-
rêté sur le régime financier de 1955 à 1958, concer-
nent la perception des droits de timbre, de l'impôt
anticipé, de l'impôt retenu sur les prestations d'as-
surance sur la vie ainsi que de l'impôt sur le chiffre
d'affaires et de l'impôt pour la défense nationale.
Ce maintien aurait effet jusqu'à l'entrée en vigueur
dé chacune des lois d'exécution qui seraient édictées
en vertu des nouvelles dispositions constitution-
nelles.

Le second but recherché par le projet est d'éviter
que les finances cantonales ne soient trop profondé-
ment affectées par la revision du régime des finances
fédérales. Il s'agit surtout d'empêcher que le sys-
terne adopté contraigne tous les cantons à reviser
leurs lois d'impôts. A cette fin, le Conseil fédéral
envisage :

a) de limiter l'impôt pour la défense nationale à
un impôt modéré sur le revenu des personnes phy-
siques ainsi que sur le bénéfice net et le capital
propre des personnes morales, en renonçant à ré-
server exclusivement à la Confédération une imposi-
tion directe des personnes morales;

b) De maintenir la participation cantonale ac-
tuelle au produit des droits de timbre, au bénéfice
net de la banque nationale et à l'impôt fédéral
direct.

Le troisième but poursuivi par le projet est de
répartir la charge fiscale d'une manière aussi égale
que possible sur l'ensemble des contribuables. A cet
effet, le projet propose:

a) d'accorder des allégements appropriés déjà à
partir du 1er janvier 1959, c'est-à-dire déjà avant
l'entrée en vigueur des nouvelles lois d'exécution
tant en matière d'impôt sur le chiffre d'affaires qu'en
matière d'impôt pour la défense nationale ;

b) de renoncer aux impôts sur le luxe et sur la
bière à partir du 1er janvier 1959, la bière étant
frappée de l'impôt sur le chiffre d'affaires au même
taux que les autres boissons alcooliques.

c) de réaliser, au moyen de la législation d'exé-
cution, divers postulats ressortissant à la politique
fiscale, tels que la réduction du taux du droit de
timbre sur les coupons, l'assujettissement uniforme
du bénéfice net des personnes morales à l'impôt pour
la défense nationale, des modifications en matière
de taxe militaire, etc.

Nous vous renvoyons, pour ce qui est de la justi-
fication détaillée des trois buts recherchés par le
projet et des moyens propres à les atteindre, au.
message lui-même qui donne toutes les indications
nécessaires. Nous aurons d'ailleurs l'occasion de nous

exprimer sur ces différents points lors de la discus-
sion des détails du projet, en particulier sur la sup-
pression des impôts sur la bière et sur le luxe, dans
l'hypothèse évidemment où vous décideriez d'en-
trer en matière sur lui.

4. Nous voudrions toutefois nous arrêter quel-
ques instants au point crucial du projet, comme
d'ailleurs des précédents, c'est-à-dire aux problèmes
de l'introduction dans la Constitution d'un impôt
sur le chiffre d'affaires et d'un impôt pour la défense
nationale qui, comme chacun le sait, est un impôt
fédéral direct.

a) En ce qui concerne l'impôt de défense natio-
nale, il avait été reproché au Conseil fédéral, lors dé
la discussion du projet de 1953, de s'être arrêté à
cette formule sans examiner à fond les autres impôts
concevables, tels que: impôt fédéral sur les succes-
sions, impôt fédéral sur les revenus élevés, impôt
fédéral sur le revenu 'avec impôt complémentaire
sur la fortune, impôt fédéral sur le revenu ou
d'autres modalités d'imposition: répartition de la
compétence fiscale selon les sujets imposables (can-
tons: personnes physiques; Confédération: per-
sonnes morales), ou répartition de la compétence
fiscale suivant les objets imposables (Confédération:
les titres et leur rendement; cantons: autre fortune
et autres revenus). Cependant, la commission du
Conseil national de l'époque avait admis soit exr
pressément, soit tacitement, le point de vue du
Conseil fédéral à cet égard et nous ne pensons pas,
au surplus, que tel reproche était justifié. Il ne le
serait certainement pas non plus aujourd'hui car,
comme nous l'avons déjà relevé, le Département des
finances et des douanes s'est efforcé d'examiner ou
de faire examiner toutes ces solutions, auxquelles il
a fallu finalement renoncer pour diverses raisons
techniques ou politiques.

Le Conseil fédéral affirme que le maintien d'un
impôt fédéral direct modéré est indispensable pour
des raisons de politique financière et fiscale. Il relève
que ce futur impôt sera perçu sur le revenu des
personnes physiques, l'imposition de la fortune de
ces personnes n'entrant plus en ligne de compte,
ainsi que sur le bénéfice net et le capital propre des
personnes morales. La Confédération escompte
retirer de ce nouvel impôt pour la défense nationale,
un produit net de 200 millions de francs.

Mais il y a lieu de relever que le texte constitu-
tionnel prévoit, pour des raisons faciles à com-
prendre, et qui tiennent à la garantie à laquelle ont
droit les contribuables, dans la constitution déjà
des maximums d'impôts pour les personnes phy-
siques et les personnes morales et, en outre, des
minimums exonérés pour les personnes physiques.
L'impôt sur le revenu des personnes physiques sera
calculé selon un tarif progressif qui ne dépassera
pas 10% du revenu total imposable. L'assujettisse-
ment des personnes physiques commencera au plus
tôt avec un revenu de 5000 francs, pour les per-
sonnes mariées avec un revenu de 6500 francs.
Quant aux personnes morales, l'impôt sur le béné-
fice net ne doit en aucun cas excéder 7% si l'im-
position est proportionnelle ou 12% si l'imposition
est progressive. L'impôt sur le capital et les réserves
n'excédera pas l°/oo-

Ces accommodements, qui tendent tous à faire
de l'impôt pour la défense nationale un impôt
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fédéral direct aussi modéré que possible, n'ont tout
de même pas désarmé les adversaires de l'inscription
de cet impôt dans la Constitution fédérale.'Il y a,
comme autrefois, ceux qui n'entendent pas que les
cantons soient dépouillés de cette souveraineté
fiscale.

Il y a d'autres adversaires qui s'accommode-
raient d'un tel impôt fédéral direct mais à con-
dition qu'il ne soit prévu qu'à titre de réserve, pour
le cas où la Confédération ne pourrait plus, en raison
d'un service actif prolongé, de frais extraordinaires
d'armement, ou d'une crise économique générale,
couvrir ses dépenses à l'aide de ses ressources or-
dinaires.

Le Conseil fédéral répond dans son message à
ces objections et relève avant tout qu'il est im-
possible politiquement de faire admettre un impôt
sur le chiffre d'affaires, si l'impôt pour la défense
nationale ne l'est pas et, qu'au surplus, un impôt
prévu seulement à titre de réserve présente de très
graves inconvénients sur le plan de la technique
fiscale.

Le projet qui nous est présenté marque encore
mieux sa volonté de faire de cet impôt un impôt
aussi supportable que possible en proposant des
dispositions transitoires prévoyant en matière d'im-
pôt sur le revenu des personnes physiques une
déduction générale du revenu net portée de 2000 fr.
à 4000 fr., pour les célibataires de 2000 fr. à 3000 fr.,
de sorte .que l'assujettissement commence à partir
d'un revenu net de 7000 fr., pour les célibataires à
partir- d'un revenu net de 5000 fr., les déductions
pour enfants et pour personnes nécessiteuses s'ajou-
tant encore à ces deux derniers montants. D'un
autre côté, à titre transitoire, il est "accordé une
réduction de 10% du montant d'impôt sur l'impôt
pour la défense nationale dû pour une année; pour
les premiers 500 fr. de l'impôt annuel sur le revenu
des personnes physiques, la réduction est portée à
40% et pour les 1500 fr. suivant à 25%. Soulignons
enfin que la durée prévue pour la perception de cet
impôt a été fixée à douze ans en vertu de l'arti-
cle 41fer.

Nous verrons d'ailleurs que votre commission
a voulu augmenter encore les garanties en cette
matière en inscrivant le tarif de l'impôt dû par les
personnes physiques sur le revenu déjà dans les
dispositions transitoires de la Constitution et non
pas seulement dans la législation d'exécution.

Ce sont là toutes sortes de raison qui devraient
permettre aux adversaires actuels de l'impôt fédéral
direct de vaincre leur résistance. Ils devront recon-
naître en tout cas, nous semble^t-il, que le projet
s'est efforcé de venir à leur rencontre.

6) Quant à l'impôt sur le chiffre d'affaires, le
principe de son maintien dans la Constitution n'a
pas donné lieu à discussion. Le projet s'en est tenu,
en ce qui concerne le" maximum du taux, au projet
de 1953 mais a tenu compte, dans les dispositions
transitoires déjà, de la réduction accordée par
l'arrêté du 21 décembre 1955 en réduisant les taux
normaux (4 et 6%) de 3,6 à 3y3 et^de 5,4 à 5%.
Pour ce qui est de la liste des marchandises franches
d'impôt - ce que nos collègues de Suisse allemande
appellent d'un mot intraduisible, la «freiliste» -,
elle n'a pas été étendue à des articles qui sont soumis
actuellement aux taux normaux de 4 et 6%j elle

n'a pas été non plus restreinte. En revanche, la
possibilité d'étendre la liste aux marchandises
actuellement frappées des taux spéciaux de 2 et
2,5% a été maintenue, la législation d'exécution
devant décider si, et dans quelle mesure, on peut
le faire.

5. Si maintenant nous comparons le projet qui
nous est soumis avec ses prédécesseurs, soit avec
celui du 22 janvier 1948, du 21 mars 1950 et du
25 septembre 1953, nous constatons, dans les
grandes lignes, la situation suivante:

Le projet de 1957 contient comme ses prédé-
cesseurs, dans un même article 42, le catalogue des
sources de recettes fédérales. En second lieu, il
contient comme ses prédécesseurs, dans un article
41 bis (tandis que pour les autres projets il s'agissait
de l'article 42 ois), le catalogue des impôts que la
Confédération peut prélever, sous réserve des im-
pôts sur le chiffre d'affaires et pour la défense
nationale, qui font l'objet d'une autre disposition.
Enfin, le projet de 1957 prescrit, dans un article
42<?uater, une interdiction des arrangements fiscaux
à l'égal de ses prédécesseurs qui prévoyaient cette
interdiction sous un article 46, alinéa 3.

Dès lors nous constatons une identité de vue sur
ces trois points.

Qu'en est-il maintenant en matière d'impôt de
consommation:

Les projets de 1953 et de 1957 lient l'impôt pour la
défense nationale et l'impôt sur le chiffre d'affaires et
limitent leur durée à douze ans. En revanche, l'arrêté
de 1950 ne prévoyait pas de véritable impôt fédéral
direct et fixait une durée indéterminée pour l'impôt
sur le chiffre d'affaires. Il n'en était pas autrement
dans le projet de 1948. En ce qui concerne la durée
de ces impôts, elle est fixée, comme déjà dit, à douze
ans tant dans le projet de 1957 que dans celui de
1953. En revanche, le projet de 1950 prévoyait une
durée indéterminée; dans celui de 1948, la durée de
l'impôt direct était indirectement fixée par son but,
qui était de'suffire à l'intérêt et à l'amortissement
de l'excédent de dépenses de guerre de 5 millards,
cet^mpôt devant cesser ses effets après cela.

Si nous considérons maintenant uniquement
l'impôt pour la défense nationale, nous nous trouvons
devant le tableau suivant:

Le principe d'un tel impôt est admis dans le
projet de 1957 (art. 41 ter) et dans celui de 1953
(art. 41 quinquies). En revanche, le projet dé 1950
ne le prévoyait que pour les personnes morales,
tandis que son principe était fixé dans celui de 1948.

En ce qui concerne l'objet de cet impôt, les
projets de 1948, 1953 et 1957 entendent frapper le
revenu, tandis que le projet de 1950 ne prévoyait
aucun impôt sur les personnes physiques. Pour ce
qui est des personnes morales, l'impôt sur le bénéfice
et le capital est prévu dans tous les projets avec,
comme nuance, celui de 1953 ajoutant un impôt
sur les ristournes et les rabais excédant 5%.

Quant aux minimums et aux déductions sociales,
les projets de 1953 et 1957 les prévoient, tandis que
le projet de 1948 laissait ce soin à la législation
d'exécution.

Les maximums et les tarifs sont prévus dans
tous les projets, sauf celui de 1948. Pour ce qui est
du maximum, celui de 1957 prévoit 10%, celui de
1953 15%, celui de 1950 71/2%, enfin celui de 1948
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laissait à la législation d'exécution le soin de l'éta-
blir. Pour ce qui est des parts cantonales à cet
impôt, le projet de 1957 prévoit .30%, dont 5%
doivent être affectés à la péréquation financière
intercantonale, celui de 1953 prévoyait 20%, celui
de 1950 n'en prévoyait pas, tandis que celui de 1948'
prévoyait une «part convenable du rendement de
l'impô.t»; aucun des projets ne prévoit un impôt
fédéral direct à titre de réserve. Enfin, en ce qui
concerne les dispositions transitoires, le projet de
1948 n'en contenait pas; celui de 1950 prévoyait la
perception de l'impôt sous son ancienne forme
jusqu'à l'entrée en vigueur des nouvelles lois d'exé-
cution mais jusqu'à fin 1954 au plus tard; de même
celui de 1953 mais jusqu'à fin 1958 au plus tard;
enfin, le projet qui nous est soumis prévoit la con-
tinuation des dispositions actuelles concernant cet
impôt, avec des allégements et la suppression de
'l'impôt complémentaire sur la fortune des personnes
physiques, jusqu'à l'entrée en vigueur de la nou-
velle loi d'exécution.

Pour ce qui est des taux maximums, le projet
de 1957 prévoit des taux de 4% sur les livraisons
au détail et de 6% sur les livraisons en gros; le
projet de 1953 ne fixait les mêmes maximums que
pour certains articles d'usage indispensable ou
courant; le projet de 1950 disposait seulement que
les mêmes articles ne devaient pas être' grevés de
plus de 4% au détail; le projet de 1948 ne donnait
à ce sujet aucune indication. Quant à la liste des
marchandises franches d'impôt, les projets précé-
dents ne retendaient qu'aux denrées alimentaires
de première nécessité; ce sont les régimes financiers
transitoires de 1951 à 1954 et de 1955 à 1958 qui
ont donné à la liste sa forme actuelle. Le projet de
1957 s'il prévoit que cette liste, dans son état au
31 décembre 1958, ne peut être restreinte, laisse
toutefois la possibilité de l'étendre mais seulement
aux marchandises qui ne sont pas frappées des taux
de 4 et 6%. Enfin, pour ce qui est des dispositions
transitoires, le projet de 1948 n'en contenait point.
Ceux de 1950 et de 1953 prévoyaient le maintien
de l'impôt sous son ancienne forme jusqu'à l'entrée
en vigueur des nouvelles lois d'exécution (mais au
plus tard, dans le projet de 1953, jusqu'à fin 1958).
Le projet de 1957 règle en détail l'application de
l'impôt sous le régime transitoire jusqu'à l'entrée en
vigueur de la loi d'exécution.

6. Un autre problème a été celui de savoir s'il
était possible d'établir un système de recettes de
manière que ces dernières puissent être augmentées
ou diminuées^pour s'adapte'r aux dépenses. C'est la
question dite de la variabilité des impôts. Les lois
cantonales concernant les impôts sur le revenu et
sur la fortune prévoient souvent la possibilité d'une,
modification périodique du taux de l'impôt. Dans la
plupart des Etats étrangers, c'est aussi l'autorité
législative qui décide, de sa propre compétence, le
niveau des recettes fiscales et le taux de l'impôt,
soit en approuvant le budget, soit en édictant des
lois financières spéciales.

Pour ce qui est de la présente réforme de nos
finances fédérales, il y a lieu de constater que tous
les impôts fédéraux ne sont pas propres à l'institu-
tion de la variabilité. Celle-ci est à rejeter en
matière de droits de timbre, d'impôt anticipé et
d'impôt sur le chiffre d'affaires. En revanche, c'est

en matière d'impôt fédéral direct que la variabilité
de la perception des impôts peut se réaliser le mieux.
La législation d'exécution de l'impôt pour la défense
nationale devra étudier si et de quelle manière
pourrait se réaliser pratiquement le système du taux
effectif variable.

7. La question de savoir si et dans quelle mesure
les cantons doivent participer au produit des
recettes de la Confédération constitue, elle aussi,
une difficulté à laquelle le projet qui nous est
soumis a dû faire face car elle a été toujours forte-
ment débattue. Le projet du Conseil fédéral du
22 janvier 1948 énumérait les arguments qui
militent contre la participation des cantons aux
recettes fédérales. Mais on peut trouver aussi, d'un
autre côté, de bons motifs en faveur d'une telle
participation.

a) En ce qui concerne la taxe d'exemption du
service militaire, les cantons reçoivent actuellement
54% du produit brut de la taxe militaire. En
nombres absolus, la part des cantons n'a pas un
grand poids. Pendant les années 1954 et 1955, elle
s'est élevée en moyenne à 9 millions- de francs. Le
projet prescrit, dans les dispositions transitoires
proposées, que la part actuelle des cantons soit
réduite de moitié pour les années 1959 et 1960 et
qu'elle soit remplacée, à partir du 1er janvier 1961,
par une commission de perception s'élevant au 20%
du produit brut.

Son montant serait ainsi réduit de 6 millions
alors que durant la période de transition de deux
ans, les cantons toucheraient encore le 31% du
produit brut, soit 23% représentant la moitié de la
part, à quoi il faut ajouter la commission de per-
ception de 8%.

b) En ce qui concerne l'impôt pour la défense
nationale, les parts des cantons aux impôts fédéraux
directs perçus par eux pour le compte de la Con-
fédération n'ont pas toujours été de même montant.
Celle des deux impôts de guerre s'élevait à 20%,
celle de la contribution de crise à 40%, celle de
l'impôt pour la défense nationale d'abord à 35, puis,
à partir de 1942, à 30%, celle des deux sacrifices
pour la défense nationale (1940 et 1945) et celle de
la surtaxe spéciale majorant l'impôt pour la défense
nationale à 10%. Les cantons ont reçu, pour la
septième période- de l'impôt pour la défense natio-
nale, le 30% du produit brut annuel de 359 millions,
c'est-à-dire 108 millions. On escompte que l'impôt
de la huitième période rapportera un produit brut
annuel de 320 millions, de sorte qu'il restera aux
cantons une part de 96 millions, si l'on tient compte
de la réduction ordonnée par l'arrêté fédéral du
21 décembre 1955.

Le projet prévoit que l'impôt pour la défense
nationale devrait procurer à l'avenir à la Confédé-
ration une recette annuelle nette de 200 millions. Si
l'on maintient à 30% la part des cantons, le tarif
doit être fixé de manière que le produit brut
atteigne 285 millions.

c) Les cantons reçoivent, en outre, actuellement
une part au bénéfice net de la Banque nationale,
fixée à 80 et. par tête de population, ainsi qu'une
part de 20% au produit des droits de timbre, ré-
partie, elle aussi, par tête de population. En Ì954 et
1955, les cantons ont reçu en moyenne 3,8 millions
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comme part au bénéfice net de la Banque nationale
et 20,7 millions comme part au produit des droits
de timbre, donc au total 30,5 millions de francs.

Le Conseil fédéral propose, dans le projet qui
nous est soumis, de maintenir toutes les parts can-
tonales actuelles, à l'exception de celle qui concerne
la taxe militaire. A la suite de la réduction proposée
du futur impôt pour la défense nationale par rap-
port à l'impôt actuel et du remplacement de la part
à la taxe militaire par une commission de per-
ception de 20%, il faut compter avec une perte
d'environ 17 millions par an pour les cantons.

8. Comment le projet résout-il la question de la
péréquation financière ? Le Conseil fédéral est
arrivé à la conclusion qu'il était justifié d'améliorer
encore la péréquation financière intercantonale et
que, par conséquent, le principe du renforcement de
cette péréquation devait être inscrit dans les dispo-
sitions sur le nouveau régime financier. Cela fait
l'objet de l'article 42 ter. Le projet ne" prévoit pas
seulement le principe d'une telle péréquation mais
cherche à indiquer la voie que devra suivre la
future législation pour parer aux défauts constatés
dans le système actuel, en particulier au sujet du
financement de ces mesures de péréquation au
moyen de recettes moins sujettes à variations que le
produit des droits d'entrée sur les carburants. C'est
pourquoi l'article 41 ter, alinéa 3, lettre c, du projet
fixe que les cantons garderont trois dixièmes du
produit brut de l'impôt pour la défense nationale et
qu'un sixième de cette part cantonale sera affecté à
la péréquation. De cette façon, 14 à 15 millions
seront affectés à la péréquation, en sus des 6 mil-
lions, en chiffres ronds, qui servent à faciliter aux
cantons financièrement faibles le versement de leurs
contributions à l'assurance vieillesse et survivants.
D'un autre côté, le projet propose de maintenir
pour l'instant en vigueur, sans changement, les dispo-
sitions actuelles sur la répartition du produit des
droits sur les carburants, c'est-à-dire jusqu'au
moment où les nouvelles règles de droit fédéral con-
cernant le financement des grands travaux de
routes auront été adoptés. Il y a lieu d'espérer que
d'ici là la législation assurant l'exécution de
l'article 41 ter, alinéa 3, lettre c, du projet sera
suffisamment avancée pour qu'on puisse se faire une
idée d'ensemble du problème d'une péréquation
financière intercantonale améliorée dans le sens,
avant tout, de la plus grande équité possible.

9. Un autre problème fondamental, qui a été
fort discuté dans le public, est celui de la déduction
des impôts cantonaux et communaux. La demande
d'admettre cette déduction sur le revenu et sur la
fortune lors de la fixation du revenu à soumettre à
l'impôt pour la défense nationale a été présentée
déjà à plusieurs reprises. Elle est notamment
motivée du fait que la Confédération, en imposant
le revenu et la fortune, empiète sur le domaine des
cantons et des communes et qu'elle devrait ainsi
avoir égard à la souveraineté plus ancienne des
cantons en n'imposant le revenu que sur ce qui
reste aux contribuables après paiement des impôts
cantonaux et communaux. En outre, on peut voir
dans cette déduction des impôts une mesure de
compensation entre les contribuables dans les
cantons et communes à forte et à faible charge
fiscale.

Le projet qui nous est soumis ne prévoit aucune
déduction semblable, pas plus d'ailleurs que ceux
de 1948 et de 1953. Les directeurs cantonaux des
finances se sont aussi prononcés contre elle à une
seule exception près (Grisons). Toutefois, une propo-
sition dans ce sens a été faite dès le début des délibé-
rations de votre commission. Nous parlerons plus
loin du sort qui lui a été réservé. Nous devons dire,
à titre personnel, que les arguments invoqués
contre cette déduction ne nous ont pas entièrement
convaincus et que nous continuons à penser que
c'eût été un moyen politique important, à côté de
la modération recherchée de l'impôt pour la défense
nationale et sa limitation de durée à douze ans,
pour entraîner aussi l'adhésion de ceux auxquels un
tel impôt fédéral direct répugne.

10. Evoquons rapidement, avant de terminer ce
chapitre, le problème des répercussions de la zone de
libre échange sur les recettes douanières. D'après
l'estimation moyenne des recettes douanières pour
les années 1959-1963 établie par le projet, celle-ci
s'arrête au chiffre de 810 millions. La part des pays
membres de l'Organisation européenne de coopé-
ration économique (pays qui feront probablement
partie de la zone européenne de libre-échange) à ces
droits de douane peut, pour les années 1959-1963,
être estimée à 429 millions de francs. Il n'est pas
encore possible actuellement de se faire une juste
idée de l'ampleur de la zone de libre-échange car on
ne connaît pas ' quels membres de l'O.E.C.E.
adhéreront à la zone et quel statut sera appliqué en
définitive à l'agriculture, aux pays sous-développés
et aux territoires d'outre-mer. On ne peut dès lors
pour l'instant que tabler sur des approximations.
C'est ainsi que la diminution des recettes douanières
pour les années 1959-1963 peut être évaluée de la
manière suivante:
Droits d'entrée 41,4 millions de francs
Droits sur les carburants .. 27,2 millions de francs
Droits sur les tabacs 3,2 millions de francs
Droits supplémentaires et

autres contributions .... 2,2 millions de francs
Soit au total 74,0 millions de francs
La réduction atteindrait 30% à la fin de 1963 (10%
pour l'année 1960 + 10% pour les 18 mois suivants
+ 10% pour les 18 derniers mois).

Après réalisation intégrale de la zone de libre-
échange en 1973, la diminution des recettes doua-
nières serait, selon les calculs établis par le Départe-
ment des finances et des douanes, de 429 millions
de francs.

11. En résumé, le projet prévoit une estimation
des recettes de la Confédération pour les années
1959-1963 qui s'établit comme suit:
Recettes fiscales (parts fédé-

rales) 1922 millions de francs
Autres recettes 340 millions de francs

Soit, en recettes effectives. 2262 millions de francs
à quoi il s'agit d'ajouter les parts des cantons par
117 millions de francs pour obtenir le total des
recettes comptables prévues par 2379 millions de
francs. Selon cette estimation, l'excédent de recettes
(sans amortissement) se chiffre par 232 millions de
francs.

Le projet d'arrêté constitutionnel qui nous est
soumis comprend quatre parties.
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La première partie détermine les modifications
et compléments de la Constitution fédérale néces-
sités par le nouveau régime financier. Elle contient
des dispositions générales ayant déj à figuré dans les
projets précédents, soit le catalogue des ressources
de la Confédération à l'article 42, le catalogue des
impôts à l'article 41 bis (sauf l'impôt sur le chiffre
d'affaires et l'impôt pour la défense nationale), puis
le principe de l'interdiction d'arrangements conclus
avec des contribuables en vue de leur assurer des
avantages fiscaux injustifiés (art. 42 quater), en
outre l'obligation pour la Confédération d'amortir le
découvert de son bilan (art. 42 bis), enfin le devoir
pour la Confédération d'encourager la péréquation
financière entre les cantons (art. 42 ter).

La pièce de résistance de cette première partie
est cependant constituée par l'article 41 ter qui
règle le problème toujours fort discuté de l'impôt sur
le chiffre d'affaires et de l'impôt pour la défense
nationale.

Pour être complet, disons que cette partie com-
prend, en tête, les dispositions relatives à la modifi-
cation de la perception de la taxe d'exemption du
service militaire (art. 18, al. 4).

La deuxième partie du projet qui nous est
soumis apporte une innovation que nous considérons
comme très importante, à savoir l'inscription dans
les dispositions transitoires de la Constitution elle-
même de la réglementation du droit transitoire.

Elle comprend un article 6 nouveau qui règle la
question de la part des cantons au produit de la
taxe d'exemption du service militaire. Puis, dans un
article 7, nouveau lui aussi, nous trouvons les dispo-
sitions relatives aux impôts perçus en conformité de
l'arrêté sur le régime financier de 1955 à 1958, soit
les droits de timbre, l'impôt anticipé, l'impôt retenu
sur'les prestations d'assurance sur la vie, l'impôt sur
le chiffre d'affaires et l'impôt pour la défense
nationale, le traitement de ces deux derniers impôts
faisant l'objet d'une réglementation détaillée dans
les alinéas 2 et 3 de la disposition précitée. A l'ali-
néa 4 est réglé le problème des subventions aux
cantons pour les dépenses relatives aux routes qui
continueront à être versées, même après le 31 dé-
cembre 1958, sur la base des dispositions de l'arrêté
sur le régime financier de 1955 à 1958. Il n'en est
pas autrement pour ce qui est des relations finan-
cières entre la Confédération et la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents (al. 5).

La troisième partie du projet d'arrêté fixe que
les dispositions constitutionnelles mentionnées dans
les deux premières parties entrent en vigueur le
1er janvier 1959.

Quant à la quatrième partie du projet, elle
traite les problèmes du referendum obligatoire et de
l'exécution de l'arrêté par le Conseil fédéral.

Votre commission a examiné le projet soumis en
plusieurs sessions dont j'ai donné les dates au début
du présent exposé. Tous les membres de la com-
mission ont pris une part très active aux délibé-
rations. Il suffit de mentionner à cet égard que pas
moins de septante propositions, suggestions ou
amendements ont été proposés tant par les membres
eux-mêmes de la commission que par le Départe-
ment fédéral des finances et des douanes. Mais l'on
donnerait une fausse image du travail de votre
commission si l'on se contentait de citer des chiffres.

Ce qu'il faut relever avec force, c'est l'esprit de con-
ciliation et la volonté d'aboutir à un résultat con-
venable qui n'ont cessé d'animer tous les partici-
pants. S'il était naturel que les thèses adverses
s'affrontent avec netteté, il ne l'était pas moins de
rechercher le compromis. Nous avons le devoir de
dire ici que nous pensons que le travail de votre
commission a été- fructueux et que les propositions
de modification apportées au projet du Conseil
fédéral n'ont touché en rien à sa structure fonda-
mentale. Tout en respectant celle-ci, elles cherchent,
à quelques exceptions près, à apporter des amélio-
rations surtout en ce qui concerne la charge fiscale
qui pèse sur les épaules des contribuables.

I. Votre commission n'a pas apporté de modifi-
cation à l'article 18, alinéa 4, du projet.

En revanche, la majorité de la commission a
modifié la lettre a de l'article 41 bis, alinéa premier,
en supprimant les droits de timbre sur les billets de
loterie (par 24 voix contre 2) et sur les documents
pour le transport de choses. De son côté, une
première minorité, qui a succombé devant la com-
mission par 16 voix contre 8, entend exclure les
coupons des droits de timbre sur titres.

En outre, une deuxième minorité propose de
soutenir le même point de vue que la première
minorité mais seulement dans le cas où l'impôt pour
la défense 'nationale serait maintenu.

En ce qui concerne la lettre c de l'alinéa premier
de l'article 41 bis, une minorité, appuyée par huit de
nos collègues, entend maintenir l'impôt sur la bière.

A l'article 41 ter, alinéa premier, la majorité de
votre commission propose de s'en tenir à la durée de
douze ans prévue par le Conseil fédéral. En revanche,
une minorité qui n'a succombé que par 10 voix
contre 11 à la commission et qui est soutenue
aujourd'hui par huit de nos collègues, veut réduire
cette durée à huit ans.

La majorité de votre commission a précisé, à la
lettre b, que l'impôt pour la défense nationale
devrait être prélevé sur le rendement net, le capital
et les réserves des personnes morales, et non pas
seulement sur le bénéfice et le capital des dites
personnes, selon le projet du Conseil fédéral. C'est
là une modification d'ordre rédactionnel avant tout.

Une première minorité propose de ne pas prévoir
d'impôt pour la défense nationale. Cette proposition
a été rejetée par votre commission par 18 voix
contre 1. Une deuxième minorité propose que les
impôts cantonaux et communaux sur le revenu
soient déduits du revenu des personnes physiques
soumis à l'impôt pour la défense nationale. Cette
proposition a triomphé dans une première décision
de la commission par 13 voix contre 12 et 2
abstentions. Toutefois, révenant plus tard sur la dite
proposition et à la suite de nombreuses discussions
sur lesquelles nous n'entendons pas nous étendre,
elle a été mise en minorité par 17 voix contre 6. Elle
est appuyée aujourd'hui par sept de nos collègues.

En ce qui concerne la lettre a de l'alinéa 2, la
majorité de la commission vous propose de fixer les
taux maximums de l'impôt sur le chiffre d'affaires
à 3,6% s'il s'agit de livraisons au détail, et à 5,4%
s'il s'agit de livraisons en gros. Une minorité veut
arrêter les taux à 3, respectivement 4,5%.

Pour ce qui est de la liste des marchandises
faisant l'objet de transactions franches d'impôts, la
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majorité propose de ne pas permettre la restriction
ou l'extension de la liste arrêtée au 1er janvier 1959
(c'est-à-dire comprenant les marchandises frappées
jusqu'ici des taux de 2 et 2,5%, ainsi que les médi-
caments et les livres). Une minorité composée de
huit de nos collègues, propose de ne pas permettre
la restriction de la liste par rapport à son état le
1er janvier 1959 mais bien d'en autoriser l'extension.

En ce qui concerne le règlement de l'impôt pour
la défense nationale faisant l'objet de l'alinéa 3 de
l'article 41 ter, une minorité, dont nous avons déjà
parlé et qui est défendue par notre collègue Clottu,
propose l'exclusion de cet impôt. Devant notre
commission, cette proposition a été rejetée à une
très grande majorité.

A la lettre a de cet alinéa 3 concernant l'impôt
sur le revenu des personnes physiques, la majorité
de votre commission propose de fixer le maximum
du tarif à 8,5% au lieu du 10% proposé par le
Conseil fédéral. Une minorité soutenue par huit de
nos collègues veut au contraire fixer ce maximum
à 12%. Pour ce qui est du début de l'assujettisse-
ment, la majorité de votre commission propose
6000, respectivement 7500 fr., au lieu de 5000,
respectivement 6500 fr. proposés par le projet. La
même minorité dont nous venons de parler propose
7000, respectivement 9000 fr.

Pour ce qui est de l'imposition des personnes
morales, la majorité de la commission propose
d'arrêter le taux à 6% du rendement net et de
déclarer cet impôt proportionnel, ainsi que de fixer
l'impôt sur le capital au maximum à 0,75%,,, les
réserves étant également frappées du dit impôt.
Une minorité composée de huit de nos collègues veut,
en revanche, biffer la première phrase de cette
lettre b. Une autre minorité, formée de neuf de nos
collègues, veut déclarer l'impôt en question propor-
tionnel et en fixer les taux maximums à 7% du
rendement net et à 1°/00 du capital et des réserves.
Enfin une troisième minorité, formée de huit de nos
collègues, propose d'exempter les ristournes et les
rabais de l'impôt pour la défense nationale. Nous
aurons l'occasion, dans la discussion des détails, de
parler de ce problème.

L'article 42 du projet n'a pas été modifié par la
commission.

L'article 42 bis fait l'objet d'une modification de
la commission, d'ordre plus rédactionnel que maté-
riel. Nous en parlerons dans la discussion de détail.

Les articles 42 ter et 42çuater n'ont pas subi de
modification.

II. Si l'on aborde la deuxième partie du projet
du Conseil fédéral, qui traite du complément des
dispositions transitoires de la Constitution fédérale,
nous devons constater que la commission y a
apporté de nombreuses modifications.

C'est ainsi qu'à l'article 6, la commission a
voulu préciser que, pour les années 1959 et 1960, la
part des cantons au produit de la taxe d'exemption
du service militaire, y compris la commission de
perception, était fixée à 31% du produit brut (ce qui
ne ressortait pas avec assez d'évidence du texte du
Conseil fédéral) et que dès le 1er janvier 1961, cette
part était remplacée par une commission de per-
ception s'élevant à 20% du produit brut.

Votre commission a introduit un article 6 bis
disposant que le droit de timbre sur les documents

en usage dans les transports ne sera plus perçu à
partir du 1er janvier 1959. D'autre part, elle a fixé
que les documents en usage dans le transport des
bagages, des animaux et des marchandises par les
Chemins de fer fédéraux et par les entreprises de
transport auxquelles la Confédération a accordé une
concession ne peuvent être frappés d'un droit de
timbre ou d'enregistrement que par la Confédération.

A l'article 7, alinéa premier, du projet, la majo-
rité de votre commission a fixé, à la lettre a, que les
dispositions actuelles relatives aux droits de timbre
extraordinaires restaient valables jusqu'à l'entrée
en vigueur des nouvelles lois d'exécution mais avec
réduction du taux du droit sur les coupons de 5%
à 3% dès le 1er janvier 1959. Une première minorité
est d'accord avec ce point de vue mais entend sup-
primer le droit sur les coupons. Une deuxième
minorité est du même avis mais seulement dans le
cas où l'impôt pour la défense nationale serait
maintenu.

Concernant la lettre b de cet alinéa, la majorité
de votre commission propose de maintenir l'impôt
anticipé mais avec majoration du taux de 25 à 27%
dès le l^r janvier 1959. Une première minorité
propose de porter cette majoration de 25 à 30%,
tandis qu'une deuxième minorité veut en rester à la
proposition du Conseil fédéral qui ne prévoit pas de
majoration.

Dans cet alinéa, une minorité, soutenue par un
de nos collègues, veut biffer les dispositions concer-
nant l'impôt pour la défense nationale (lettre e et
phrase finale).

Une autre minorité, composée de huit de nos
collègues, veut, dans une lettre /, ajouter l'impôt
sur la bière aux impôts maintenus dans le régime
transitoire.

A la fin de l'alinéa premier de cet article 7 (au
début dans le texte allemand), la commission pro-
pose de préciser que les nouvelles lois d'exécution
des articles 41 bis et 41 ter devront être traitées par
l'Assemblée fédérale jusqu'au 31 décembre 1962 au
plus tard.

A la lettre a de l'alinéa 2 de cet article 7, la
majorité de votre commission propose de prévoir
que l'impôt sur le chiffre d'affaires s'élève à 3,6%,
respectivement à 5,4%, au lieu de 3%, respective-
ment 5% prévus par le projet. Une minorité sou-
tenue par notre collègue Münz propose de fixer ces
taux à 3, respectivement 4,5%,

En conséquence des propositions de la com-
mission concernant les taux et la liste des marchan-
dises franches d'impôt, les lettres b et c du projet du
Conseil fédéral doivent être biffées.

Comme nouvelle lettre b, la majorité de la com-
mission propose d'étendre la liste des marchandises
faisant l'objet de transactions franches d'impôt à
toutes les marchandises frappées à cette date des
taux d'impôt de 2 et de 2,5%, ainsi qu'aux médica-
ments et aux livres. Une minorité soutenue par huit
collègues veut y ajouter les textiles.

En ce qui concerne la réglementation de l'impôt
pour la défense nationale durant le régime transi-
toire, réglementation qui fait l'objet de l'alinéa 3 de
l'article 7 du projet, le Conseil fédéral propose
(lettre a) d'abroger, dès le 1er janvier 1959, l'impôt
complémentaire sur la fortune des personnes phy-
siques. La commission a fait sienne cette proposition.
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Pour ce qui est des déductions sociales et de
l'assujettissement des personnes physiques, le
projet prévoit (lettre b) des allégements par rapport
à ce qui est fixé dans l'article 41 ter. Votre commis-
sion a apporté deux modifications essentielles à la
façon de voir du Conseil fédéral, en ce sens qu'elle
a fixé la déduction pour personnes mariées à 1500 fr.
et qu'elle a surtout introduit le tarif détaillé dans
cette disposition constitutionnelle à l'effet de donner
une garantie de plus au contribuable.

Pour ce qui est des personnes morales (lettre c),
votre commission propose une formule semblable à
celle qu'elle a arrêtée à l'article 41 ter, alinéa 3,
lettre b. En outre, elle a introduit une nouvelle
lettre d déterminant que l'impôt pour la défense
nationale sur les ristournes et rabais pour achats de
marchandises s'élève à 3% sur la partie des ristour-
nes et rabais qui excède 5% le prix des marchan-
dises.

Votre commission a donné, en outre, au Conseil
fédéral (alinéa 3 bis) la compétence d'adapter les
arrêtés concernant l'impôt sur le chiffre d'affaires
et l'impôt pour la défense nationale aux modifica-
tions décidées dans les deuxième et troisième alinéas.

Enfin, la commission a donné la faculté au
Conseil fédéral (alinéa 3 ter) de majorer les droits de
douane supplémentaires sur les matières pour la
brasserie et sur la bière, en vue de compenser la
diminution de la charge fiscale grevant la bière, et
cela jusqu'à l'entrée en vigueur d'un arrêté fédéral
sur cet objet. En complément de cette innovation,
votre commission a adopté une motion invitant le
Conseil fédéral à doubler au moins ces droits de
douane supplémentaires, dès le 1er janvier 1959,
tout en accordant au besoin des allégements à
certains petits brasseurs.

Nous avons déjà dit que le Conseil fédéral
entendait maintenir le statu quo en ce qui concerne
les subventions aux cantons pour les dépenses
relatives aux routes jusqu'à ce que le droit fédéral
ait organisé l'aménagement du réseau des routes
principales. Cela fait l'objet de l'alinéa 4 de l'article 7
déjà cité. La majorité de votre commission s'est
déclarée d'accord sur cette manière de faire, tandis
qu'une minorité a proposé d'augmenter de 10% la
part des cantons dès le 1er janvier 1959. Cette
proposition a été rejetée par la commission par 16
voix contre 8. Elle est reprise aujourd'hui par six
de nos collègues.

En ce qui concerne l'entrée en vigueur des dis-
positions constitutionnelles contenues dans le pro-
jet, votre commission n'a pas eu d'objections à
présenter quant à la date du 1er janvier 1959. Elle
a simplement précisé que les dispositions concernant
le droit de timbre sur. les documents en usage dans
les transports, ainsi que les actes législatifs en
vigueur dans le régime financier de 1955 à 1958,
restaient applicables aux faits qui se sont produits
et aux rapports juridiques qui se sont formés jusqu' à
cette date. Cette réglementation du droit intertem-
porel était nécessaire.

La commission n'a pas apporté de modifications
en ce qui'concerne la quatrième partie du projet qui
nous est soumis.

Les ressources de la Confédération, après les
modifications apportées par la commission, se
trouvent diminuées de la façon suivante: impôt sur
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le chiffre d'affaires: 22 millions; impôt pour la
défense nationale, partie revenant à la Confédé-
ration: 28 millions; droits de timbre, partie revenant
à la Confédération: 4 millions. D'autre part, les
recettes augmenteront du fait de la majoration des
droits d'entrée supplémentaires sur les matières
premières pour la brasserie et sur la bière: 9 millions.
Ce qui fait un total de 45 millions en moins par
rapport aux prévisions du Conseil fédéral et de 57
millions si l'on tient compte des parts cantonales.
Dans l'ensemble, par rapport au système actuel, le
projet du Conseil fédéral et les modifications de la
commission entraînent une diminution des ressources
de la Confédération se chiffrant par 265 millions.

La commission est entrée en matière sur le projet
par- toutes les voix, avec une abstention. A la der-
nière session qu'elle a tenue à Berne, mercredi
dernier 19 juin, elle a adopté la projet du Conseil
fédéral avec les modifications qu'elle y avait ap-
portées et dont nous avons parlé tout à l'heure,
par 16 voix contre 8 et 5 abstentions.

Le projet d'arrêté constitutionnel qui nous est
soumis représente la troisième tentative en l'espace
de neuf ans à l'effet d'établir de nouvelles dis-
positions constitutionnelles sur le régime des finan-
ces de la Confédération. Nous avons indiqué dans
cet exposé le point de départ qu'avait choisi le
Département des finances et des douanes au début
des travaux préparatoires de cette troisième édition.
Nous avons montré que la grande avenue choisie au
début a dû, peu à peu, se restreindre aux proportions
d'une bonne route moyenne suisse, en ce sens que
le présent projet ne diffère fortement, ni dans sa
structure, ni dans son contenu, des deux projets de
1948 et de 1953. Comme eux, il s'attache, pour
l'essentiel, à ce qui existe déjà, tout en tenant
compte, autant que cela était possible, des deux
dernières décisions négatives du peuple. Votre com-
mission s'est appliquée, de son côté, à renforcer
encore cette tendance dans le sens d'un allégement
des charges fiscales.

Il appartient maintenant à ce Conseil de dire
à son tour ce qu'il pense du présent projet. Quant
à nous, au nom de la majorité de la commission
dont nous avons indiqué la teneur tout à l'heure,
nous avons l'honneur de vous prier d'entrer en
matière sur le projet qui nous est soumis.

Allgemeine Beratung — Discussion générale

Dietschi-Basel: Der neue Anlauf zu einer ver-
fassungsmässigen Neuordnung der Bundesfinanzen
hat einmal mehr gezeigt, wie schwer, ja beinahe un-
möglich es ist, dauernde verfassungsmässige Grund-
lagen für den gesamten Bundeshaushalt zu schaffen.
Seit der berühmten einmaligen Kriegssteuer des
Jahres 1915 beruht fast die Hälfte der Bundes-
einnahmen auf kurzfristigem Fiskalrecht. Auf die
sogenannte „einmalige" folgte die zweite Kriegs-
steuer. Dann nach einjähriger Pause, 1934, die auf
einem dringlichen Bundesbeschluss beruhende Kri-
senabgabe von 1934. 1938 scheiterte der Versuch
einer verfassungsmässigen Regelung, und 1939
brachte das fünfjährige Kriegsfinanzprogramm mit
Wehropfer, Wehrsteuer und Warenumsatzsteuer,
das dann um weitere fünf Jahre verlängert wurde.
In der Zwischenzeit begann man mit den Vorarbeiten
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für eine dauernde Bundesfinanzreform, die wiederum
verworfen wurde und den circulus vitiosus von ge-
nehmigten Übergangslösungen und gescheiterten
Dauerordnungen einleitete. Heute ist man wieder
soweit, dass man sich mit einer Regelung von limi-
tierter, immerhin etwas längerer Dauer zufrieden
geben muss.

Die bisherigen vergeblichen Versuche einer Neu-
ordnung des Bundesfinanzen haben das eine er-
kennen lassen, nämlich, dass einer wirklichen Neu-
ordnung enge Grenzen gesteckt sind und dass man
gut tut, die Ziele nicht zu weit zu stecken. Das hat
der Vorsteher des Finanzdepartementes erfahren
müssen. Die von ihm angestellte Klimaforsehung
über neue Möglichkeiten hat die scharfe Opposition
gegenüber Neuem, nicht Eingelebtem, zum Aus-
druck gebracht. Die Idee der Bundessteuer auf
juristischen Personen fand eindeutige Ablehnung
und musste fallen gelassen werden. Dem Haupt-
einwand, dass eine auf diese Weise konzipierte Neu-
ordnung der Bundesfinanzen 25 kantonale Finanz-
und Steuerreformen hätte nach sich ziehen müssen,
diesem Haupteinwand musste ganz allgemein beim
Suchen nach neuen Wegen Rechnung getragen
werden. Das Bestehende ändert niemand gern, vorab
nicht die kantonalen Finanzdirektoren. Denn sie
widersetzen sich jedem Versuch einer Schmälerung
der Bundesanteile der Subventionen. Das mag inso-
fern verständlich sein, als bei einer Reduktion oder
gar einem Verzicht der Kantonsanteile an den
Bundessteuern eine Revision der kantonalen Steuer-
gesetze im Sinne einer Erhöhung der kantonalen
Steuern unumgänglich wäre, um Ausfälle wettzu-
machen. Jede Lösung, die 25 kantonale Steuer-
revisionen zur Folge hätte, wäre zum vorneherein
zum Scheitern verurteilt.

Für mich war es klar, dass eine Neuregelung der
Bundesfinanzen nicht weit entfernt von der be-
stehenden Ordnung gesucht werden konnte. Vorab
musste es sich darum handeln, 1953 begangene
Fehler und Übertreibungen zu korrigieren und, ent-
sprechend dem sehr reichlichen Fliessen der Finanz-
quellen, in den nächsten Jahren gewisse Erleichte-
rungen eintreten zu lassen.

Von der bundesratlichen Vorlage darf gesagt
werden, dass sie in ihren Grundzügen ausgewogen
und sachlich vertretbar ist. Wenn der Bundesrat
von einem reinen Ermächtigungsartikel bei der
Wehrsteuer und Warenumsatzsteuer Abstand nimmt
und die Höchstsätze sowie die minimalen Frei-
grenzen konstitutionell festlegt, wenn er auf den
Gedanken einer Mehr- und Übergewinnsteuer ver-
zichtet, wenn er ferner von einer Erhöhung der
Warenumsatzsteuer auf baugewerblichen Leistun-
gen absieht, wenn er auf eine weitere Erhe-
bung der Wehrsteuer auf dem Vermögen natür-
licher Personen sowie auf die Luxus- und Biersteuer
als Sondersteuer verzichtet und schliesslich auch
noch die Weiterführung der Ausgabenbremse fallen
lässt, so hat er damit zu erkennen gegeben, dass er
gewillt ist, soweit wie möglich jede unnötige und
zusätzliche Opposition aus dem Wege zu schaffen,
um damit das Hauptziel der Neuordnung, die länger-
fristige Sicherung wichtigster Einnahmequellen des
Bundes, ansteuern zu können. Dass unter diesen
Umständen vieles, das zu ändern an sich wünschens-
wert wäre,, beim Alten bleibt, muss in Kauf ge-

nommen werden. Es ist dies die einzige Möglichkeit,
für die schon wiederholt gescheiterte Aufgabe der
Ordnung des Bundeshaushaltes einigermassen Er-
folg versprechende Voraussetzungen zu beschaffen.

In der Kommission hat nun die Vorlage einige
wesentliche Veränderungen erfahren. Grundsätzlich
aber wurde das bundesrätliche Konzept gebilligt.

Vorerst ein kurzes Wort zum Ausgabenplan und
zur Höhe der Tilgungsaufwendungen. Der jährliche
Finanzbedarf für die Eidgenosssenschaft unter Ein-
bezug neuer Aufgaben des Bundes wird im Durch-
schnitt der Jahre 1959/1963 mit 2,4 Milliarden
Franken angenommen. Die Schätzung erscheint vor-
sichtig. Mit Recht wird auf weitergerückte Dispo-
sitionen verzichtet, die schwer abzuschätzen sind.
Auch soll nur die Finanzierung jener Aufgaben
durch den Bund übernommen werden, die er besser
ausführen kann als die Kantone. Der neue Plan
übernimmt nicht einfach die Fortsetzung bisheriger
Positionen, sondern schliesst auch solche in sich, mit
deren Einführung durch den Souverän zu rechnen
ist, so die Invalidenversicherung, die Kranken- und
Unfallversicherung, die Übernahme von Privat-
bahnen; ob alle diese Auf- und Ausgaben den
Referendumskampf bestehen, bleibe dahingestellt.
Richtig aber scheint mir, dass die Mittel für diese
Aufgaben bereitgestellt werden.

Fraglich erscheint mir, ob die Schuldentilgung
mit einem Mittel von 250 Millionen angemessen, das
heisst ob es richtig ist, sie als Instrument der Kapital-
marktverknappung einzusetzen, statt die mit 7,2
Milliarden Franken bezifferte Bundesschuld nach
Möglichkeit, also nach Rechnungsüberschüssen, ab-
zutragen. In Zeiten des wirtschaftlichen Nieder-
ganges wird man froh sein, neue Schulden machen
zu können und nicht den Riemen des Bundes dop-
pelt eng schnallen zu müssen. Es dürfte sich bald
einmal als doch fraglich erweisen, den Verzicht auf
massivere Schuldentilgung und das Sitzenbleiben
auf einem recht hohen Schuldenberg als „konjunk-
turgerechte Finanzpolitik" zu bezeichnen. Gerade
heute sind die konjunkturpolitischen Motive, die für
die Entschuldung des Bundes sprechen, wichtig ge-
worden, sind doch die Überschüsse der öffentlichen
Hand geeignet, den Konjunkturauftrieb zu dämp-
fen, besonders wenn aus den Überschüssen Re-
serven gebildet werden. Die jüngsten Erfahrungen,
nach denen der Bund sich bei der ersten stärkeren
Verknappung des Kapitalmarktes bereits zu mas-
siven Schuldenrückzahlungen aus seinen Reserven
gezwungen sah, haben allerdings gezeigt,-dass der
Sterilisierungspolitik des Bundes relativ enge Gren-
zen gesetzt sind. Immerhin kommt auch die heutige
Schuldenrückzahlung des Bundes, soweit sie aus
laufenden Überschüssen stammt, zum grossen Teil
der nationalen Sparbildung und damit der Konsum-
dämpfung zugute.

Was nun die Konzeption der vorgeschlagenen
Neuordnung der Bundesfinanzen betrifft, so ist es
sicher realistisch, dass das Nebeneinander von direk-
ter Bundessteuer und Warenumsatzsteuer weiter-
geführt wird. Das zugegeben politisch bedingte Ge-
bilde der siamesischen Zwillinge der Wehrsteuer
und Warenumsatzsteuer bildet wiederum die Haupt -
pfeiler der künftigen Finanzordnung. Eine ver-
nünftige Milderung der Steuerbelastung, auf beiden
Pfeilern, angesichts der hervorragend günstigen Ent-
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wicklung der Bundesfinanzen drängte sich auf; ja
sie wird die unerlässliche und entscheidende Voraus-
setzung für die Gutheissung der Vorlage durch die
Stimmberechtigten bilden.

Bei der Warenumsatzsteuer wurde sicher mit
guten Gründen auf eine neue allgemeine Satz-
reduktion zugunsten einer begrenzten Ausweitung
der Freiliste verzichtet. Auf diese Weise kann am
ehesten ein politischer Ruhezustand auf dem Ge-
biete der Umsatzsteuerpolitik erzielt werden. Es
muss aber erwartet und gefordert werden, dass auf
dem mit den neuen Konzessionen erreichten Stand
die Freiliste endgültig konsolidiert wird, indem im
Verfassungsentwurf jede Einschränkung oder Aus-
dehnung als unzulässig bezeichnet wird. Es ist dies
eine Gesamtkonzeption, die auch den Postulaten
der freisinnigen Luzerner Steuerabbauinitiative ent-
spricht.

Erfreulich ist, dass die Luxussteuer fallen ge-
lassen wird. Gegen diese ungerechtfertigste und,
gemessen am Aufwand für ihre Eintreibung un-
wirtschaftlichste Steuerart, die zudem nicht eine
Besteuerung des wirklichen Luxuses — beispiels-
weise von Autos und Villen, Ferien in Luxushotels,
Jachten - bringt, sondern der Annehmlichkeiten des
kleinen Mannes zum Ziele hat, habe ich mich schon
bei den früheren Diskussionen über Finanzneuord-
nungen gewendet.

Zu einem Hauptthema der Diskussion um die
Neuordnung der Bundesfinanzen ist die Frage der
Abzugsfähigkeit der kantonalen und kommunalen
Steuern bei der Bemessung des Einkommens für die
direkte Bundessteuer geworden. Dieses Begehren
ist - darüber wird man sich im klaren sein müssen -
bei den Steuerzahlern aller Kategorien auf guten
Boden gefallen. Ich erblicke im Steuerabzug einen
wirksamen Ausgleich zwischen den Steuerpflich-
tigen in Kantonen und Gemeinden mit hoher und
solcher mit niedriger Steuerlast: Wer viel Staats-
und Gemeindesteuern zahlt, soll weniger an Wehr-
steuern entrichten müssen; wer bei gleichem Ein-
kommen weniger Staats- und Gemeindesteuern
zahlt, soll dafür mehr Bundessteuern entrichten.
Durch den Abzug der Staats- und Gemeindesteuern
bei der Wehrsteuer würde zudem die durch die fort-
schreitende Geldentwertung bedingte sogenannte
kalte Progression automatisch etwas gemildert :
Gerät der Steuerpflichtige im Verlaufe der Zeit
zufolge Erhöhung seines Nominaleinkommens bei
den Staats- und Gemeindesteuern in eine höhere
Progressionsstufe hinein, so könnte er dafür bei der
Wehrsteuer einen entsprechend grösseren Abzug
vornehmen. Die Zustimmung zum Steuerabzug,
durch den zwischen Wehrsteuer und Staats- und
Gemeindesteuern eine weitmögliche Harmonisierung
erzielt werden soll, würde die Erfüllung eines Postu-
lates bringen, das unter den Revisionswünschen für
die Wehrsteuer heute de_n ersten Platz einnimmt.
Mit dem Abzug würde gleichzeitig ein partieller
interkantonaler Steuer- und Finanzausgleich und
ein genereller Steuerabbau für alle Wehrsteuer-
pflichtigen erreicht.

In der Kommission ist der bereits gefasste Be-
schluss auf Zulassung des Steuerabzuges schliesslich
rückgängig gemacht worden. Man kann sich ja in
der Tat fragen, warum der Steuerabbau auf so kom-
plizierte Weise zu bewerkstelligen sei. Warum sollte

man nicht nach Gotthelf den Mut aufbringen, „frei
zu sagen, was recht ist", das heisst geradewegs den
Tarif als solchen senken. Mit ändern Worten:
Steuerabbau im Rahmen des Tragbaren, aber auf
direktem Weg über den Tarif.

Sie haben von den verschiedenen der Kommis-
sion vorgelegten Varianten einen Tarifvorschlag vor
sich, der schliesslich die Zustimmung der Mehrheit
der Kommission gefunden hat. Trägt dieser Tarif
der Abzugsforderung Rechnung? Diese Frage lässt
sich nicht eindeutig beantworten, weil es Kantone
und Gemeinden mit hohen, andere mit niedrigen.
Steuern gibt. Nehmen wir an, es ergäbe sich beim
Abzug der Einkommens- und Vermögenssteuern
eine Reduktion der Wehrsteuer um einen Drittel
und gehen wir vom unabgebauten Höchstsatz von
9,75% aus, so kommt „man auf einen neuen
Maximalsatz von etwa 6,5%. Für „'billigere" Kan-
tone und Gemeinden mag er schätzungsweise bis
auf gegen 8% ansteigen. Selbstverständlich tritt
nochmals eine Herabsetzung ein, wenn nicht von
9,75%, sondern von den heutigen abgebauten Wehr-
steuersätzen ausgegangen wird, ein Verfahren, für
das ebenfalls eine gewisse Berechtigung spricht. Das
Ergebnis dieser Schätzungen ist jedenfalls, dass der
von der Kommission vorgeschlageneneueWehrsteuer-
tarif keinen vollen Ausgleich für die von der Kom-
mission fallen gelassene Abzugsfähigkeit bringt. In
diesem Tarif ist, wie sich zutreffend Dr. Aschinger
in der „Neuen Zürcher Zeitung" ausgedrückt hat,
der Tumor der kalten Progression zwar zum grössten
Teil, aber nicht vollständig herausoperiert. Der
Tarif beseitigt nämlich die kalte Progression, ganz
abgesehen von den Sätzen auf Einkommen von
80 000 bis 90 000 Franken, die immer noch höher
sind als die Sätze auf entsprechenden Realeinkom-
men bei Einführung der Steuer, inklusive Kriegs-
zuschlag, nur insofern, als er die Steuersätze, die
noch über die Belastung der entsprechenden Real-
einkommen in der Kriegszeit hinausragen, zurück-
schneidet. Es hätte hier etwas tiefer geschnitten
werden dürfen, um zu erreichen, dass die ungerecht-
fertigte Zäsur in der bisherigen Steuerreduktion für
Einkommen zwischen 40 000 und 90 000 Franken
beseitigt und die Steuerskala geglättet worden wäre.
Diese nicht befriedigende Tarifgestaltung veranlasst
mich, dem Postulat des Steuerabzugs den Vorzug
zu geben, und ich unterstütze daher den Minderheits-
antrag Schaller.

Alles in allem stellt sich unsere Fraktion positiv
zur Vorlage. Vom Resultat der Detailberatung wird
sie ihre definitive Stellungnahme abhängig machen.

Ich empfehle Ihnen Eintreten.

Gemperli: Ich gehöre zu jenen acht Mitgliedern,
die in der Kommission am Schlüsse für Ablehnungo
der Vorlage gestimmt haben, nachdem Anträge
meinerseits auf einen wenigstens grundsätzlichen
Verzicht auf die Wehrsteuer abgelehnt worden
waren. Ich lege Wert darauf, Ihnen hierüber einige
Erklärungen abzugeben.

Die Vorlage, die wir heute behandeln, ist die
dritte, die ich in diesem Rate erlebe. Es ist, um es
gleich zu sagen, auch die dritte und grösste Ent-
täuschung für mich. Meines Erachtens fehlt ihr
eigentlich aller Mut. Es ist das Produkt einer grossen
Resignation. Es ist eine Verfassungsvorlage, die sich



Finances fédérales 486 26 juin 1957

lediglich mit Quantitäten befasst, mit Prozenten,
Franken, Fristen. Sie stösst, staatspolitisch gesehen,
nirgends auf grundsätzliches Gebiet vor, was sie für
mich uninteressant gestaltet. Anfängliche Bestre-
bungen unserer Architekten im Finanzdepartement,
sich auf die Architektur des Schweizerhauses zu be-
sinnen, sind zwar im zeitraubenden Vorstadium der
Versuchsballone in Erscheinung getreten, mussten
aber dann aufgegeben werden, weil sie an gänzlich
untauglichen Mitteln versucht wurden und von un-
zutreffenden Voraussetzungen ausgingen. Ich denke

% an den Versuch der Einführung einer ausschliess-
lichen Bundessteuer der juristischen Personen, an
die sogenannte Bjp, der in grundsätzlicher Hinsicht
die Funktion zugedacht war, die Frage einer syste-
matischen Ausscheidung der Einnahmequellen zwi-
schen Bund und Kantonen, zu, lösen, bei einem
damals angestrebten Bruttosteuerertrag von etwa
280 Millionen Franken. Schon in der Annahme
dieses Finanzbedarfs liegt, von mir aus gesehen, die
erste unzutreffende Voraussetzung. Die Todes-
ursachen der Bjp sind im übrigen derartig eindeutig,
dass darüber keine weiteren Worte mehr zu verlieren
sind.

Die grösste Enttäuschung liegt darin, dass nicht
der Mut aufgebracht wurde, die Wehrsteuer, das
heisst die direkte Bundessteuer, grundsätzlich auf-
zugeben, nachdem doch ihre subsidiäre Funktion
im eidgenössischen Steuersystem als ausserordent-
liche Steuer, finanzpolitisch gesehen, als erfüllt
betrachtet werden kann. Sie ist und war nach ihrer
Herkunft eine Kriegssteuer, und das gibt mir An-
lass, auch hier den „Nebelspalter" zu zitieren - ich
wohne eben in der Nähe von Rorschach -: „Herr
Oberst, der Krieg ist aus!"

Ich bin überzeugt, dass eine solche Entscheidung
von den heute 1,1 Millionen Wehrsteuerpflichtigen
als eine erlösende Parole empfunden worden wäre.
Diese Parole ist nach wie vor fällig. Sie ist vor allem
in staatspolitischer Hinsicht fällig. Die Einsicht hie-
für war bei unserm Chef des Eidgenössischen Finanz-
und Zolldepartementes, Bundespräsident Streuli,
vorhanden, wie verschiedene seiner früheren Aus-
führungen angezeigt haben. Er gab dieser Auffassung
zum Beispiel anlässlich der ordentlichen Delegierten-
versammlung des Schweizerischen Handels- und
Industrievereins vom 15. September 1956 laut Proto-
koll wie folgt Ausdruck: „Die Entwicklung treibt
uns vom Föderativstaat mehr und mehr zum Ein-
heitsstaat. Jetzt oder nie ist die Gelegenheit, dieser
Entwicklung bewusst eine andere 'Richtung zu
geben." Im Anschluss hieran hat Herr Bundespräsi-
dent Streuli auf das erneute Präsentieren dieser
Idee hingewiesen, worüber wir bereits das Nötige
gesagt haben.

Ich sage aber mit dem Herrn Bundespräsidenten :
Jetzt oder nie! Die finanzpolitischen Vorausset-
zungen für eine Aufhebung der Wehrsteuer sind so
günstig wie noch nie. Während die früheren Vorlagen
von 1950 und 1953 noch unter einem starken finanz-
politischen Druck standen (ich werde dann darüber
noch einiges zitieren, sogar vom Herrn Kommissions-
präsidenten, wenn es sein muss), schliesst heute die
Finanzrechnung mit einem Überschuss von 645 Mil-
lionen Franken. Der Nettoüberschuss beträgt 423
Millionen Franken, nachdem sehr grosse Rück-
stellungen und Abschreibungen gemacht wurden,

etwa 100 Millionen Franken mehr als im Vorjahr.
Es handelt sich also genau genommen um einen
Nettoüberschuss -an Einnahmen von über einer
halben Milliarde. Das ist aber nicht das einzige
günstige Jahr. In den letzten elf Jahren (also seit
1945) ist ein Nettoüberschuss von 2 300 000 000 Fran-
ken erzielt worden oder 255 Millionen pro Jahr. Es
sind zwei Ausgabenüberschüsse darin. Wenn man
nur die neun Jahre mit Einnahmenüberschüssen be-
trachtet, so ergibt sich ein durchschnittlicher Über-
schuss von über 280 Millionen Franken. Dieses
Resultat wurde erzielt trotz der Finanzierung des
Rüstungsprogrammes mit 1380 Millionen Franken
und trotz der Übernahme neuer Aufgaben. Der
Fehlbetrag der Bilanz ist, wie Sie wissen, auf
7 157 000000 Franken gesunken; der Höchststand
war 8479000000 Franken. Das Zukunfts budget
1959/63 erreicht bei einer totalen Voranschlags-
summe von rund 2 400 000 000 Franken einen
Rechnungsüberschuss von 2 250 000 000 Franken,
welcher Betrag zur Schuldentilgung dienen soll.
Dabei sind die Gesamtausgaben für das Militär-
departement um 100 Millionen auf 800 Millionen
Franken erhöht worden. Für neue, nicht beschlos-
sene Ausgaben sind weitere 115 Millionen Franken
eingesetzt. Über die Problematik solcher Budgets
sind wir auf Grund der bisherigen Erfahrungen ge-
nügend im Bilde. Sie sind bisher in einem fast un-
vorstellbaren Masse überholt worden. Der Finanz-
plan für das Jahr 1955 (aufgestellt im Jahre 1953)
wurden die Einnahmen auf l 740 000 000 Franken
festgesetzt. Die Rechnungen (also das tatsächliche
Ergebnis der Jahre 1955 und 1956) ergaben im
Durchschnitt 2 428 000 000 Franken. Dass wir da-
mals unter einem gewissen finanziellen Druck
standen bzw. Druck gesetzt wurden, zeigen die
Protokolle über die Beratungen jener Vorlage. Ich
möchte gleich unserem Präsidenten den Vorzug
geben. Er hat damals folgende Bemerkungen an-
gebracht: „Die Vorlage begnügt sich mit einem
Minimum (gemeint ist offenbar an Ansprüchen), weil
die vorgesehenen Einnahmequellen nur knapp den
notwendigen Finanzbedarf decken. Wenn in Zeiten
der Hochkonjunktur mit einem Rechnungsüber-
schuss von nur 100 Millionen Franken zu rechnen
ist, bei einer Konjunktursenkung dagegen mit Defi-
ziten bis zu 400 Millionen Franken, so können nur •
hartgesottene Demagogen von der Sicherstellung
eines überdimensionierten Finanzbedarfes spre-
chen." Er hat auch heute wieder festgestellt, man
könne nicht von einem überdimensionierten Budget
sprechen. Es ist sehr gefährlich, solche Prognosen
aufzustellen.

Ich habe noch andere Zitate zur Verfügung, zum
Beispiel diejenigen des Herrn Spühler, die ebenso
nett sind und noch mehr überholt wurden als die-
jenigen unseres Herrn Kommissionspräsidenten.

Ich habe aus der gesamten Entwicklung eines
gelernt: Dass man die Entwicklung des volkswirt-
schaftlichen Volumens meistens ausser acht lässt,
ebenso die natürliche Entwicklung auf Grund der
Vermehrung der Bevölkerung und der besseren Ent-
wicklung der Wirtschaft. Ich habe Ihnen gesagt,
dass ich schon drei solche schöne Finanzpläne erlebt
habe. Darf ich Sie zum Beispiel an folgendes erin-
nern. Wir hatten uns 1950 darüber unterhalten, wie
hoch die Zölle eingesetzt werden sollen, ich meine
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die Einfuhrzölle ohne die Zölle auf Treibstoffen und
Tabak. Wir haben uns darüber gestritten, ob 270
Millionen oder etwas mehr eingesetzt werden könn-
ten. Heute sind in der Rechnung 1956 476 Millionen
Franken eingesetzt. Der Benzinzoll ist von 60 Mil-
lionen auf 197 Millionen gestiegen. Wir hatten uns
bei der Warenumsatzsteuer darüber unterhalten,
ob 330 Millionen oder wieviel eingesetzt werden soll.
Wir wissen, dass wir heute auf rund 600 Millionen
Franken angelangt sind.

Ich sage daher erneut mit dem Herrn Bundes-
präsidenten: Jetzt oder nie! Die finanzielle Situa-
tion war ja auch noch nie so günstig für eine grund-
sätzliche Preisgabe der direkten Bundessteuern. Es
ist abstimmungspolitisch nicht gerade verheissungs-
voll, Mittel zu verlangen für Ausgaben, die noch
nicht beschlossen sind und von denen man nicht
weiss. ob und in welchem Ausmasse sie verwirklicht
werden. Auf kantonalem Boden wäre eine solche
Begründung von Steuervorlagen gar nicht denkbar.
Ich weiss, dass die Finanzgesinnung beim Bund eine
andere ist als auf kantonalem Boden. Sie war aber
auch bisher nicht geeignet, das Vertrauenskapital
beim Bund zu äufnen. Die verschiedenen Volks-
abstimmungen der letzten Zeit sprechen eine deut-
liche Sprache. Dass Misstrauen, das im Schlagwort
„Steuern auf Vorrat" zum Ausdruck kommt, lässt
sich auch mit noch so grossen Reden unseres Bundes-
präsidenten nicht beseitigen. Wir sind im Begriffe,
etwas grossartig zu werden in unserer Finanz-
gebarung. Unser Finanzhaushalt steht, wenn ich
die Mahnung unseres Herrn Bundespräsidenten ab-
wandeln darf, volkswirtschaftlich gesehen im Be-
griffe, über die Verhältnisse zu leben.

Von unserem eidgenössischen Finanzchef, von
Herrn Bundespräsident Streuli, werden unter dem
Titel „Wehrsteuer" netto 200 Millionen Franken
eingesetzt. Ursprünglich waren es 140 Millionen.

.Man hat sie dann auf 200 Millionen Franken erhöht,
und die Kommission hat den Betrag wieder auf
170 Millionen Franken herabgesetzt. Da wird nun
noch behauptet, dass die direkte Bundessteuer nötig
sei, um den Finanzhaushalt auf sichere Grundlagen
zu stellen, wobei diese sichere Grundlage eben in
dem bereits bezeichneten Überschuss der Finanz-
rechnung von etwa 350 bis 450 Millionen Franken
gesehen wird. Je weniger man dieser Rechnung
traut - man hat allen Grund zu diesem Misstrauen -,
desto mehr wird von der politischen Notwendigkeit
der Erhebung einer Wehrsteuer gesprochen. Man
hat den Leuten so lange eingeredet, dass die Wehr-
steuer und Warenumsatzsteuer zusammengehören
wie die Siamesischen Zwillinge, bis ein grosser .Teil
unserer Politiker in allen Fraktionen leider Opfer
der Suggestion dieser Missgeburt geworden ist.
(Heiterkeit.)

Es wird dazu mit professoraler Genauigkeit noch
geltend gemacht, dass mit der Aufhebung der Wehr-
steuer eine unzulässige Verschiebung der Steuer-
lasten zuungunsten der indirekten Steuern ein-
treten würde. Es bleibt mir nichts anderes übrig, als
mich an die Empfehlungen von Jakob Lorenz — Sie
kennen ihn alle als Verfasser des „Simplen Eid-
genossen" - zu halten, der sagt: „Die Kunst der
Politik besteht darin, den Leuten das auszureden,
was ihnen andere eingeredet haben."

Für das erste bin ich zu lange Finanzdirektor,
um an die Behauptung der Gerechtigkeit der direk-
ten und der Ungerechtigkeit der indirekten Steuern
zu glauben. Die direkte progressive Einkommens-
steuer ist ja vor allem eine Erfindung der Preussen.
Wir sind hierin manchmal mehr Preussen als die
Preussen selbst. (Heiterkeit.) Die romanischen Län-
der - es gibt auch andere -, welche auf dem anderen
Lungenflügel ihrer Finanzsystems, den indirekten
Steuern, tieferen Atem holen, als wir, verfügen auch
hierin über mindestens so viel Lebensweisheit wie
wir ändern. Im übrigen ist in bezug auf das Ver-
hältnis der direkten zu den indirekten Steuern, die
Schweiz als Ganzes genommen, festzustellen, dass es
eher sich zugunsten der indirekten Steuern ent-
wickelt hat. Ich möchte mich in diesem Zusammen-
hang jetzt nicht-aussprechen über die schöne Frage
der Abzugsfähigkeit der bezahlten Steuern. Diese
Frage wäre, wenn Sie meinen Plan erfüllen würden,
von selbst erledigt. Im übrigen findet sich vielleicht
später noch Gelegenheit, darüber einiges mehr zu
sagen.

Um hier nur den Schluss meiner Überlegungen
zu sagen, wie ich mir ihn denke: Es ist natürlich
merkwürdig, wenn man hingeht und dem Steuer-
pflichtigen zuerst ein Loch in den Kopf schlägt und
nachher gleich auch sagt: „Macht nichts; ich biete
Dir auch schon die Salbe dafür an!" (Heiterkeit.)

Nach der bundesrätlichen Vorlage soll die
Steuerpflicht frühestens bei einem reinen Ein-
kommen von 5000 Franken, bei verheirateten Per-
sonen bei einem Einkommen von 6500 Franken,
beginnen. Unsere Kommission hat den Beginn der
Pflicht auf 6000 bzw. 7500 Franken herabgesetzt,
wobei das Wort „frühestens" später weitere Er-
höhungen dieser Freigrenzen offenbar gestatten
würde.

Ein Minderheitsantrag will ja bereits auf 7000
bzw. 9000 Franken gehen. Darf ich einmal daran
erinnern, was damit verbunden wäre an Ausfällen
von Wehrsteuerpflichtigen ?

Präsident: Ich mache den Redner darauf auf-
merksam, dass die Redezeit abgelaufen ist.

Gemperli: Darf ich hier feststellen, dass bei der
Lösung des Bundesrates 300 000, beim Antrag der
Kommission 550 000 und beim Antrag der Minder-
heit 800 000 Personen aus der Wehrsteuerpflicht
fallen würden. Ich glaube, ich brauche Ihnen nicht
zu sagen, was das staatspolitisch bedeutet.

Über die kantonalen Finanzdirektoren und ihre
Beziehungen zur Vorlage über die Kantonsanteile
will ich jetzt, weil die Zeit zu knapp ist, mich nicht
weiter äussern. Ich spreche übrigens auch, wie Sie
wohl gemerkt haben, fast nur für mich. Es wird
dann schon ein anderer die Finanzdirektoren besser
vertreten.

Im übrigen möchte ich Ihrem Wunsch gemäss
schliessen. Ich möchte nichts sagen über die Form
der Vorlage. Sie ist so schön und so gut wie der
Inhalt der Vorlage. (Heiterkeit.)

Ich möchte mir ganz zum Schluss noch die Be-
merkung gestatten, dass ich mich in allem an die
Vorsprüche des Herrn Bundespräsidenten zu seiner
Rede in Winterthur gehalten habe, nämlich erstens:
„Ich bin der Überzeugung, dass ich das Vaterland
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um so mehr liebe, als ich ihm in allen Dingen die
Wahrheit sage", zweitens: „Den Föderalismus auf-
geben, hiesse die Schweiz aufgeben."

Eder: Wenn man die Vorlage würdigen will, so
wird man um die Feststellung nicht herumkommen,
dass ein grosser Teil der herkömmlichen Bundes-
einnahmen zeitlich befristet ist, dass diese Be-
fristung wieder abläuft und dass gewisse Fälligkeiten
eintreten. Mit ändern Worten: Wir stehen vor der
Tatsache, dass wir entweder die bisherigen Ein-
nahmen tale quale zu verlängern haben, oder dass
wir uns nach einem Ersatz umsehen müssen. Der
Ersatz ist in der kurzen Frist nicht gefunden worden.
Der Herr Vorredner hat zwar, sicher mit guten
Argumenten, dargetan, dass der Bund heute öko-
nomisch und finanziell gesehen sicher in der Lage
wäre, beispielsweise ohne Verlängerung oder Neu-
schöpfung einer direkten Bundessteuer auszukom-
men. Ob das aber auch die Kantone in der kurzen
Frist tun könnten, ist eine andere Frage. Jedenfalls
hat sich Herr Kollege Gemperli vorhin darüber nicht
geäussert und wahrscheinlich nicht äussern können.

Ich bin der Meinung, dass in einzelnen Kantonen
die Bundesanteile finanziell eine derartige 'Rolle
spielen, dass diese Kantone zurzeit grösste Schwie-
rigkeiten hätten, wenn sie von heute auf morgen
oder in kurzer Frist auf diese Anteile verzichten
müssten. Wenn man so mit einiger Besorgnis an die
Frage herantritt, ob es notwendig sei, neben den
indirekten Steuern auch die direkte Bundessteuer in
irgendeiner Form beizubehalten, so wird man das
vielleicht eher vertreten können, wenn man fest-
stellen darf und muss, dass hier gewisse Änderungen,
das heisst Milderungen, eingetreten sind, nicht nur
bei der direkten Bundessteuer, sondern auch bei der
Umsatzsteuer. Wir stellen also fest, dass bei der
Warenumsatzsteuer gewisse Konzessionen, insbe-
sondere an die Landwirtschaft gemacht worden
sind, indem die Waren, die unter den kleinsten Satz
gefallen sind, frei werden sollen. Dazu kommen die
Medikamente und die Bücher. Den Begehren, die
Textilien auf die Freiliste zu nehmen, konnte die
Mehrheit nicht beipflichten. Damit wäre die Umsatz-
steuer tatsächlich um eine ihrer einträglichsten
Quellen gekommen. Wir müssten darauf verzichten,
solchen Wünschen zu entsprechen.

Etwas anderes ist es nun bei der direkten Bundes-
steuer. Bei dieser hat man feststellen müssen, dass
man unten Konzessionen gemacht hat und machen
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will, indem das steuerfreie Einkommen von 5000 auf
6000 Franken und bei den Verheirateten von 6000
Franken auf 7500 Franken erhöht worden ist. Der
Kampf ging in der Hauptsache zum Schlüsse um das
Maximum. Ob bei 8% oder 8,5% oder bei 8,7% das
Maximum liege, ist eigentlich, wenigstens für den
Sprechenden, eine Frage von nebensächlicher Be-
deutung. Alle diejenigen, die nun eine starke Ent-
lastung erfahren, sei es, dass sie überhaupt aus der
Steuerpflicht austreten oder 10%, 20% oder 30%
weniger zu zahlen haben, sollten sich eigentlich nicht
auf den Standpunkt stellen, es sei bedauerlich, dass
der andere, der immer noch die Hauptlast zu tragen
hat, nicht 12% oder 15% als Steuermaximum auf
sich zu nehmen habe, nachdem er selber viel weiter-
gehend entlastet worden ist. Das heutige Maximum
wäre 9,75%, unter Würdigung des Steuerabzuges

von 10% noch 8,77%, und die Kommission schlägt
Ihnen 8,5% vor. Dazu vertrete ich mit der Fraktion
die Auffassung, dass es bei diesem Maximum sein
Bewenden haben sollte. Wir sind nicht der Auf-
fassung, dass unten, in der Mitte und anderswo ein
massiver, visueller, interessanter Abbau eintreten
soll, dass man aber oben ein höheres Maximum
schaffe, sondern wir sind der Meinung, dass das die
oberste Grenze sei. In bezug auf den Steuerabzug
auf den bezahlten oder geschuldeten Gemeinde-
steuern waren die Meinungen getrennt. Ursprüng-
lich hatten wir eine Mehrheit für diesen Abzug. Ich
glaube, dass man sich mit guten Gründen dafür hat
einsetzen können. Im Gegensatz zum Vorredner
halte ich dafür, dass dieser Abzug auch technisch
durchführbar gewesen wäre. Auf alle Fälle ist es der
Steuerverwaltung nicht geglückt, die Kommissions-
mehrheit davon zu überzeugen, dass es finanz-
technisch oder verwaltungstechnisch kaum durch-
führbar sei. Ich glaube nach wie vor, dass es andere
Probleme gegeben hat im Bundeshaus und in der
Bundesverwaltung, die komplizierter waren und
gelöst worden sind, als das'Problem, einem Steuer-
pflichtigen das anzurechnen, was er dem Kanton
schuldet oder eventuell das, was er dem Kanton

' nachweisbar an öffentlichen Lasten bereits bezahlt
hat. Aber die Kommission Hess sich schlussendlich
von der Überlegung leiten, dass dies bei dem grossen
Widerstand kaum durchführbar wäre, und dass es
allerdings nicht dasselbe sei, wie Ihr Kommissions-
präsident ausgeführt hat, wenn der Tarif revidiert
würde, aber vielleicht doch den Bedenken einiger-
massen Rechnung getragen würde, das heisst, dass
man durch eine Tarifsenkung wenigstens etwas
ähnliches erreichen könnte wie durch die Anrech-
nung der kantonalen Staats- und Gemeindesteuern.
Auf alle Fälle hat die Diskussion veranlasst, dass
der Tarif erleichtert wurde, und der neue Tarif ent-
spricht meines Erachtens grosso modo dem, was hätte
herauskommen können, wenn der Steuerabzug be-
willigt worden wäre. Dabei bleibt nach wie vor das
Unrecht bestehen, dass derjenige, der in einer
Gemeinde sehr stark besteuert wird, vom Bund
genau gleich behandelt wird, wie einer, der bei
gleichem Einkommen in einer ändern Gemeinde
weniger stark erfasst wird. Wir haben in den ein-
zelnen Kantonen Unterschiede von 100%. Es gibt
zum Beispiel Steueransätze von 250% in der einen
und von 500% in der ändern Gemeinde. Ich bin
nach wie vor der Meinung, dass es elegant gewesen
wäre und auch dem föderativen Gedanken gut ent-
sprochen hätte, wenn man solche starken Diffe-
renzen auch eidgenössisch irgendwie respektiert
hätte. Wenn das nicht der Fall war, werden wir uns
eben mit der neuen Skala abfinden müssen. Ich
stelle somit fest, dass der Tarif erleichtert worden,
aber auch die Warenumsatzsteuer gemildert wor-
den ist.

Als besonders wertvoll erachten wir, dass die
Ergänzungssteuer für das Vermögen dahinfallen
soll. Das war eigentlich ziemlich unbestritten. Schon
in der letzten, vom Volk abgelehnten Vorlage war
das ja ebenfalls enthalten.

In der gleichen Entwicklung liegt es, dass
auch die Couponsteuer ermässigt werden soll. Es
liegen zwei Anträge vor, einer lautend auf Ermäs-
sigung auf 3% und ein weiterer, radikaler Antrag,
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der in der Detailberatung ventiliert wefden wird,
der auf den vollständigen Wegfall der Couponsteuer
hinzielt. Wenn man schon der Meinung ist, dass
alles Vermögen in der Schweiz allzu stark belastet
sei (Kanton, Gemeinde und Bund zusammen ge-
rechnet), würde es sicher der Logik nicht entbehren,
wenn man sich auf den Standpunkt stellte, dass
man auch die Couponsteuer fallen lassen soll. Die
Couponsteuer ist in einem Zeitpunkt eingeführt
worden, als man noch nicht behaupten konnte, dass
der Fiskus sehr findig sei und alles Vermögen heran-
ziehen würde. Seit wir aber die Verrechnungssteuer
haben, haben sich die Dinge wesentlich gebessert
und es bedarf heute nicht mehr einer besonderen
Couponsteuer, um die nicht versteuerten Vermö-
genswerte einigermassen dem Fiskus dienlich zu
machen.

Den Hinfall der Luxussteuer haben wir ebenfalls
begrüsst. Ferner soll die Biersteuer dahinfallen.
Hier gestatte ich mir noch eine kleine Bemerkung,
die dahingeht, dass das grosse Geschrei all der-
jenigen, die sich gegen den Wegfall der Biersteuer
gewendet haben, eigentlich recht wenig motiviert
ist. Wenn man den Dingen auf den Grund geht,
kommt man zur Feststellung, dass das Bier prak-
tisch kaum steuerlich wesentlich entlastet wird, weil
ja die Zollzuschläge bleiben, und weil es im Belieben
des Bundes bleiben wird, die Zollzuschläge je nach
den Umständen zu erhöhen. Es macht einen pein-
lichen Eindruck, dass Leute, die jeder allgemeinen
Getränkesteuer abhold sind, sich auf die Biersteuer
stürzen, als ob das die Grundlage der staatlichen
Existenz usw. wäre, während die Dinge ganz anders
liegen.

Zum Schluss aber noch eine andere Bemerkung.
Wenn man denjenigen Kreisen, die immer noch grund-
sätzlich Hemmungen haben, eine direkte Buhdessteu-
er als dauernde Steuer ein für allemal in der Verfassung
zu verankern, Rechnung tragen will, wird man zum
Resultat kommen, dass die Dauer der ganzen Vor-
lage von nicht zu unterschätzender Bedeutung ist.
Der Bundesrat hat zwölf Jahre vorgesehen, die
knappe Kommissionsmehrheit hat diesem Antrag
zugestimmt. Persönlich habe ich die Meinung - das
ist auch die meiner Fraktion" —, dass eine Frist von
acht Jahren angemessen wäre. Seit 1915 haben wir
die direkt e Bundessteuer, mit einer ganz kleinen
Pause. Wir haben also 43 Jahre Bundessteuer.
Wenn wir zwölf Jahre dazurechnen, werden es 55
Jahre Bundessteuer sein. Glaubt jemand, dass nach
einer zwölfjährigen neuen Periode, nachdem also die
Bundessteuer 55 Jahre gedauert haben wird, sich
jemand finden werde, der behaupten .könnte, die
direkte Bundessteuer sei überflüssig, sie sei abzu-
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schaffen, denn sie verhindere die föderalistische Ent-
wicklung in unserem Lande. Nur die ganz ältesten
Semester werden sich dannzumal noch erinnern,
dass man einmal früher in der Schweiz auch ohne
eine solche Steuer auskam.

All diese Überlegungen führen dazu, Ihnen zu
empfehlen, dass Sie bei der Frist mit sich reden
lassen, sich mit einer maximalen Frist von acht
Jahren zufrieden zu geben, in der Meinung, dass es
den dannzumaligen Vertretern des Volkes zukom-
men soll, sich noch einmal zu überlegen, ob sie diese
Bundessteuer in dieser oder jener Form weiter-
führen wollen.

Zum Schlüsse noch eine Bemerkung in bezug
auf einen Antrag, den man bereits in der Wandel-
halle gehört hat, nämlich das ganze Traktandum zu
verschieben. Unsere Fraktion konnte sich mit einem
solchen Verschiebungsantrag nicht einverstanden
erklären. Wir haben beschlossen, diese Session zu
unterbrechen - was eine Seltenheit ist -, damit die
Kommission Gelegenheit hatte, die Sache ab-
stimmungsreif zu machen. Das Resultat haben Sie
vorliegend. Nun glaube ich, wäre es nicht elegant
und würde von niemandem richtig verstanden, wenn
man sich auf den Standpunkt stellen wollte, dass
das einzelne Mitglied des Rates innert sechs oder
sieben Tagen nicht in der Lage gewesen sei, an Hand
dieser Fahne sich einigermassen zu orientieren.
Schliesslich hat ein Vorredner erklärt, ein Wunder-
werk liege nicht vor und die Überraschungen seien
mager. Es geht nicht um neue unerhörte Grund-
sätze, die durchexerziert werden müssten. Daher
glaube ich, es sei tragbar, dem Plenum zuzumuten,
sich heute mit der Sache zu beschäftigen. Eine Ver-
schiebung würde sicher keine neuen Gesichtspunkte
zutage fördern und würde auch kaum erwarten
lassen, dass man nachher einhellig und brüderlich
auf diese oder jene Punkte sich einige. Wir werden
das Beste aus der Vorlage herausnehmen müssen.

Im Namen unserer Fraktion beantrage ich Ihnen
Eintreten auf die Vorlage, wobei wir uns vorbe-
halten, bei den einzelnen Anträgen den Standpunkt
der Minderheit zur Geltung zu bringen.

Burgdorfer: Wenn man, wie dies bei vielen von
uns der Fall ist, nun schon zum dritten Mal im Rat
die Behandlung einer neuen Finanzordnung des
Bundes miterlebt und darüber hinaus noch an vier
vollbefrachteten Sessionen teilgenommen hat, hat
man eigentlich das Gefühl, dass des bösen Spieles
nun genug sein sollte, und dass eine speditive Ver-
abschiedung dieser Frage am Platze wäre. Dass es
dieses Mal nicht einfacher sein wird als anlässlich
der zwei letzten Beratungen, liegt wohl daran, dass
sich grundsätzliche und materielle Gesichtspunkte
bei einer Finanzvorlage überschneiden, wie dies
wohl bei keiner ändern Frage der Fall ist. Die
Gestaltung der Bundesfinanzen beschlägt eben nicht
nur die Frage, wie man der Eidgenossenschaft am
rationellsten und gerechtesten zu den erforderlichen
Mitteln verhilft, es geht vielmehr um eine Art Aus-
marchung zwischen den Hauptgrundsätzen unseres
staatlichen und wirtschaftlichen Lebens : Je nach
der Lenkung des Finanzstromes wird sich unser
zukünftiges staatliches Leben langfristig in dieser
oder jener Richtung bewegen, und hier prallen nun
die politischen Auffassungen mit aller Härte auf-
einander. Dazu kommt, dass das Steuerzahlen für
den Bürger nicht eine abstrakte, ihn nur indirekt
tangierende Angelegenheit, sondern vielmehr etwas
höchst Reales und Einprägsames ist.

Wenn man sich diese wenigen, grundsätzlichen
Überlegungen macht, so erkennt man sofort, dass
es bei unserem stabilen politischen Kräfteverhältnis
sehr schwer halten dürfte, etwas anderes zu tun,
als an der gegenwärtigen Ordnung eine Anzahl
Korrekturen anzubringen. Ich befinde mich mit
dieser Überzeugung im Gegensatz zu Herrn Kolle-
ga Gemperli. Ja, es. wäre nach meiner Meinung fast
sinnlos, zu glauben, dass Änderungen grundlegender
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Natur realisierbar sind. .Unter solchen Umständen
wird es wohl gegeben sein, sich darauf zu beschrän-
ken, das bestehende Gute zu erhalten und das Ver-
besserungsbedürftige zu verbessern. Nur so werden
wir einen Beitrag an eine organische Weiterentwick-
lung unseres Staatswesens leisten und gleichzeitig
verhindern können, dass die Wirtschaft durch das
Steuerwesen noch stärker belastet wird, als es heute
schon der Fall ist.

Der Gewerbetreibende ist nicht nur, wie alle
andren Bürger, Steuerzahler, sondern zugleich auch
Inhaber .eines Betriebes, dessen Gang durch die
steuerlichen Massnahmen beeinflusst wird. Aus
diesem Grunde richtet sich sein Augenmerk vor
allem auf das Problem der Gewerbe-Sondersteuern.
Viele Jahre lang musste in diesem Saale für ein
besseres Verständnis für die Anliegen der der Luxus-
steuer Unterworfenen gekämpft werden. Wir sind
glücklich, festzustellen, dass nun endlich der Zeit-
punkt gekommen ist, wo dieses Überbein amputiert
wird. Das Gewerbe ist dem Bundesrat und auch
der Kommission dankbar dafür, wenn in der neuen
Ordnung die Luxussteuer verschwindet. Damit fällt
vor allem diejenige Steuer weg, deren Einzug im
Vergleich zum Ertrag am meisten kostet und die
bei den betroffenen Betrieben am meisten Unge-
rechtigkeiten verursacht hat. Es wäre falsch, wenn
man heute durch den Einbau eines Hintertürchens
die Möglichkeit der späteren Wiedereinführung einer
Art Luxussteuer schaffen wollte. Die Aufnahme einer
Vorschrift, die es ermöglichen würde, die nicht
lebensnotwendigen Artikel zusätzlich zur normalen
Umsatzsteuer stärker zu belasten, wäre völlig un-
annehmbar. Ein solcher Passus entspräche einer
Generalkompetenz, von der kein Mensch wüsste,
was sie später einmal umfassen könnte. Ein Fall,
der ähnlich ist, ist die hier bereits zitierte Biersteuer.
Diese ist ein Überbleibsel der früheren Getränke-
steuer. Es widerspricht dem Gebot der Gerechtig-
keit, wenn der Fiskus irgendein Produkt heraus-
greift, und es in willkürlicher Art besonders be-
lasten will. Dass es im übrigen nicht darum geht,
dem Brauereigewerbe ein Geschenk zu machen,
geht aus dem Vorschlag der Kommission hervor, die
Malzzollzuschläge zu verdoppeln. Man erhält damit
ein tauglicheres Instrument und schaltet endlich
die Diskriminierung des Brauereigewerbes mit die-
ser Sondersteuer aus.

Die Genossenschaftsbesteuerung ist nicht nur ein
Sorgenkind des Bundesrates, sondern eines der aus-
schlaggebenden Probleme für die Einstellung des
Gewerbes zur Finanzordnung. Wenn man bedenkt,
dass die genossenschaftlichen Unternehmen des
Detailhandels heute rund 2 Milliarden Jahresum-
satz ausweisen, so erkennt man leicht, dass es sich
hier um Betriebe von gewaltiger wirtschaftlicher
Leistungsfähigkeit handelt. Dass diese Unterneh-
mungen nach heute geltendem Steuerrecht Steuer-
beträge bezahlen, die überhaupt kaum ins Gewicht
fallen, wird je länger je mehr zu einem wichtigsten
Problem unserer Wirtschaftsordnung. Niemand wird
bestreiten wollen, dass die Erhaltung des gewerb-
lichen Mittelstandes, einer aufgelockerten Wirt-
schaftsstruktur von vielen kleineren und mittleren
Existenzen, eine starke politische Notwendigkeit
ist. Wir können in der Schweiz nicht nur Mammut-
Unternehmen aufziehen, die allem das ganze Wirt-

schaftsleben beherrschen, sondern wir haben sicher
alles Interesse daran, dass sich möglichst viele
Leute, die sich unter persönlicher Verantwortung
betätigen, in den Wirtschaftsablauf eingliedern.
Dieses Prinzip kann man aber nicht verteidigen
und gleichzeitig zusehen, wie wegen der besonderen
Geschäftspolitik einzelner Grossunternehmungen,
die bei der Warenverteilung bewusst keinen Gewinn
anstreben, an die Kosten der öffentlichen Hand im
Verhältnis zu ihrer wirtschaftlichen Macht nur
geringfügige Beträge bezahlen. Es ist nicht über-
trieben zu erklären, dass einer der Gründe für die
gewaltige Ausdehnung der Genossenschaften in ihrer
ungenügenden steuerlichen Erfassung liegt. Das
Unbefriedigende dabei ist, dass die kleinen Ge-
nossenschaften und vor allem die richtigen Selbst-
hilfegenossenschaften der Landwirtschaft steuerlich
erfasst werden, während die Grossbetriebe privile-
giert bleiben. Hier muss, wenn die Vorlage für das
Gewerbe annehmbar sein soll, wenigstens tenden-
ziell eine bedeutende Anstrengung von Seiten des
Gesetzgebers gemacht werden. Es ist völlig undenk-
bar, dass im Sinne des Antrages des Herrn Kollegen
Herzog den Konsumvereinen die bisherigen unge-
nügenden Steuerleistungen in Zukunft noch zur
Hälfte geschenkt werden sollen.

Man hat im Gewerbe zwiespältige Gefühle, wenn
man die neue Vorlage näher ansieht. Neben unbe-
streitbaren Verbesserungen enthält sie Vorschläge,
die ausgesprochen unbefriedigend sind. Dazu kommt,
dass es auch im Gewerbe immer noch Kreise gibt,
die der direkten Bundessteuer gegenüber feindlich
eingestellt sind. Wenn man diese Leute beschwich-
tigen will, sollte die Vorlage tunlichst verbessert
werden. Die Gewerbevertreter haben in der Kom-
mission sehr weitgehendes Verständnis für die ver-
schiedenartig gelagerten Verhältnisse und insbe-
sondere Bereitschaft zur Zusammenarbeit bekun-
det. Sie glauben im Interesse einer Verständigung
auf Gegenrecht zählen zu dürfen.

Bachmann: Die Schwierigkeiten des Bundes-
gesetzgebers im allgemeinen und bei der Bundes-
finanzreform im besonderen bestehen darin, dass
jede Neuordnung nicht nur ein ausgewogenes und
vernünftiges Verhältnis zwischen dem Bund und
dem Bürger als Steuerzahler schaffen muss, sondern
dass sie insbesondere auch auf die Bedürfnisse und
die Anliegen der Kantone als Gliedstaaten unseres
förderativen Staates auf die Dauer Rücksicht neh-
men muss.

Nachdem nun bereits mein sehr verehrter Herr
Kollege Dr. Gemperli aus St. Gallen zu dieser Frage
der Kantone gesprochen hat, gestatten Sie auch
mir, vom Standpunkt eines langjährigen und bei-
nahe fast ergrauten kantonalen Finanzdirektors aus
einige Ausführungen über diese Frage.

Ich bin mit Kollege Gemperli in einem Punkt
einverstanden, nämlich darin, dass die Bundes-
finanzreform förderalistisch sein muss, denn wir
lieben unsere Kantone, insbesondere St. Gallen und
Aargau. Wenn Kollege Dr. Gemperli den Herrn
Bundespräsidenten zitiert hat mit seinem Hinweis
auf den Förderahsmus, so haben das nicht nur der
Herr Bundespräsident getan, sondern sogar auch
noch Staatsrechtlehrer. Ich erinnere an das berühmte
„Bundesstaatsrecht" von Professor Giacometti, wo
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er klipp und klar erklärt: „Die förderalistische,
liberal-demokratische Staatsstruktur erscheint als
die einzig mögliche politische Lebensform der
Schweiz."

Wenn wir das überlegen, dann hat Kollega
Gemperli recht mit seiner Forderung, die Bundes-
finanzreform müsse förderalistisch sein. Ich meiner-
seits freute mich, in dieser vorliegenden Botschaft
einen Satz zu finden, den wir in dieser ausgeprägten
Form, in dieser Klarheit und in dieser Entschieden-
heit in allen früheren Vorlagen nicht gefunden
haben. Wir können dort auf Seite 47 lesen:

„Unser zweites Anliegen im Rahmen der Bun-
desfinanzreform ist, einschneidende Rückwirkun-
gen auf den Finanzhaushalt der Kantone zu ver-
meiden. Die eigenen Steuerquellen der Kantone
und ihre heutigen Anteile an Bundeseinnahmen
sollen nicht so geschmälert werden, dass die Revi-
sion der Steuergesetze aller Kantone unumgänglich
würde."

Welches sind nun aber diese Forderungen an
diese Art der Neuordnung?

Ich glaube, dass alle gutgesinnten Anhänger
einer föderalistischen Neuordnung, insbesondere
Kollege Dr. Gemperli, darin einig sein müssen, dass
es nicht angeht, dem Bunde auf der einen Seite
immer und immer wieder neue Aufgaben zu über-
tragen und ihm auf der ändern Seite die Mittel dazu
zu verweigern. Professor Kägi hat in seinem berühm-
ten Aufsatz vom Sinn des Förderalismus das schön
gesagt, indem er schreibt:

„Und wenn es zur Selbstzucht eines echten
Förderalismus gehört, dass er erst dann und nur
dann die Hilfe des Bundes anruft, wenn seine
Kraft nicht mehr ausreicht, so verrät sich die
Selbstzucht des Partikularismus darin, dass er dem
Ganzen die Leistungen beharrlich verweigert, die
Beiträge dagegen sehr bereitwillig entgegennimmt."

Wenn somit dieser Frage, wie ich glaube, alle
Anhänger einer förderalistischen Bundesfinanzre-
form einig sind, dann gehen, wie wir gehört haben,
die Ansichten darüber, ob eine direkte Bundes-
steuer notwendig und ob sie insbesondere auch mit
dem staatsrechtlichen Wesen und der staatsrecht-
lichen Stellung der Kantone vereinbar sei, ausein-
ander. Ich persönlich bekenne mich heute als über-
zeugter Anhänger einer massvoll ausgestalteten
Wehrsteuer. Ich glaube, dass beispielsweise Bundes-
rat Motta, ebenfalls ein sehr überzeugter Föde-
ralist, die Entwicklung unseres schweizerischen
Bundesstaates richtig gesehen hat, wenn er bereits
im Jahre 1915 prophezeite:

„Nach welcher Richtung Sie die Frage der Bun-
desfinanzen auch überlegen, Sie werden gestehen
müssen, dass wir mit dem Kontingentssystem nicht
mehr durchkommen und dass wir bei der direkten
Bundessteuer landen werden."

Nachdem mein sehr verehrter Amtsbruder, Herr
Kollege Gemperli, erklärt hat, diese direkte Bun-
dessteuer widerspreche dem Wesen der Kantone,
möchte ich doch über diese Frage einige Ausfüh-
rungen machen.

Ich möchte dabei aus dem Leidensweg der bis-
herigen Bundesfinanzreform folgendes feststellen:

1. Die Kontingentslösung ist bekanntlich am
4. Juni 1950 eindeutig abgelehnt worden. Der Ent-
scheid war so eindeutig, dass dieser Weg nicht mehr
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beschritten werden kann. Der damalige Kommentar
beispielsweise in der „Neuen Zürcher Zeitung", als
entschiedene Anhängerin dieser Kontingentslösung,
lässt das sehr deutlich erkennen. Damals wurde
geschrieben:

„Da die geplante Lösung wohl die beste der auf
dieser Basis denkbaren Regelungen darstellt, trifft
der Volksentscheid nicht nur eine bestimmte Va-
riante von Kontingenten, sondern das Kontingents-
system an sich."

2. Das staatsrechtliche Extrem zu dieser Kontin-
gentslösung wäre eine Bundes-Einkommenssteuer,
zu der die Kantone lediglich noch Anteile erheben
würden. Dieser Gedanke ist bei uns von Anfang an,
im Gegensatz zu ändern Ländern, die dieses System
kennen, abgelehnt worden, und zwar mit Recht. Ich
verweise auf den Expertenbericht 1947; ich ver-
weise auf das, was der Bundesrat selber in der Bot-
schaft vom 22. Januar 1948 festgestellt hat:

„Eine solche Ordnung würde deshalb von den
Kantonen als unerträglicher Eingriff in ihre staat-
liche Selbständigkeit, als Degradierung der- Stände
zu Selbstverwaltungskörpern mit lediglich abge-
leiteter Steuerhoheit empfunden und daher ab-
gelehnt."

3. Die Reaktionen auf den Versuch, die - wie das
Kollege Gemperli auch angetönt hat - Steuer-
subjekte grundsätzlich aufzuteilen und eine Bundes-
steuer für juristische Personen einzuführen, stiess
auf den erbitterten Widerstand der Kantone, insbe-
sondere deshalb, weil sie 25 verschiedene Finanz-
reformen nach sich gezogen hätte und weil sie zudem
innerhalb der Kantone eine grundlegende Lasten-
verschiebung zwischen den Kantonen und ihren Ge-
meinden zur Folge gehabt hätte. Die Kantone
können sich im übrigen bei dieser Stellungnahme
mit einem guten Gewissen trösten, denn sie haben
nur das getan, was das grosse Zürich bereits im
Jahre 1947 - damals war Bundespräsident Dr. Streuli
noch nicht eidgenössischer Finanzminister — getan
hat, als Zürich auf ein ähnliches Projekt nach Bern
schrieb :

„Die Abtretung der Besteuerung der juristischen
Personen an den Bund wäre für die Kantone und
insbesondere die Gemeinden untragbar."

4. So bleibt offenbar nach diesem Leidensweg
nichts mehr anderes übrig, als den politisch und
wirtschaftlich gangbaren Weg im sogenannten Kon-
kurrenzsystem zu suchen, wonach Bund und Kan-
tone als souveräne Staaten ihre Steuerhoheit aus-
schöpfen und die Steuergesetze nach ihren Bedürf-
nissen ausgestalten und zum Beschluss erheben.
Denn wir dürfen, so glaube ich, das nicht vergessen,
was bereits im Jahre 1918 hier in diesem Rat bei der
Behandlung der Einführung' der direkten Bundes-
steuer erklärt wurde:

„Von dem Moment weg, wo an Stelle des
Staatenbundes der schweizerische Bundesstaat ge-
treten ist, ist die Souveränität der Kantone keine
ausschliessliche mehr, sondern es hat eine Teilung
der Souveränität stattgefunden."

Es wird zwar heute dieser direkten Wehrsteuer
der Vorwurf gemacht, sie habe zu einer Angleichung
des Steuerrechtes der Kantone und damit zu einem
ungesunden Zentralismus geführt. Ich glaube, dass
diese Einwendungen das Gute und das Positive an
dieser Entwicklung missachten. Ich berufe mich
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hier gerade auf Herrn Kollege Dr. Gemperli aus
St. Gallen, der nach seinen heutigen Ausführungen
offenbar gewillt ist, seinen einmal als richtig er-
kannten Weg bis zum bitteren Ende weiterzugehen.
In seinem vielbeachteten Aufsatz - ich muss ge-
stehen, er hat mir gefallen — über die „Rückwir-
kungen der Bundessteuern auf die Gestaltung und
den Ertrag der kantonalen Steuern" gibt Kollege
Gemperli zu, ,,dass die Vermögen's- und Einkom-
menssteuern in besonderem Masse geeignet seien,
die Steuerrechtsentwicklung zurückgebliebener
Gliedstaaten zu beschleunigen, eine Angleichung
verschiedener Steuerordnungen zu begünstigen und
zu einer allgemeinen Verbesserung der unzuläng-
lichen Steuertechnik beizutragen" und dass ferner
„die besseren Veranlagungsmittel der Bundessteuern
und ihre teilweise Übernahme in das kantonale
Recht wesentlich mitgeholfen haben, das Steuer-
kapital zu steigern".

Schliesslich ist wieder einmal darauf hinzu-
weisen, dass die direkte Bundessteuer noch nie
grundsätzlich abgelehnt wurde. Die Ablehnung am
6. Dezember 1953 erfolgte nach meiner Meinung
wegen der überspitzten Ausgestaltung der Pro-
gression. Die Kommentare der Gegner in der Frage
Hessen deutlich erkennen, dass das Nein nicht der
damaligen Konzeption, sondern eben der Form galt.
Es wurde damals in einem Kommentar festgestellt:
„Es entbehrt nicht einer gewissen Tragik, wenn
heute festgestellt werden muss, dass man einmal
nicht weit davon entfernt war, eine Basis zu finden,
die weiten Kreisen eine Verständigungsgrundlage
hätte bieten können, dass diese Gelegenheit leider
jedoch verpasst worden ist." — Ich glaube daher,
dass auch heute noch diese Verständigungsbereit-
schaft weiter Kreise vorhanden ist — ich gehörte
Ihrer Kommission nicht an und spreche daher ohne
jedes Vorurteil -, unter der Voraussetzung, dass
gerade die Lehren von 1953 berücksichtigt werden,
und dass die direkte Bundessteuer massvoll und
tragbar ausgestaltet wird. Das Wort unseres Kolle-
gen Dr. Hermann Häberlin, das er im Jahre 1948
gesagt hat, behält auch heute noch seine warnende
Wahrheit :

„Solange im Volk der Eindruck bestehen muss,
die Bundeskasse sei ein Fass, dem der Boden fehlt,
oder er sei doch wenigstens ausserordentlich leck, so
wird das Volk rnft jeder Bundesfinanzreform Kurz-
schluss machen."

Wenn wir also auch vom kantonalen Stand-
punkt aus grundsätzlich die Bundessteuer befür-
worten, dann müssen nach unserer Meinung fol-
gende Anforderungen gestellt werden:

1. Die Wehrsteuer ist zeitlich und sachlich zu be-
fristen. Sie haben bereits gehört, dass eine quanti-
tativ wie qualitativ ebenso beachtliche Minderheit
der Kommission der Meinung ist, die Befristung
müsse nur auf acht Jahre gehen. Ich bin anderer
Auffassung. Ich glaube, man sollte auf zwölf Jahre
gehen, weil ja nach einem bestimmten Artikel der
Vorlage die Ausführungsgesetze bis zum 31. De-
zember 1962 von der Bundesversammlung durchbe-
raten werden müssen, die Volksabstimmung also un-
gefähr im Jahre 1963 stattfindet, und dann müsste
mit der ganzen Arbeit der Finanzreform sofort neu\
begonnen werden, wenn die Vorlage nur auf acht
Jahre befristet wäre. Ich glaube auch, ganz allge-

mein betrachtet, diese Staats- und steuerpolitische
Unruhe liege weder im Interesse des steuerzahlenden
Bürgers - wir Finanzdirektoren sind ja die Freunde
der Steuerzahler, wie der Vorredner schoîi gesagt
hat - noch im Interesse des Bundes und der
Kantone.

2. Eine erfreuliche Übereinstimmung aller Par-
teien liegt im Verzicht auf die Vermögensergän-
zungssteuer. Das ist ein bemerkenswerter Fort-
schritt. Dagegen scheinen nun bei der Ausgestaltung
der Progression die Fronten weit auseinander zu
liegen, nach einer anfänglich verheissungsvollen
Verständigungsbereitschaft, die der Aussenstehende
beim Durchlesen der Protokolle freudig zur Kennt-
nis nahm. Insbesondere scheint eine beachtliche
Kommissionsminderheit zur alten Liebe der In-
itiative zurückgekehrt zu sein. Ihre Anträge bei-
spielsweise auf Erhöhung der Steuergrenzen auf
7000 und 9000 Franken sind in ihren Auswirkungen
auf die Kantone derart, dass sie, glaube ich, nicht
verantwortet werden können. Auch der Maximal-
tarif bis 12% missachtet die Lehre von 1953 und
führt insbesondere zu einer Überlagerung der
Bundes-, Kantons- und Gemeindesteuern, die mit
dem Postulat der Steuergerechtigkeit für alle nicht
.mehr im Einklang steht. Gerade um diese Überla-
gerung zu mildern, bin ich persönlich ein Anhänger
der Abzugsmöglichkeit der kantonalen und kom-
munalen Steuern.

Erfreulich ist die Tatsache, dass die Kommission
die Besteuerung der Lotterielose gestrichen hat, und
noch erfreulicher ist die Tatsache; dass nach der
Vorlage die bisherigen Anteile der Kantone an den
Bundeseinnahmen erhalten bleiben. Die Kantone
werden sowieso Einbussen erleiden müssen. Allein
diese Sorge um die eigene kantonale Finanzreform
war es — nicht etwa das Rasseln mit den berühmten
„goldenen Ketten", wie die Anteile genannt wur-
den, oder das berühmte Vorbild in Conrad Ferdi-
nand Meyers Gedicht „Die revolutionierende
Schweizergarde des Papstes" -, die die Kantone
veranlasst hat, sich jeder Revision der Kantons-
anteile zu widersetzen. Ich bin auch Anhänger der
Kompetenz des Bundes, Steuerabkommen zu ver-
bieten. Denn ich bedaure auf der ändern Seite, dass
die Kantone aus eigener Kraft es nicht haben fertig-
bringen können, dieses dringende und notwendige
Problem zu lösen.

Zum Schluss danke ich vom kantonalen Stand-
punkt aus Herrn Bundespräsident Dr. Streuli für
das Verständnis, das insbesondere den Kantonen
entgegengebracht wird, und ich möchte wünschen,
dass der berühmte Spruch von Wilhelm Busch im
Hinblick auf diese vielen Bemühungen in der Bun-
desfinanzreform diesmal endlich wahr werde: „Ja,
Vetter Hans! Gar manches geht nicht mit einem
Male, nur mit der Zeit und mit Geduld löst sich die
harte Schale!"

Albrecht: Vor fast vier Jahren haben wir hier
über eine Finanzvorlage gesprochen, die am 6. De-
zember 1953 in der Volksabstimmung wuchtig ver-
worfen wurde. Die Folgen einer Ablehnung wurden
damals in den schwärzesten Farben gemalt: Man
prophezeite grösste Defizite und versuchte damit,
dem Souverän eine kräftig erhöhte Wehrsteuer auf
dem Einkommen mundgerecht zu machen.
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Die seitherige Entwicklung der eidgenössischen
Finanzen hat die düsteren Prognosen Lügen ge-
straft und den Gegnern der Vorlage Recht gegeben.
In der Staatsrechnung löste ein Rekordergebnis das
andere ab. Überschüsse grössten Ausmasses wurden
erzielt, obwohl ausserordentliche Rüstungsaufwen-
dungen in einer für Friedenszeiten ungewohnten
Höhe zu decken waren. Heute liegt die Situation
sogar so, dass man sich - rein rechnungsmässig ge-
sehen - allen Ernstes fragen kann, ob eine direkte
Bundessteuer in „normalen Zeiten" überhaupt not-
wendig sei. Diese Entwicklung trägt sicherlich dazu
bei, das Klima für die Beratung der jetzigen Vorlage
beträchtlich zu verbessern, worüber wir uns freuen
dürfen. Immerhin empfiehlt es sich, aus der Ab-
stimmung von 1953 die richtigen Schlussfolge-
rungen zu ziehen und die Finanzordnung so auszu-
gestalten, dass sie fiskalisch nicht überbelastet wird,
und reelle Chancen hat, in der Volksabstimmung zu
bestehen. Ich glaube, dass insbesondere folgende
Punkte bedeutungsvoll sind:

Die Wehrsteuer ist auch diesmal wieder die
pièce de résistance der ganzen Vorlage. Es darf an-
erkannt werden, dass die Maximalprogression heute
vernünftiger begrenzt ist als 1953 und dass der
Überbelastung des Kapitaleinkommens auch dieses
Mal durch den Verzicht auf eine Vermögenssteuer
Rechnung getragen wird. Zwar muss man die er-
neute Erhöhung der steuerfreien Maxima gegenüber
dem heutigen Zustand und das Ausscheiden einer
grossen Zahl von Bürgern aus der allgemeinen
Steuerpflicht aus staatspolitischen Gründen be-
dauern. Trotzdem wird man sich mit der heutigen
Konzeption der Wehrsteuer eher befreunden kön-
nen, unter der Voraussetzung allerdings, dass sie die
Steuerpflichtigen der einzelnen Landesgegenden
gleichmässig trifft. Bei den grossen regionalen Un-
terschieden in der Steuerbelastung wirkt es überaus
stossend, wenn der Bürger auf demjenigen Teil des
Einkommens, der ihm von Kanton und Gemeinden
weggesteuert wird, noch Wehrsteuer zu bezahlen
hat. Die bezahlten Kantons- und Gemeindesteuern
sollten deshalb bei der Wehrsteuerveranlagung ab-
gezogen werden können. Diese Lösung würde die
Chancen der Vorlage in der Volksabstimmung ganz
offensichtlich stark erhöhen. Darüber hinaus ergäbe
sich auch eine gewisse Milderung der Unterschiede
in der Einschätzungspraxis, die — wie ich mich als
Leiter einer Treuhandorganisation täglich über-
zeugen kann - von Kanton zu Kanton immer noch
sehr beträchtlich sind.

Mit einigen Bedenken muss man die Wandlung
der Warenumsatzsteuer in der Kommissionsbera-
tung betrachten. Eine neue massive Erweiterung
der Freiliste wurde in Aussicht genommen, womit
die Wust ihrem ursprünglichen Zweck - beschei-
dene Belastung aller Konsum- und Investitions-
güter — immer mehr entfremdet wird. In der vorge-
schlagenen Lösung nähert sie sich einer Steuer auf
den Investitionen und den langfristigen Gebrauchs-
gütern. Abgesehen von den Steuerausfällen, werden
die Erträge aus der .Wust auf diese Weise immer
konjunkturempfindlicher, während sie ursprünglich
als solide, möglichst dauernde Stütze des Bundes-
haushaltes gedacht war. Die Belastung des ein-
zelnen Steuerpflichtigen durch die Wust wird heute
sehr häufig übertrieben, und man übersieht, dass die

fiskalische Belastung unserer Produkte infolge des
Gewichtszollsystems heute wesentlich geringer ist
als früher. Ich bin deshalb auch der Ansicht, dass
man vorläufig möglichst wenig am heutigen System
der Wust ändern sollte; die endgültige Lösung wird
im Zusammenhang mit der Zolltarifrevision gefun-
den werden und auch die Fragen berücksichtigen
müssen, die durch den gemeinsamen Markt und die
Freihandelszone zweifellos aufgeworfen werden.

Die berüchtigte Luxussteuer scheint endlich be-
graben zu sein. Diese Entwicklung ist sehr zu be-
grüssen, denn die Lüxussteuer ist sicherlich der un-
fruchtbarste Ast am Baum des schweizerischen
Steuersystems. Während sonst mit der Zeit eine
gewisse Gewöhnung an die Steuern einzutreteno o

pflegt, wurde die Luxussteuer mit zunehmender
Dauer immer unbeliebter. Dies ist offensichtlich
darauf zurückzuführen, dass es unmöglich war - und
bleiben wird - den Luxusbedarf eindeutig zu um-
schreiben und dass die Erhebungskosten in einem
Missverhältnis zum Ertrag der Steuer stehen. Wir
müssen den Mut aufbringen, die Luxussteuer, die
im Rahmen des Bundeshaushaltes eine absolut
untergeordnete Rolle spielt, dafür aber um so mehr
böses Blut schafft, endgültig aus dem schweize-
rischen Abgabenkatalog zu streichen. Dies dürfte
eine sehr positive Auswirkung auf die Volksabstim-
mung haben.

Mit Genugtuung dürfen wir feststellen, dass im
Verfassungsartikel erstmals der Grundsatz veran-
kert ist, dass juristische Personen gleicher Lei-
stungsfähigkeit auch gleichmässig besteuert werden
sollen. Wie die endgültige gesetzliche Lösung aus-
sehen wird, ist allerdings noch unklar, insbesondere
die Frage, wie die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit
in zweckmässigster Weise umschrieben werden
kann. Eine gesamthafte Würdigung der heutigen
Vorlage zeigt, dass diese eine Diskussionsgrundlage
darstellt. Die Gegner der Finanzordnung von 1953
hatten sich seinerzeit bereit erklärt, an einem trag-
baren Kompromiss mitzuarbeiten. Das bedeutet für
sie allerdings eine grosse Überwindung, die natürlich
nur dann erbracht werden kann, wenn auch auf der
ändern Seite der Wille, an einem solchen Kompro-
miss mitzuarbeiten, zum Ausdruck kommt. Leider
geht aus der Gesamtabstimmung der Kommission
dieser Wille nicht hervor, so dass man sich ernsthaft
fragen muss, ob man diesem Kompromiss zu-
stimmen soll. Heute stimmen wir für Eintreten, be-
halten uns aber selbstverständlich die endgültige
Stellungnahme in der Gesamtabstimmung vor.
Falls die Linke unseres Rates diese ihr nun weit
entgegenkommende Vorlage ablehnt, so müssten
auch wir sie, allerdings als zu weit gehend, ab-
lehnen.

Weber-Bern: Wir unternehmen gegenwärtig den
vierten Anlauf, um eine langfristige Ordnung des
Bundeshaushaltes fertigzubringen. Ich glaube, Herr
Kollege Gemperli hat nicht an die Vorlage von 1938
gedacht, die auch ein ernst zu nehmender Versuch
war, um zu einer dauernden Ordnung der Bundes-
finanzen zu kommen. Dieser vierte Anlauf steht im
Zeichen der Einnahmenüberschüsse. Man könnte
also annehmen, dass die Ausgangslage, das Klima,
günstiger sei als in einer Defizitperiode, etwa im
Sternbild des Krebses oder des Stieres.
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Herr Bundespräsident St'reuli hat allerdings aus
der bisherigen Diskussion in der Presse und in der
Kommission gesehen, dass auch diese Situation ihre
Nachteile hat. Trotzdem der Bundesrat ein Maxi-
mum an Steuerabbau vorgeschlagen hat, so werden
noch weitergehende Vorschläge und Anträge ge-
stellt, und die ganze Diskussion, auch die ganze
Vorlage gleicht einer Art Ausverkauf. Ich glaube,
dass niemand von uns weiss, wie lange die günstige
Finanzlage andauert. In einigen Kantonen und
Gemeinden ist die gute Situation schon vorbei. Es
haben sogar wieder Steuererhöhungen beschlossen
werden müssen; Herr Kollege Gemperli wird das
bestätigen. Er gehört auch zu jenen, die einen
Steuerabbau durchgesetzt haben - und ein Jahr
später musste er wieder eine Steuererhöhung bean-
tragen. Ich glaube, dass das nicht gerade die
günstigste Methode ist. Sogar in der Bundesrepublik
Deutschland hat sich die Lage plötzlich geändert.
Ich habe in der „Neuen Zürcher Zeitung" folgendes
gelesen:

„Der Zusicherung eines ausgeglichenen Staats-
haushaltes muss beigefügt werden, dass es erstens
mit den früheren recht massiven laufenden Kassen-
überschüssen des Bundes seit mehreren Monaten
vorbei ist und dass im laufenden Etatjahr überdies
die Kassenguthaben des Bundes, der sogenannte
„Juliusturm", zur Deckung der Staatsausgaben
herangezogen werden sollen."

Das möge Ihnen immerhin zeigen, dass es be-
greiflich ist, wenn unser Herr Finanzminister vor-
sichtig sein will und wenn er nicht einmal hinab und
dann wieder hinaufgehen kann mit den Steuern. Es
dürfte zudem klar sein, dass wir eine Verfassungs-
grundlage beraten und nicht ein Gesetz, das alle
paar Jahre verhältnismässig leicht geändert wer-
den kann.

Ich möchte mich zuerst kurz äussern zum Fi-
nanzplan. Er hat ja offenbar nicht mehr die gleiche
Bedeutung wie früher. Man hat bei früheren Ge-
legenheiten stunden-, ja tagelang diskutiert über
einzelne Posten des Finanzplanes, ohne sich Rechen-
schaft darüber zu geben, dass es nur eine Annahme
ist, die durch die Ereignisse, durch die Entwick-
lung, sehr rasch überholt werden kann. Man hat
sich auch meistens in Illusionen bewegt. Herr
Bundespräsident Streuli hat in der Kommission
gesagt, dass der Bundesrat in der Schätzung der
Ausgaben „bewusst zurückhaltend" gewesen sei.
Ich finde, dass er sogar allzu zurückhaltend gewesen
ist. Ich möchte nur einige Posten erwähnen, wobei
vielleicht diese Annahmen schon bald überholt sein
werden, wenn sie es nicht heute schon sind :

1. Die Militärausgaben. Ich glaube, mit dem, was
wir jetzt schon beschlossen haben - wobei Herr
Kollege Obrecht uns gesagt hat, dass das nur ein
Teil des Rüstungsprogrammes darstelle -, werden
wir vermutlich die 800 Millionen, die im Finanzplan
eingestellt sind, schon übertreffen. Es kommt
natürlich auf die Verteilung der Rüstungsausgaben
auf die einzelnen Jahre an.

2. Die Ausgaben für die Sozialpolitik. Dieser Po-
sten scheint mir auch eher zu gering eingesetzt.
Wenn das zur Ausführung gelangt, was die Exper-
tenkommission für die Kranken- und Unfallversi-
cherung vorschlägt und was in bezug auf die Unfall-
versicherung vom Chef des Finanzdepartementes

zugestanden worden ist in bezug auf die nicht voll-
ständige, aber doch wenigstens teilweise Rückkehr
zum gesetzmässigen Zustand, dann werden diese
Ausgaben höher sein, als wie sie im Finanzplan
enthalten sind.

3. Die 2. Etappe der AHV, die noch in diese zwölf
Jahre hineinreicht, ist nicht berücksichtigt. Wieder-
holt haben wir hier schon zum Ausdruck gebracht,
dass die Finanzierung der AHV seitens der öffent-
lichen Hand (Bund und Kantone) heute absolut
ungenügend ist, weil diese Beiträge des Staates in
Geldbeträgen festgelegt sind, während die Beiträge
der Wirtschaft nach dem Volkseinkommen mit der
Steuer selbständig steigen.

4. Ich nenne noch einen weitern Punkt : der Abbau
des Schuldenberges. Wir sind der Meinung, dass
der Bund sich entschulden soll in der Zeit der guten
Konjunktur. Wann soll er sonst den Schuldenüber-
schuss abtragen ? Heute wird man ja den Einwand
nicht mehr erheben Ttönnen, den man vor einigen
Jahren vorgebracht, dass dadurch ein Druck auf
die Zinsen entstehe. Das Gegenteil ist ja der Fall:
die Wirtschaft könnte solche Beträge brauchen,
wenn der Bund sie nicht sterilisieren würde. Beson-
ders aber auch vom Gesichtspunkt der Konjunktur-
politik, der sogenannten antizyklischen Finanzpoli-
tik, muss verlangt werden, dass in der guten Kon-
junktur Überschüsse erzielt werden. Alle bundes-
rätlichen Botschaften seit etwa zehn oder mehr
Jahren und eine Reihe von Expertengutachten pre-
digen das. Aber man hat manchmal den Eindruck,
dass es noch recht wenig gefruchtet hat.

Ich möchte mich nun zur Einnahmenseite
äussern :

Seit einem Jahr hat das Finanzdepartement,
beziehungsweise der Bundesrat, drei Projekte für
die Neuordnung der Bundesfinanzen vorgelegt. Über
das erste Projekt, die Bundessteuer der juristischen
Personen, will ich mich nicht mehr näher äussern.
Dieses Projekt hat sich als undurchführbar erwie-
sen, obwohl es eine klare Scheidung der Steuer-
kompetenzen zwischen Bund und Kantonen brin-
gen würde.

Ein zweiter Vorschlag, nämlich einen reinen
Kompetenzartikel zu schaffen, ist leider nicht näher
erwogen worden. Ich hätte ihm zugestimmt. Wenn
Herr Kollege Gemperli hier gesagt hat, dass man
jetzt nichts Grundsätzliches bringe, so wäre das
eine grundsätzliche Lösung gewesen. Ich weiss nicht,
ob Herr Gemperli sich für eine solche grundsätz-
liche Bestimmung in der Verfassung hätte zustim-
mend äussern können. Ich bedaure, dass dieser Vor-
schlag zurückgezogen werden musste wegen der
Opposition, die sich sofort erhoben hat. Ich sage
Ihnen auch jetzt und habe das schon früher erklärt:
Sie werden nie eine befriedigende Ordnung der Bun-
desfinanzen zustande bringen, solange man das
Gesetz oder eine Reihe von Gesetzen in die Ver-
fassung hineinzwängen will. Auf allen ändern Ge-
bieten wird der Bund durch die Verfassung in all-
gemeiner Weise ermächtigt, und die nähere Ausge-
staltung der Gesetzgebung überlassen. Wir haben
das auch bei ändern Steuern: zum Beispiel besteht
bei den Stempelabgaben eine allgemeine Kompe-
tenz; ebenso besteht bei den Zöllen eine allgemeine
Kompetenz. Wollen Sie einen Zolltarif in die Ver-
fassung hineinbringen? Aber das machen Sie hier!
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Wenn man sich fragt, weshalb bei der direkten
Bundessteuer immer verlangt wird, das alle mög-
lichen Details in die Verfassung hineinkommen,
obwohl das dem Sinn und Geist der Verfassung
völlig widerspricht, so habe ich persönlich nur eine
Erklärung: Ich habe den Eindruck, die Mehrheit
Ihres Rates hat Angst vor sich selbst! Sie traut
sich nicht zu, dass sie nachher, obwohl sie die
Mehrheit hat, eine vernünftige Gesetzgebung be-
schliessen kann. Man will sich deshalb zum vorne-
herein in der Verfassung die Steuerkompetenzen
selbst einengen, und zwar nach allen Seiten, damit
man später ja nichts Dummes macht. Es besteht
die grosse Gefahr, dass das Kleid, besonders wenn
es sich um dasjenige des Staates handelt, zu eng
geschneidert wird. Der Bund hat ja, wenn wir die
dauernden Verfassungsbestimmungen in Betracht
ziehen, immer noch die Bubenhosen von 1848 an!
Er hat nur die Kompetenz, Zölle zu erheben, und
man hat ihm so gewissermassen noch ein dünnes
Hemdlein dazu gegeben durch die Kompetenz,
Stempelabgaben und die Couponsteuer zu erheben.
Bei der Couponsteuer will man jetzt noch die
Ärmel abschneiden! Ein Kompetenzartikel wäre
sicher nicht etwas Revolutionäres. Er ist schon vor
vierzig Jahren vorgeschlagen worden, und zwar
von einer Stelle, die Ihnen sicher nicht verdächtig
erscheinen mag, nämlich von der Zürcher Handels-
kammer. Es ist richtig, damals wurde auch eine
sozialdemokratische Initiative gemacht, und sie hat
beinahe die* Volksmehrheit erlangt. Die Minderheit
war nahezu so stark wie die Mehrheit. Es ist im
Jahre 1938, beim ersten Versuch, zu einer dauern-
den Neuordnung zu gelangen, ein Kompetenzarti-
kel vorgeschlagen worden, wonach der Bund die
Kompetenz haben soll, eine Steuer auf dem Ein-
kommen, oder auf dem Vermögen, oder auf Ein-
kommen und Vermögen zu erheben, ja sogar eine
Kriegsgewinnsteuer - das, was man Bundespräsi-
dent Streuli so schwer angekreidet hat -, allerdings
eingeschränkt für die Deckung von ausserordent-
lichen Wehraussaben, aber auch von Schulden, die

o ' 'aus ausserordentlichen Wehrausgaben erwachsen.
Hätte man eine solche Kompetenzbestimmung ein-
mal angenommen, so hätten wir uns sehr viele
Diskussionen ersparen können. Bundespräsident
Streuli hat ja wieder einen solchen Vorschlag ge-
macht. Dieser Vorschlag hat, wie Sie sehen, nicht
revolutionären Charakter. Wir hätten eher Anlass
zu verlangen, dass alle möglichen Details in die
Verfassung hineinkommen, weil wir eine Minder-
heit sind. '

Man hat aber einen Kompetenzärtikel wieder
nicht akzeptiert, und wir bekämen mit dieser Vor-
lage wieder in der eidgenössischen Verfassung ein
Unikum, das in der ganzen Welt nirgends vorkommt,
nämlich dass man Steuersätze, sogar eine Steuer-
skala in der Verfassung .festlegt. Das gibt wieder
Grund für ein Diskussionschaos und ein Aufein-
anderprallen aller Gegensätze schon bei der Ver-
fassungsgrundlage.

Gut, wenn Sie schon den ändern Weg verram-
men, müssen Sie wenigstens einen gewissen Spiel-
raum für die Gesetzgebung lassen, eine gewisse
Elastizität. Die Steuern müssen dem Finanzbedarf
des Staates angepasst werden können.

Nun habe ich, wenn ich jetzt auf die Steuern zu
sprechen komme, " schon den Eindruck, dass der
Bundesrat hier nicht, „bewusst zurückhaltend"
gewesen ist mit seinen Vorschlägen. Er hat eine
ganze Anzahl Steuern über Bord geworfen: die
Luxussteuer, die Biersteuer, bei der Wehrsteuer
die Ergänzungssteuer vom Vermögen, und beinahe
auch einen Teil der Couponsteuer, was die Kommis-
sion schon beschlossen hat. Das sieht nun wirklich
nach einem Ausverkauf aus. Auch wir von unserer
Seite, sind unter den heutigen Verhältnissen mit
einem Steuerabbau einverstanden, unter drei Be-
dingungen: Erstens, dass sich dieser Abbau in mas-
sigen Grenzen bewegt, damit die Entschuldung in
den guten Jahren weiter vor sich gehen kann und
vor allem aus konjunkturpolitischen Gründen, weil
Überschüsse in guten Jahren nötig sind. Zweitens
muss eine gewisse Reserve vorhanden sein für den
Fall, dass der Finanzbedarf sich während der Dauer
der Gültigkeit dieser Bestimmungen erhöhen sollte.
Dies kann nötig sein, wenn die Konjunktur gut
bleibt. Denken Sie an das Rüstungsprogramm, das
vielleicht sehr viel mehr Millionen noch verlangen
wird. Nun hat die Kommissionsmehrheit die maxima-
len Steuersätze des Bundesrates zwar zuerst mehr-
heitlich akzeptiert, sie nachher aber herabgesetzt und
die für die provisorische Lösung vorgesehenen nie-
drigen Ansätze beschlossen, die bis zum Erlass eines
Gesetzes gelten sollten. Wenn ich das Bild von den
Bubenhosen des Bundes nochmals anführen darf,
kommt es mir vor, wie wenn die Kommissionsmehr-
heit diese Hosen noch kürzen wollte und den Bund
in Shorts herumlaufen lassen möchte. Wenn es kalt
ist, wird er frieren, das heisst, wenn die Finanzlage
sich ändert, kann der Bund bald in eine Defizit-
wirtschaft hineinkommen.

Noch eine dritte Voraussetzung für den Steuer-
abbau muss von unserer Seite gestellt werden. Der
Steuerabbau darf nicht einseitig sein. Ich möchte
richtiger sagen: er darf nicht noch einseitiger sein
als bisher, denn schon der bisherige Steuerabbau
hat eine Verschiebung gebracht. Die Wehrsteuer
wird langsam ausgehungert. Sie ist bald nur noch
ein Skelett und Sie, die Mehrheit der Kommission,
und auch die Herren, die bisher gesprochen haben,
gehen einfach wieder von der Annahme aus, die
Warenumsatzsteuer sei allgemein anerkannt. Das
ist absolut nicht wahr. Bringen Sie einmal die Wa-
renumsatzsteuer allein vor die Volksabstimmung.
Sie können vielleicht Wunder erleben. Es ist rich-
tig, wir hatten einmal eine Initiative, die die Auf-
hebung verlangte, die allerdings unglücklich formu-
liert war, abgelehnt, in einer Zeit allerdings, da
der Bund noch Defizite machte. Aber ich sage
offen: Wenn der Bund nur noch eine dieser beiden
Steuern erheben soll, Warenumsatzsteuer oder
direkte Bundessteuer, dann wird es nach unserer
Auffassung nur die direkte Bundessteuer sein kön-
nen. Wir sind nicht so grundsätzlich eingestellt wie
Kollege Gemperli, dass wir sagen würden: jetzt oder
nie. Ich glaube, das ist nie gut, denn man muss das
Nie dann vielleicht nachher doch wieder korrigie-
ren. Das wird auch Herrn Gemperli noch passieren.
Aber wenn nun gesagt worden ist, auch von Kollege
Gemperli, die direkte Bundessteuer sei eine Kriegs-
steuer - das ist richtig - so frage ich : Welche Steuer
ist keine Kriegssteuer? Fast alle Steuern sind als
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Folge der Kriegszeit erhoben worden. Aber die
Warenumsatzsteuer ist mit noch viel grösserem
Recht eine. Kriegssteuer zu nennen, und zwar in
allen Ländern. Die Warenumsatzsteuer ist im 19.
Jahrhundert nirgends aufgetreten. Sie ist während
des Ersten Weltkrieges in einigen Ländern einge-
führt worden und in ändern Ländern erst während
des Zweiten Weltkrieges. Ich will Ihnen über die
Warenumsatzsteuer das Urteil des Bundesrates vor-
lesen: „Wie schon früher, hegt der Bundesrat auch
heute noch die allergrössten Bedenken gegen die
Einführung einer allgemeinen Warenumsatzsteuer.
Erfahrungsgemäss hat diese Steuer die Lebens-
haltung überall stark verteuert. In der Schweiz ist
das Leben sonst schon teuer. Unsere Exportindu-
strie und die Hôtellerie leiden darunter. Daher muss
alles vermieden werden, was zu einer weiteren Ver-
teuerung führen könnte. Der Bundesrat betrachtet
daher die Einführung der allgemeinen Warenum-
satzsteuer als die letzte Hilfsquelle, zu der man nur
im äussersten Notfalle Zuflucht nimmt." Das sagte
der Bundesrat im Jahre 1933.

Im Jahre 1940 hat er zu dieser Notfallsteuer
Zuflucht genommen. Aber wir kommen vielleicht
in eine Situation, wo wir sie entbehren können. Auch
wir Sozialdemokraten sind der Meinung, dass dieser
Moment heute noch nicht da ist.

Nun die Beurteilung der Warenumsatzsteuer
etwa durch die Wissenschaft. Professor Amonn sagt
in seinem Lehrbuch:

„Die Erhebung einer Warenumsatzsteuer ist
volkswirtschaftlich und finanzwirtschaftlich nur zu
rechtfertigen, wenn es sich um einen dermassen
grossen Finanzbedarf handelt, dass er selbst bei
höchster Anspannung der ändern Steuern nicht
gedeckt werden kann. Sie kommt gewissermassen
nur als ultima ratio der Finanzwirtschaft in Be-
tracht."

Dem entspricht auch ihr historisches Schicksal.
Er hat darauf hingewiesen, dass sie im 19. Jahrhun-
dert noch gar nicht erhoben worden sei.

Es gibt ja viele, die auf Herrn Professor Röpke
schwören. Röpke hat gesagt: „So darf man es wohl
als einen heute übereinstimmend angenommenen
Grundsatz betrachten, dass indirekte Steuern und
Zölle sich unter den modernen Verhältnissen der
hochkapitalistischen Länder nicht mehr zur Ver-
wendung als Haupteinnahmequellen eines Staates
eignen." Sie machen aber jetzt die Warenumsatz-
steuer zur Haupteinnahmequelle des Bundes.

Nun zur Beurteilung der Einkommenssteuer.
Ich muss Herrn Kollege Gemperli hier korrigieren.
Es war nicht Preussen, das diese Steuern zuerst ein-
führte; die Basler waren die ersten, die die Ein-
kommensteuer einführten. (Gemperli: Die Preussen
haben sie verbreitet.) Die Basler haben sie 1840
eingeführt, vor den Engländern. Es war ein Liberal-
konservativer, der das tat (er hiess Socin, nicht
Sozi). Von dort her, von Basel aus, hat die Ein-
kommensteuer ihren Siegeszug in der ganzen Welt
unternommen. Sie ist heute in allen Ländern die
Haupteinnahmequelle des Staates. „Denn es wird
kaum jemand leugnen können oder wollen", sagt
Professor Amonn, „dass diese Steuer (er sagt das
von der Bundeseinkommensteuer, die der Bundesrat
im Jahre 1948 vorgeschlagen hat), die zweckmäs-

sigste, gerechteste und in diesem Sinne beste Art der
Besteuerung überhaupt ist. Ihre Beseitigung nach
dreissigjährigem Bestand würde einen entschiedenen
Rückschritt in der Gestaltung der schweizerischen
Finanzwirtschaft bedeuten." Und er sagt weiter:
„Die Kantone sind daher heute nicht mehr an einer
irgendwie bestimmten eigenen Art der Besteuerung
interessiert, sondern die Masse ihrer Bevölkerung
ist einfach daran interessiert, dass die Besteuerung
,gut', das heisst gleichmässig, ,gerecht' und nicht
volkswirtschaftlich schädlich ist. Kein Kanton kann
aber eine in diesen Hinsichten bessere Art der Be-
steuerung aufweisen, als es die durch die vom
Bundesrat in seiner Botschaft in Aussicht genom-
mene einheitliche Bundeseinkommensteuer be-
wirkte, ist."

Nun haben Sie die Wehrsteuer im Jahre 1955
bereits um 20% abgebaut, die Warenumsatzsteuer
um 10%. Jetzt, nach dem Vorschlag der Kommis-
sion, würde die Wehrsteuer um 37%, die Umsatz-
steuer um 10% gekürzt. Der ganze Steuerabbau
würde nach den Anträgen der Kommission nach
meinen Berechnungen 264 Millionen Franken aus-
machen. Dabei würden auf die Warenumsatzsteuer
nur 53 Millionen entfallen, auf die Wehrsteuer aber
144 Millionen. Wenn ich nun versuche, die Sache
nach Volksschichten aufzuteilen, dann wird die Ent-
lastung für die Konsumenten etwa 53 Millionen aus-
machen. Wir können noch den Frachturkunden-
stempel mit 5 Millionen dazuzählen. Die kleinen
Einkommen würden ungefähr um 30 Millionen ent-
lastet, und zwar durch die Erhöhung der steuer-
freien Minima. Die Entlastung würde auf der Seite
der breiten Volksschichten also etwa 88 Millionen
Franken betragen. Auf der ändern Seite beträgt die
Entlastung der Vermögen 45 Millionen Franken ; die
Entlastung durch den Wegfall der Couponsteuer
beträgt bei den Vermögen 30 Millionen Franken, die
Entlastung der grösseren und ganz grossen Ein-
kommen 43 Millionen Franken. Die Entlastung der
juristischen Personen beträgt 26 Millionen, der Weg-
fall der Luxussteuer 20 Millionen, der Wegfall der
Biersteuer 12 Millionen, das macht zusammen
176 Millionen. Das ist genau doppelt so viel, wie die
Entlastung bei den Kosumenten und bei den kleinen
Einkommen ausmacht. Sie müssen zugeben, dass
diese Verteilung der Gelder sehr, sehr ungleich ist.
Das kann der Vorlage zum Verhängnis werden, denn
das Volk hat ein feines Empfinden für den Grund-
satz der Gerechtigkeit.

Die sozialdemokratischen Mitglieder der Kom-
mission haben mit offenem Visier gespielt : Sie waren
bereit zu einer Verständigung, und sie haben sehr
weitgehende Konzessionen gemacht. Sie sind sehr
weit gegangen und sie haben das gezeigt durch den
Verzicht auf die Ergänzungssteuer vom Vermögen,
sogar ohne Erhöhung der Progression. Sie sind bei
der Steuerskala mit einem Antrag noch etwas unter
die Anträge des Bundesrates gegangen. Das hat
nichts gefruchtet. Man hat sich nicht finden können.

Ich sage zum Schlüsse: Die kritischen Punkte, an
denen in der Kommission die Verständigung schei-
terte, sind die Skala für die natürlichen Personen,
wo die sozialdemokratische Fraktion jetzt den An-
trag des Bundesrates aufnimmt, nämlich die Skala
der geltenden Wehrsteuer mit der beschlossenen Er-
höhung der steuerfreien Beträge, und die Höchst-
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grenze bei der Besteuerung der natürlichen und der
juristischen Personen.

Wir stimmen für Eintreten. Die endgültige
Stellungnahme wird aber von den Beschlüssen des
Rates abhängen.

Münz: Die langwierigen Kommissionsverhand-
lungen vollzogen sich nicht im Klima ausgespro-
chener Begeisterung. Es war so', als ob die Vor-
ahnung des totgeborenen Kindes in den Sitzungs-
zimmern herumgeisterte. Das lahmte zeitweise die
Anstrengungen.

Wenn man die Abstimmungszahlen hört (die
Kommissionspräsidenten haben sie ja genannt), so
wird man sehr erinnert an die Verhältnisse vor
vier Jahren. Es ist merkwürdig, wie diese Zahlen
übereinstimmen. Wir haben vor vier Jahren bei der
Vorlage Weber auch gerade 16 Ja in der Kommis-
sion gehabt. Nur sind jetzt die Nein sogar noch
etwas zahlreicher als damals. Wir haben dieses Mal
8 Nein; bei der Vorlage vor vier Jahren hatten wir
deren nur 6. Man könnte ja tiefsinnige Betrach-
tungen anstellen über die ganze Situation. Etwa
darüber, warum eigentlich gerade in der Super-
konjunktur, bei der ganz enormen Prosperität und
bei überbordenden Steuereinnahmen die Neuord-
nung des Finanzhaushaltes des Bundes so überaus
schwierig sein soll. Er zeigt sich halt immer wieder,
dass manchmal die Wohlstands- und Überfluss-
probleme noch schwerer zu meistern sind als die
Probleme der Not und des Mangels. Denn offenbar
ist die Kompromissbereitschaft in bedrohten Zeiten
grösser.

Die Fraktion des Landesringes empfindet an der
Kommissionsvorlage keinerlei Freude. Wir haben
zwar nicht auf eine Reform, aber doch auf eine Art
Neuordnung gehofft. Die Vorlage segelt auch unter
diesem Titel. Aber das ist schon ein viel zu anspruchs-
volles Wort. Denn effektiv bleibt alles im wesent-
lichen beim Status quo. Es handelt sich höchstens
um einige Retouchen am Bisherigen.

Wir hätten eine entscheidende Bessergestaltung
der schweizerischen Steuerwirtschaft gewünscht.
Man muss zugeben, dass der Herr Bundespräsident
auch in dieser Richtung grosse Anstrengungen
gemacht hat. Er hat schon vor langer Zeit einen
grossen Apparat in Bewegung gesetzt. Die Kom-
missionsmitglieder haben zu Hause eine ganze Bib-
liothek neuer Expertengutachten. Aber es scheint,
dass all dieser Aufwand ziemlich fruchtlos ge-
blieben ist.

Herr Bundespräsident Streuli ist ja wahrhaft
um seine Aufgabe nicht zu beneiden. Er ist offen-
sichtlich behaftet mit der Last einer derzeit geradezu
unlösbaren Aufgabe. Er hat sich exponiert für die
Bjp. Ich glaube, die Grundidee wenigstens war nicht
so abwegig. Aber gegen das Beharrungsvermögen
konnte er nicht aufkommen. Das war das Betrüb-
liche in den Kommissionsverhandlungen, dass
irgendeine Vision von einer neu und besser gestal-
teten Steuerwirtschaft der Schweiz nicht sichtbar
wurde. Es zeigt sich eine unerfreuliche Anhänglich-
keit an eine erstarrte und mühselig mitgeschleppte
Ordnung.

Was wir in unserer Fraktion gerne gehabt hät-
ten, wäre namentlich eine bessere Koordinierung
der direkten Besteuerung von Kanton, Gemeinde

und Bund gewesen. Es fehlen die vereinheitlichten
Steuerbemessungsgrundlagen. Es bedeutete schon
einen grossen Fortschritt, wenn bei jedem Schweizer
Bürger endlich einmal einheitlich festgestellt würde,
wie gross sein steuerlichen Einkommen und wie gross
sein Vermögen ist. Bund, Kantone und Gemeinden
sollen dann nehmen, so viel sie wollen (gemäss dem
Föderalismus). Aber wenigstens die . Bemessungs-
grundlagen sollte man endlich vereinheitlichen, wie
sie schon heute meist für Kanton und Gemeinde
gemeinsam sind. Jetzt haben wir immer noch diesen
Wirrwarr in Deklaration und Einschätzung. Wir
haben den Militärpflichtersatz separat, wir haben
die Wehrsteuer separat. Wir haben die kantonalen
Steuern separat. Diese Komplikation ist einfach
nicht notwendig. Sie ist in anderen Ländern auch
nicht vorhanden. Dann haben wir die Verzettelung
des eidgenössischen Steuerrechtes in vielen Dutzen-
den von Gesetzen, Verordnungen und Verfügungen.
Man könnte administrativ so viel verbessern und
vereinfachen.

Heute haben wir ein bemühendes und kost-
spieliges Nebeneinander in Gesetzgebung und Ad-
ministration der Eidgenossenschaft und der Kan-
tone. Wir haben keine Tendenz feststellen können,
zum unerlässlichen Minimum an administrativem
Aufwand und zu einem Minimum an Scherereien
für den Steuerpflichtigen zu kommen. Es gibt bei
uns auch zu viele Arten Steuern. Jede Steuer hat
wieder ihren Apparat, ihre Administration, ihre
Beamten, ihre Gesetze, ihre Vollziehungsverord-
nungen und ihre Rekursbehörden. In einer Zeit
allgemeinen Rationalisierungswillens hätte man auch
auf diesem Gebiet einiges machen können.

In bezug auf die Steuerarten: Die Fraktion des
Landesringes möchte der direkten Bundessteuer
eine zentrale Stellung einräumen. Wir haben den
Eindruck, dass es genug ist, wenn der Bund bald
anderthalb Milliarden Konsumsteuern einzieht. Auf
diese gewaltige Konsumbesteuerung müsste aber
noch mehr getürmt werden, wenn die direkte-
Bundessteuer abgeschafft würde. Für uns ist das
loyal ermittelte Einkommen des Staatsbürgers
immer noch das unanfechtbarste Merkmal seiner
steuerlichen Leistungsfähigkeit. Wir bedauern, dass
man im Mehrheitsvorschlag nur eine Maximal-
progression von 8,5% vorgesehen hat. Soviel ich
mich erinnere, ist bei früheren Vorlagen sogar der
Bundesrat bis zu maximalen Progressionen von
15% gegangen.

Wir bedauern auch die enormen Kantonsanteile.
Da hätte ich erwartet, dass die grossen Föderalisten
Widerspruch erheben würden. Die Wehrsteuer ist
so ja gar keine rechte Bundessteuer. 30% der Wehr-
steuer gehen an die Kantone. Auch sonst ist daran
etwas nicht ganz ehrlich. Die 30% der „Wehrsteuer"
für die' Kantone dienen ja gar nicht Wehrzwecken.

Hinsichtlich der Warenumsatzsteuer teile ich
weitgehend, die Auffassungen von Herrn Kollega
Weber-Bern. Es ist so, wie er erklärte: Historisch
gesehen ist die Warenumsatzsteuer speziell in der
Schweiz immer als eine Steuer für Notzeiten, für
bedrängte Zeiten, angesehen worden. Wenn man in
den alten Nationalratsprotokollen nachliest, so ist
man erstaunt, wie man damals, zu Beginn des
Zweiten Weltkrieges, nur mit grösstem Zögern und
Unbehagen eine Warenumsatzsteuer von 70 Mil-
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Honen Franken im Jahr vorgeschlagen hat. Heute
findet man es selbstverständlich, dass man 550
Millionen einzieht. Mancher findet sogar, man
könnte die direkte Bundessteuer abschaffen und
dafür noch mehr Wust einziehen.

Wir dürfen nicht vergessen, dass kleine Länder
verhältnismässig viel mehr Zollbelastung haben als
grosse. Im Kleinstaat ist der Anteil der Import-
waren naturgemäss grösser als in einem Land wie
den USA, wie England, wie Deutschland. Die Zoll-
belastung bringt bei uns schon eine gewaltige Ver-
teuerung mit sich. Mit zusätzlichen Warenumsatz-
steuern sollte man zurückhaltend sein.

Die Couponsteuer wird nach dem Kommissions-
beschluss leider nicht abgeschafft. Dafür aber die
Biersteuer. Darüber wäre später noch einiges zu
sagen.

Heute stehen wir natürlich vor der Notwendig-
keit eines Kompromisses. Aber es gibt gute und
schlechte Kompromisse. Die Kommissionsverlage
betrachten wir in unserer Fraktion als einen Kom-
promiss, zu dem wir niemals Ja sagen können. Es
ist ja möglich, dass das Plenum des Nationalrates
wider Erwarten noch von einem eigentlichen Ver-
besserungseifer erfasst wird. Dann läge die Sache
für uns wieder anders. Aber so, wie es jetzt aussieht,
könnten wir niemals zustimmen. Ich glaube, dass
wir ohne Verbesserungen die Nein-Parole vertreten
müssten, auch ausserhalb des Ratssaales.

Wir haben verschiedene ganz konkrete Anträge
gestellt. Wenn diese angenommen würden, woran
zu zweifeln ist, würde sich unsere Beurteilung än-
dern. Ich glaube nicht, dass das Volk zur heutigen
Fassung der Vorlage Ja sagen würde. Es wird Fort-
schritte erwarten, und zwar Fortschritte in dreierlei
Richtung: in der Richtung möglichster Entlastung,
in der Richtung grösserer steuerlicher Gerechtigkeit,
und namentlich auch in der Richtung grösserer
Rationalität und Einfachheit in der Steuerwirtschaft
des Bundes.

Präsident: Ich beantrage Ihnen, hier abzu-
brechen.

Die Rednerliste hat sich inzwischen vermehrt.
Es sind noch zehn Redner eingeschrieben. Ich be-
antrage Ihnen, die Rednerliste damit zu schliessen.
Sie haben so beschlossen.

Hier wird die Beratung abgebrochen
Ici, le débat est interrompu

#ST# Nachmittagssitzung vom 26. Juni 1957
Séance du 26 juin 1957, après-midi

Vorsitz - Présidence: Herr Condrau

7297. Finanzhaushalt des Bundes.
Neuordnung

Finances fédérales. Nouveau régime

Siehe Seite 469 hiervor - Voir page 469 ci-devant

Allgemeine Beratung — Discussion générale
Fortsetzung — Suite

Meyer-Zürich: Bei der Neugestaltung unserer
Bundesfinanzordnung handelt es sich zweifellos um
eine der wichtigsten staatspolitischen Aufgaben, die
gegenwärtig zur Diskussion stehen. Sie ist aber auch
eine der bedeutendsten Fragen der Wirtschafts-
politik selbst. Dies aus zwei Gründen. Einmal be-
wegen sich fast 10% des ganzen Volkseinkommens
über die Bundeskasse, und die Beschaffung und
die Verwendung dieser gewaltigen Summen hat
natürlich einen erheblichen Einfluss auf den ganzen
Wirtschaftsablauf.

Sodann spielen die einzelnen Steuern eine immer
entscheidendere Rolle in der Tätigkeit und in den
Dispositionen der verschiedenen Unternehmungen,
und sie berühren damit die vitalsten Interessen der
einzelnen Wirtschaftsgruppen.

Aus diesen Gründen handelt es sich bei der
Finanzordnung auch für unsere Kreise um eine
gewerbepolitische Frage erster Ordnung. Die Auf-
fassungen des Gewerbes zur eidgenössischen Finanz-
politik sind klar und eindeutig. Sie lassen sich wie
folgt formulieren:

Wir sind der Meinung, dass sich der Bund grund-
sätzlich über die indirekten Steuern und Aufgaben
zu finanzieren hat, während den Kantonen und
Gemeinden die direkten Steuern zu überlassen sind.

Der Warenumsatzsteuer kommt in der Zukunft
noch grössere Bedeutung zu als bis anhin, wenn
man bedenkt, dass die Bestrebungen zur europä-
ischen Integration unter Umständen die Zollerträg-
nisse mit der Zeit sehr stark reduzieren werden. Die
Warenumsatzsteuer soll aber möglichst generell sein,
das heisst alle Warenkategorien gleichmässig er-
fassen. Wir müssen jegliche Sondersteuern auf ein-
zelnen Produkten ablehnen. Die Warenumsatz-
steuer soll zu massigen Ansätzen, aber auf breitester
Basis erhoben werden. Ich folgere daraus, dass die
Erweiterung der Freiliste nun definitiv als abge-
schlossen betrachtet werden muss.

Es ist verdankenswert, dass Bundesrat und Kom-
mission die unproduktiven und ungerechten Luxus-
und Biersteuern fallen lassen wollen. Wir müssten
alle Anträge bekämpfen, die durch eine allgemeine
Verfassungskompetenz die Wiedereinführung der-
artiger Sondersteuern ermöglichen wollen.

Grösste Teile des Gewerbes sind nach wie vor
gegen die direkte Bundessteuer eingestellt. Wenn
wir aber darauf verzichten, den Kampf gegen diese
Steuern aufzunehmen, so nur deshalb, weil wir uns
klar darüber sind, dass es in unserem Lande starke
Kräfte gibt, die an der Wehrsteuer festhalten wol-
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Honen Franken im Jahr vorgeschlagen hat. Heute
findet man es selbstverständlich, dass man 550
Millionen einzieht. Mancher findet sogar, man
könnte die direkte Bundessteuer abschaffen und
dafür noch mehr Wust einziehen.

Wir dürfen nicht vergessen, dass kleine Länder
verhältnismässig viel mehr Zollbelastung haben als
grosse. Im Kleinstaat ist der Anteil der Import-
waren naturgemäss grösser als in einem Land wie
den USA, wie England, wie Deutschland. Die Zoll-
belastung bringt bei uns schon eine gewaltige Ver-
teuerung mit sich. Mit zusätzlichen Warenumsatz-
steuern sollte man zurückhaltend sein.

Die Couponsteuer wird nach dem Kommissions-
beschluss leider nicht abgeschafft. Dafür aber die
Biersteuer. Darüber wäre später noch einiges zu
sagen.

Heute stehen wir natürlich vor der Notwendig-
keit eines Kompromisses. Aber es gibt gute und
schlechte Kompromisse. Die Kommissionsverlage
betrachten wir in unserer Fraktion als einen Kom-
promiss, zu dem wir niemals Ja sagen können. Es
ist ja möglich, dass das Plenum des Nationalrates
wider Erwarten noch von einem eigentlichen Ver-
besserungseifer erfasst wird. Dann läge die Sache
für uns wieder anders. Aber so, wie es jetzt aussieht,
könnten wir niemals zustimmen. Ich glaube, dass
wir ohne Verbesserungen die Nein-Parole vertreten
müssten, auch ausserhalb des Ratssaales.

Wir haben verschiedene ganz konkrete Anträge
gestellt. Wenn diese angenommen würden, woran
zu zweifeln ist, würde sich unsere Beurteilung än-
dern. Ich glaube nicht, dass das Volk zur heutigen
Fassung der Vorlage Ja sagen würde. Es wird Fort-
schritte erwarten, und zwar Fortschritte in dreierlei
Richtung: in der Richtung möglichster Entlastung,
in der Richtung grösserer steuerlicher Gerechtigkeit,
und namentlich auch in der Richtung grösserer
Rationalität und Einfachheit in der Steuerwirtschaft
des Bundes.

Präsident: Ich beantrage Ihnen, hier abzu-
brechen.

Die Rednerliste hat sich inzwischen vermehrt.
Es sind noch zehn Redner eingeschrieben. Ich be-
antrage Ihnen, die Rednerliste damit zu schliessen.
Sie haben so beschlossen.

Hier wird die Beratung abgebrochen
Ici, le débat est interrompu
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Meyer-Zürich: Bei der Neugestaltung unserer
Bundesfinanzordnung handelt es sich zweifellos um
eine der wichtigsten staatspolitischen Aufgaben, die
gegenwärtig zur Diskussion stehen. Sie ist aber auch
eine der bedeutendsten Fragen der Wirtschafts-
politik selbst. Dies aus zwei Gründen. Einmal be-
wegen sich fast 10% des ganzen Volkseinkommens
über die Bundeskasse, und die Beschaffung und
die Verwendung dieser gewaltigen Summen hat
natürlich einen erheblichen Einfluss auf den ganzen
Wirtschaftsablauf.

Sodann spielen die einzelnen Steuern eine immer
entscheidendere Rolle in der Tätigkeit und in den
Dispositionen der verschiedenen Unternehmungen,
und sie berühren damit die vitalsten Interessen der
einzelnen Wirtschaftsgruppen.

Aus diesen Gründen handelt es sich bei der
Finanzordnung auch für unsere Kreise um eine
gewerbepolitische Frage erster Ordnung. Die Auf-
fassungen des Gewerbes zur eidgenössischen Finanz-
politik sind klar und eindeutig. Sie lassen sich wie
folgt formulieren:

Wir sind der Meinung, dass sich der Bund grund-
sätzlich über die indirekten Steuern und Aufgaben
zu finanzieren hat, während den Kantonen und
Gemeinden die direkten Steuern zu überlassen sind.

Der Warenumsatzsteuer kommt in der Zukunft
noch grössere Bedeutung zu als bis anhin, wenn
man bedenkt, dass die Bestrebungen zur europä-
ischen Integration unter Umständen die Zollerträg-
nisse mit der Zeit sehr stark reduzieren werden. Die
Warenumsatzsteuer soll aber möglichst generell sein,
das heisst alle Warenkategorien gleichmässig er-
fassen. Wir müssen jegliche Sondersteuern auf ein-
zelnen Produkten ablehnen. Die Warenumsatz-
steuer soll zu massigen Ansätzen, aber auf breitester
Basis erhoben werden. Ich folgere daraus, dass die
Erweiterung der Freiliste nun definitiv als abge-
schlossen betrachtet werden muss.

Es ist verdankenswert, dass Bundesrat und Kom-
mission die unproduktiven und ungerechten Luxus-
und Biersteuern fallen lassen wollen. Wir müssten
alle Anträge bekämpfen, die durch eine allgemeine
Verfassungskompetenz die Wiedereinführung der-
artiger Sondersteuern ermöglichen wollen.

Grösste Teile des Gewerbes sind nach wie vor
gegen die direkte Bundessteuer eingestellt. Wenn
wir aber darauf verzichten, den Kampf gegen diese
Steuern aufzunehmen, so nur deshalb, weil wir uns
klar darüber sind, dass es in unserem Lande starke
Kräfte gibt, die an der Wehrsteuer festhalten wol-
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len, und dass eine Verständigung den Verständi-
gungswillen aller Kreise benötigt. Unsere Auffas-
sung, dass auf den grundsätzlichen Kampf gegen
die Wehrsteuer zu verzichten ist, hat jedoch zur
Voraussetzung, dass die direkte Bundessteuer ver-
nünftig und massig ausgestaltet, und dass von den
Kreisen, die sie weiterführen wollen, hierzu auch
Hand geboten wird.

Ich muss sagen, dass die von der Kommission
vorgenommene Ausgestaltung der direkten Bundes-
steuer grosse Anforderungen an unseren Verständi-
gungswillen stellt. Die Erhöhung der Freigrenzen
für den Beginn der Steuerpflicht hat nach den An-
gaben der Steuerverwaltung zur Folge, dass rund
550 000 gegenwärtig steuerpflichtige Bürger in der
Zukunft keine Wehrsteuer mehr bezahlen müssen.
Nur noch 13% der gesamten Bevölkerung werden
wehrsteuerpflichtig sein, gegenüber heute rund 25%.
Diese Steuer wird dann praktisch nur eine kleine
Minderheit unserer Bevölkerung erfassen. Auch
wenn man diese Steuerbefreiung den betreffenden
Leuten, zu denen sicher auch eine grössere Anzahl
von Gewerbetreibenden gehört, selbstverständlich
sehr wohl gönnt, so verfälscht diese einseitige Be-
lastung in zu grossem Masse das Prinzip der All-
gemeinheit der Steuerleistung aller Bürger. Auch
der Bichtsatz der direkten Bundessteuer hätte sehr
wohl noch etwas tiefer angesetzt werden können,

o '

wenn man bedenkt, dass innerhalb dieses Rahmens
in späterer Zeit die Ausführungsgesetzgebung freie
Hand hat.

Bei der Besteuerung der Rückvergütungen und
der Rabatte der Genossenschaften wird das Pro-
blem durch die Beschlüsse der Kommission nur in
sehr unvollständiger Weise gelöst. Es geht um die
von der Expertenkommission zur Motion Piller als
nötig festgestellte steuerliche Erfassung der nicht
gewinnstrebigen Grossbetriebe des Detailhandels.
Die Kommission hat einen Antrag von Kollege
Burgdorfer und von mir für die Aufnahme einer
verfassungsmässigen Grundlage zur Einführung
einer Minimalsteuer leider abgelehnt. Die Vertreter
der Konsumgenossenschaften haben die Besteuerung
der Rückvergütungen überhaupt durch die Ver-
fassung als nicht zulässig erklären wollen. Die
Folge einer derartigen Lösung wäre, dass die unge-
nügende Erfassung der wirtschaftlichen Leistungs-
fähigkeit der grossen Konsumvereine nicht nur
nicht korrigiert, sondern derart verstärkt würde,
dass die Auseinandersetzungen über dieses Thema
in neuer Schärfe entflammen müssten. Wir sind im
Interesse des Zustandekommens einer Verständi-
gung auch hier dem Wunsche unseres Herrn Bundes-
präsidenten gefolgt und haben seinem Vermittlungs-
antrag zugestimmt. Die Gegenseite hat diesen Vor-
schlag nicht angenommen, so dass wir uns für die
Detailberatung allenfalls vorbehalten müssen, auf
frühere Anträge wieder zurückzukommen.

Der Vorlage, wie sie aus den Beratungen der
Kommission hervorgegangen ist, kann vom Gewerbe
aus all den genannten Gründen nur mit grössten
Bedenken zugestimmt werden, und auch nur-dann,
wenn auf allen Seiten ebenfalls der entschlossene
Wille besteht, sich an einer allgemeinen Verständi-
gung zu beteiligen. Wenn man diesem Kompromiss
nicht zustimmen zu können glaubt, dann werden
die ganzen Bemühungen einmal mehr umsonst ge-
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wesen sein. Daran dürfte das Sehweizervolk keine
besondere Freude haben.

Ich möchte nur festhalten, damit kein Miss-
verständnis entsteht, dass sich dann auch das Ge-
werbe seine ganze Freiheit in dieser Frage wieder
zurücknehmen müsste; denn es ist ausgeschlossen,
dass von unserer Seite eine Vorlage, die derart viele
Anforderungen an unsere Kompromissbereitschaft
stellt, tragbar sein wird, wenn die andere Seite die
Hand der Verständigung nicht akzeptiert. Dann
würde man uns zwingen, auf der ganzen Linie wieder
auf unsere früheren Forderungen zurückzugehen.

Ich stimme dem Eintreten auf die Vorlage zu.
Es wird uns dadurch die Möglichkeit gegeben, durch
die Beratungen zu erfahren, ob überall die gleiche
Verständigungsbereitschaft vorhanden ist wie bei
uns, und je nachdem müssen wir allenfalls unsere
Konsequenzen für die Schlussabstimmung ziehen.

Grütter: Ich möchte mich nur mit einigen we-
nigen Punkten — allerdings mit Kernpunkten — die-
ser Vorlage auseinandersetzen, nämlich mit dem
Verhältnis Warenumsatzsteuer-Wehrsteuer. Die
bürgerlichen Redner, die bis jetzt hier an dieses
Pult getreten sind, um zur Frage der Bundesfinanz-
reform Stellung zu nehmen, haben sich eigentlich
mit wenigen Ausnahmen als Gegner der Wehr-
steuer ausgesprochen. Einige haben immerhin aner-
kannt, dass realistisch gesehen die Situation so sei,
dass man darauf aus politischen Gründen nicht ver-
zichten könne. Herr Gemperli hat ja die Auffassung,
dass man auf die Wehrsteuer sollte verzichten kön-
nen, und er möchte ihr höchstens subsidiäre Funk-
tion zumessen. Er hat auch ein grosses Wort ge-
lassen ausgesprochen, nämlich, dass er eigentlich
vom Bundesrat die erlösende Parole ins Volk hin-
aus hätte vernehmen wollen, dass der Bundesrat
selber auf die Erhebung einer Wehrsteuer verzichten
könne. Ich glaube, wenn man schon die Rolle des
Erlösers spielen will, so gäbe es oft Gelegenheit dazu,
und ich glaube, dass eine Parole auf Beseitigung
aller Steuern im ganzen Volk als Erlösung empfun-
den würde.

Dann hat Herr Eder ebenfalls Vorbehalte ge-
macht, Herr Burgdorfer ebenfalls; Herr Albrecht
hat sich gefragt, ob die Wehrsteuer nur notwendig
wäre in Zeiten der Gefahr, sagen wir im Kriegs-
falle, und ob auf sie in normalen Zeiten nicht ver-
zichtet werden könnte.

Ich möchte nun auf die Frage der Warenumsatz-
steuer und Wehrsteuer eingehen. Ich bin der Über-
zeugung, dass es beiden Herren, die sich da als
Gegner der Wehrsteuer aussprechen und fördera-
listische Erwägungen in den Vordergrund stellen,
um nichts anderes als um die Wahrung sehr egoisti-
scher Interessen geht. Davon kann keine Rede sein,
dass die Maxime eingehalten werden kann: die di-
rekten Steuern den Kantonen und Gemeinden und
die indirekten Steuern dem Bund. Diese Verhält-
nisse haben sich so grundlegend gewandelt, dass
der Bund auf die Erhebung einer direkten Wehr-
steuer nicht mehr verzichten kann. Denken Sie nur,
was der Bund an Aufgaben übernommen hat auf
dem Gebiet der Sozialpolitik und der Wehrpolitik!
Die Wehrpolitik kostet die Eidgenossenschaft ja
eine grosse Stange Geld. Sie wissen, dass im Zu-
kunftsbudget 800 Millionen Franken vorgesehen
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sind, und in Offizierskreisen spricht man davon,
dass dieser Betrag nicht genügen soll; sie reden
bereits von einer Milliarde. Und meine Herren Fö-
deralisten! Denken Sie auch an das, was der Bund
an Subventionen ausrichtet an verschiedene Bevöl-
kerungskreise und Kantone. Man darf also die Rolle
des Föderalisten, wenn es um die Frage der Wehr-
steuer geht, nicht so spielen, wie sie hier gespielt
worden ist. Der Standpunkt, dass die direkten
Steuern den Kantonen und Gemeinden gehören
und die indirekten dem Bund, ist veraltet und un-
zeitgemäss.

Zur Frage der Wehrsteuer. Ich möchte sagen,
dass die Wehrsteuer im Prinzip und Aufbau eine
gerechte Steuer ist oder dass man sie wenigstens mit
Leichtigkeit zu einer gerechten Steuer ausgestalten
kann: man kann sich durch die Ansetzung von
Freigrenzen einerseits und die Gestaltung der Tarif e
anderseits auf die wirtschaftliche Kraft des Ein-
zelnen einstellen. Das heisst also, dass man die
wirtschaftlich Schwachen von der Entrichtung der
Wehrsteuer entlasten und die wirtschaftlich Starken
entsprechend mit der Skalagestaltung belasten kann.
Diese Steuer ist also ein feines Instrument. Nach
unserer Auffassung kann keine Rede davon sein,
dass man auf die Wehrsteuer verzichten sollte.
Diese Auffassung ist eigentlich bis jetzt nur in einem
einzigen Antrag von einem einzigen Herrn vertreten
worden. Ich habe schon gesagt, dass die Wehrsteuer
sozialer gestaltet werden kann, und ich behaupte
auch, trotz allen Klagen, dass die Wehrsteuer, selbst
im Ausmass, wie sie bis jetzt bezogen wird, ganz gut
neben den Kantons- und Gemeindesteuern Platz
hat, vor allem in den sogenannten mittleren Ein-
kommen. Diese werden bekanntlich von einigen
bürgerlichen Politikern so zwischen 40 000 und
100 000 Franken eingeschaltet. Das sind bei ihnen
die sogenannten mittleren Einkommen. Das sind
ganz nette mittlere Einkommen! Da dürfte man
diese Einkommen schon noch im bisherigen Aus-
mass belasten, ohne dass von einem übermässigen
Steuerdruck die Rede sein kann. Denn es kommt
schliesslich nicht darauf an, was man an Steuern
bezahlt, sondern darauf, was einem noch übrig
bleibt, wenn man die Steuern bezahlt hat, und das
sind respektable Summen. Ich will jetzt nicht auf
Einzelheiten eintreten und anhand der Statistik
zeigen, was einigen Herrschaften mit sehr grossen
Einkommen nach Bezahlung von Gemeinde-, Staats-
und Wehrsteuer zur Fristung des Lebens noch
übrigbleibt. Es bleibt ihnen noch sehr viel übrig.
Im übrigen möchte ich erwähnen, dass ja gerade die
grossen Einkommen nicht das Verdienst eines Ein-
seinen sind, sondern das Ergebnis einer kollektiven
Arbeit, das allerdings von einem Einzelnen einge-
zogen wird, ohne dass er eine besonders grosse Ar-
beit geleistet hätte. Es kann mir kein Mensch weis-
machen, dass irgendeine Arbeit mit 100 000,
150000 oder 200000 Franken bezahlt werden
könnte. Davon ist keine Rede. Die Wehrsteuer hat
also noch Platz. Übrigens ist schon heute morgen
darauf hingewiesen worden - ich möchte es wieder-
holen -, dass bis jetzt die direkte Bundessteuer seit
1915 bezahlt wird, mit Ausnahme eines Jahres. Sie
ist ein Kind des Ersten Weltkrieges. Sie hat in der
Krisenzeit weiter erhoben werden müssen, und nach-
her, zur Zeit des zweiten Weltkrieges, ebenfalls.

Wenn man schon in bezug auf die Historié der Steu-
ern etwas sagen wollte, müsste man sagen, dass
diese direkte Bundessteuer sich eigentlich einge-
lebt hat, und zwar wird sie seit mehr als 40 Jahren
in der Schweiz bezogen. Da scheint mir die Auffas-
sung sehr antiquiert, die da lautet, man könne auf
die Erhebung einer Bundessteuer verzichten.

Im Gegensatz zur Wehrsteuer ist die Waren-
umsatzsteuer sehr grober Natur. Für diese Steuer
gelten die Ansätze von 4% imDetailhandel und 6%
im Engroshandel für Arme und Reiche gleicher-
massen. Da kann man sozial nicht abstufen. Der
Unterschied liegt nur darin, dass der mit dem
kleinen Einkommen natürlich weniger kaufen kann
als jener mit dem grossen Einkommen; aber die
Ansätze sind dieselben. '

Es ist schwieriger, die War-enumsatzsteuer nach
sozialen Gesichtspunkten zu gestalten. Man hat
Anstrengungen unternommen und einen beschei-
denen Anfang gemacht mit der Freiliste. Durch die
Einführung der Freiliste ist die gröbste Ungerech-
tigkeit etwas gemildert worden. Auf diesem Gebiete
dürfte noch ein deutlicher Schritt nach vorne getan
werden. Die Freiliste ist in bescheidenem Ausmass
durch die Kommission bereits erweitert worden,
nämlich alle Waren, die wir mit 2% und 2,5% be-
steuert haben, kommen in die Freiliste; dazu noch
die Medikamente und Bücher. Die Entlastung auf
diesem Gebiete ist sehr bescheiden. Vom Total des
Erträgnisses der Warenumsatzsteuer von über
500 Millionen Franken macht nämlich diese Ein-
sparung nur 53 Millionen Franken aus. Das steht in
keinem Verhältnis zu dem, was abgebaut wird auf
der direkten Steuer. Aus Gründen der Verfeinerung
dieser Steuern stellen wir daher noch den Antrag,
man möchte die Freiliste erweitern auf Textilien.
Herr Kollege Dietschi-Basel hat es gesagt - andere
Herren mögen es auch gesagt haben -, dass man in
der Verfassung festhalten wolle, dass die Freiliste
während der Dauer dieser Verfassungsbestimmung
weder erweitert noch eingeengt werden solle.

Diesen Standpunkt müssen wir ablehnen. Wir
müssen den Antrag, der auf eine verfassungsmässige
Beschränkung der Freiliste ausgeht, bekämpfen. Wir
fordern, dass hier die Verfassung dem Gesetzgeber
völlig freie Hand lässt. Die Erträge der Waren-
umsatzsteuer - ich habe das bereits gesagt - machen
jetzt über 500 Millionen Franken aus. Ursprünglich,
im Jahre 1941, nahm man einen Ertrag von 60 bis
70 Millionen Franken an. Der Ertrag ist also um
das Sieben- bis Achtfache gestiegen, währenddem
man bei den Sätzen für die Wehrsteuer nur um 50%
hinaufgegangen ist und seither entscheidende Ab-
baumassnahmen getroffen hat. Diese über 500
Millionen Franken durch die Warenumsatzsteuer
bedeuten eine erhebliche Belastung der Konsu-
menten. Ob es sich nun um Investitionsgüter oder
um Konsumware handelt, schliesslich kommt es auf
dasselbe heraus, denn der Konsument ist der,
welcher die Kosten der Warenumsatzsteuer trägt.

Es hat den Anschein, als ob die bürgerlichen
Vertreter die Ansicht hätten, die Sozialdemokra-
tische Partei und die sozialdemokratische Fraktion
hätten sich mit der Warenumsatzsteuer abgefunden,
in jedem Fall und für immer. Wer das glaubt, unter-
liegt einer grossen Illusion. Wir dulden die Waren-
umsatzsteuer solange, als auf der ändern Seite auch
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die Wehrsteuer besteht, und zwar unter der Voraus-
setzung, dass die Wehrsteuer in einem annehmbaren
Verhältnis zum Ertrag der Warenumsatzsteuer
steht. Solange also können wir diese Warenumsatz-
steuer dulden, solange sie für den Finanzbedarf des
Bundes notwendig ist und unter der Voraussetzung,
dass die direkte Bundessteuer erhoben wird.

Ich möchte sagen, dass wir von unserer Gruppe
aus in der Kommission das Maximum an Entgegen-
kommen gezeigt haben. Nach meiner Meinung ist es
nicht mehr möglich, auch nur einen Schritt noch
weiterzugehen. Wir haben ja auch eine sozialdemo-
kratische Initiative! Wir haben unser Möglichstes
beigetragen zur Erreichung einer Verständigung.
Wir sind weiter bereit zu dieser Verständigung auf
der Grundlage, wie wir sie zu verschiedenen Malen
ja entwickelt haben, um dazu Hand zu bieten. Aber
wir müssen erwarten, dass auch uns gegenüber in
verschiedenen Punkten noch ein Entgegenkommen
gezeigt wird. Wenn diese Vorlage vor dem Volk
Erfolg haben soll, so müssen alle grossen politischen
Parteien und alle wichtigen wirtschaftlichen Organi-
sationen dahinter stehen. Wenn alle dahinter stehen
sollen, so müssen alle ein gewisses Opfer bringen.
Es sind grosse Opfer von unserer Seite gebracht
worden mit der Luxussteuer und mit dem Fallen-
lassen der Ergänzungssteuer vom Vermögen, wo
vielfache Millionäre jetzt völlig von der Bezahlung
dieser Steuer befreit sind. Ich glaube, dieses Ent-
gegenkommen müsste man würdigen.

Die heutige Vorlage befriedigt mich nicht. Wir
müssen noch Verbesserungen anbringen. Wir stim-
men, wie es heute morgen schon ein Kollege unserer
Fraktion gesagt hat, für Eintreten. Wir behalten
uns aber unsere Stellungnahme in der Schluss-
abstimmung vor und machen sie abhängig vom
Ergebnis der Beratungen und den Beschlüssen
unseres Rates.

Reichling: Ich bin der elfte Diskussionsredner,
und trotzdem hat sich noch keiner unserer welschen
Freunde zu dieser Vorlage geäussert, mit Ausnahme
unseres verehrten Kommissionsberichterstatters
französischer Zunge. Ich bedaure das, weil wir be-
stimmt weder ohne unsern welschen Volksteil noch
viel weniger gegen unsern welschen Volksteil eine
neue Finanzordnung für eine gewisse Dauer, ich
möchte sagen, durchzwängen wollen. Ich danke
deshalb unserm Kollegen Guinand, dass er bereit
ist, das Eis zu brechen. Von diesem Sektor her ist
es höchste Zeit, dass zu dieser Vorlage in der Ein-
tretensdebatte Stellung genommen wird.

Es ist dies die vierte Vorlage, welche für eine
Dauer berechnet ist, die wir heute beraten, und nicht
etwa erst die dritte. Bei allen vier Vorlagen habe ich
in der Kommission mitgewirkt. Seit dem Jahre 1915
bestehen Provisorien; seither haben wir noch nie
eine eigentlich dauernde Finanzordnung auf Bundes-
boden besessen. Es waren immer Provisorien, die
sich jeweilen abgelöst haben. Wenn wir uns dessen
bewusst sind, kann man darüber nicht im Zweifel
sein, dass nun der Moment gekommen sein dürfte,
endlich aus den Provisorien herauszukommen. Man
kann ruhig mit den Welschen sagen: C'est lé provi-
soire, qui dure. Wenn irgendeinmal dieser Satz seine
Berechtigung hatte, so hat er sie im Hinblick auf die
Bundesfinanzordnung, die wir nun immer wieder

auf diesem Wege weitergeführt haben. Eine Dauer-
ordnung scheint sich wirklich aufzudrängen.

Es ist schon mehrfach gesagt worden, auch vom
Präsidenten der Kommission, dass für ein geordnetes
Staatswesen auch eine geordnete Finanzordnung
vonnöten ist. Ich möchte Sie fragen : Wie stünde es
in unsern Kantonen und Gemeinden, wenn man
dort während 40 Jahren immer nur auf Grund von
Provisorien Steuern erheben und die Finanzen in
Ornung halten wollte ? Ich glaube, man darf be-
haupten, dass das, was für die Kantone und für die
Gemeinden als Selbstverständlichkeit betrachtet
werden muss, auch für den Bund zutreffen sollte.
Auch von diesem Gesichtspunkt aus scheint mir
wirklich der Moment gekommen zu sein, um auf
Bundesboden zu einer dauernden Ordnung zu ge-
langen. Es handelt sich ja nicht um eine ewige
Finanzordnung. Es wird ja darüber diskutiert,
ob sie auf zwölf oder nur auf acht Jahre beschränkt
werden soll. Wir sollten aber doch etwas mehr als
nur eine Übergangsordnung zustande bringen.

Nun, das andere ist ebenso wichtig, dass ohne
eine Verständigung, ohne einen Komprorniss eine
solche Ordnung nicht zustande kommt. Darüber
haben wir nun mehrfache Erfahrungen sammeln
können in diesen fast vierzig Jahren, dass ohne eine
Verständigung auf breitester Basis eben eine Dauer-
ordnung nicht verwirklicht werden kann. Es ist also
die Verständigung, wie mir scheint, ein äusserst
dringendes Gebot. Das Volk erwartet ebenfalls, dass
wir endlich- zu dieser Verständigung gelangen und
nicht einer neuen Übergangsordnung oder einer
behelfsmässigen Lösung entgegentreiben. Man setzt
die Hoffnung in unser Parlament, dass es beim
vierten Anlauf wirklich etwas Befriedigendes und
auf längere Zeit Bestehendes zustande bringe.

Meine Fraktion, die ich hier zu vertreten habe,
erblickt in den Anträgen der Kommissionsmehrheit
die Grundlage für eine Verständigung. Sie betrach-
tete die Beschlüsse, die Ihnen von Seiten der Kom-
missionsmehrheit vorgelegt werden, als eine geeig-
nete Plattform, zu einer Verständigung zu kommen.
Dabei erträgt diese Mehrheitsvorlage, wenn ich sie
so nennen darf, nun wirklich keine wesentlichen
Änderungen, weder nach der einen noch nach der
ändern Seite, sonst käme es dann auch bei uns so
heraus, wie es mehrfach erklärt worden ist, dass wir
uns dann auch für die Schlussabstimmung alles
offen behalten müssten. Uns scheint, dass - kleine
Abweichungen sollen hier vorbehalten bleiben - im
grossen und ganzen die Beratungen und Beschlüsse
des Rates im Sinne der Anträge der Kommissions-
mehrheit verlaufen sollten. Einige Abänderungen
würden auch wir in Kauf nehmen; wir würden der
Verlage auch dann zustimmen, wenn die Biersteuer
eine Mehrheit erhielte und in der Vorlage verbleiben
würde, um nur ein Beispiel zu nennen. Ich könnte
die Beispiele noch vermehren.

Die Fraktion beantragt Ihnen, auf die Vorlage
einzutreten und wünscht vor allem, dass Sie sich im
grossen und ganzen den Anträgen der Kommissions-
mehrheit anschliessen. wir betonen das vor allem
auch für die Wehrsteuer, warnen dort vor Ab-
strichen, aber auch weiterer Aufstockung. Das
gleiche gilt für die Warenumsatzsteuer. Auch dort
erträgt es keine weitern Einbrüche. In der gegen-
teiligen Richtung sind ja kaum Anträge zu erwarten.
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Wir sind dieser Auffassung, weil wir dafür halten,
dass das, was dann für den Bund an Einnahmen
herauskommt, der Bund nötig hat. Er hat das für
den laufenden Bedarf nötig, in Richtung militä-
rischer und wirtschaftlicher Landesverteidigung, der
sozialen Werke, die durchzuhalten sind und zum
Teil noch neu hinzukommen, im Hinblick auf die
Unterstützungen, die wir den Bahnen zuteil werden
lassen, und im übrigen wird auch das Strassenwesen,
ausser den Treibstoffzöllen, noch einiges an Mitteln
vom Bunde erfordern. Wir halten daher dafür, dass
das, was mit den Mehrheitsanträgen an Einnahmen
für den Bund resultiert, wirklich auch nötig ist, und
dass hier keine weitern Abstriche mehr in Kauf
genommen werden können.

Wir halten auch dafür, dass die Bundesschuld
von etwas über 7 Milliarden doch noch etwas weiter
getilgt werden sollte, denn ich bin auch der Meinung,
wie das bereits andere vor mir gesagt haben: Die
besten Reserven für schlimmere Zeiten sind eine
möglichst geringe Bundesschuld, damit gegebenen-
falls der Bund dann eben wieder neue Schulden
kontrahieren kann, ohne dass er den Wert des
Frankens gefährdet oder anderweitige Folgerungen
in Kauf nehmen muss. Also im Sinne der Reserve-
stellung für schlimmere Zeiten - die können durch-
aus eintreten - ist eine weitere Tilgung der Bundes-
schulden nötig.

Ich möchte, was die Erleichterung der Steuerlast
anbetrifft, Ihnen noch in Erinnerung rufen, dass wir
schon mit den Beschlüssen von 1954; wenn ich
richtig nachgesehen habe, dem Bunde eine Einbusse
von rund 160 Millionen Franken zugemutet haben.
Der Bundesrat ist ungefähr um das gleiche Stück
weiter gegangen, nach dem Antrag des Bundesrates
würde eine weitere Steuererleichterung bei Waren-
umsatzsteuer und Wehrsteuer von zusammen-
genommen rund 160 Millionen resultieren. Die Kom-
mission hat weiter dazu noch etwas mehr als
50 Millionen Franken Erleichterungen der Steuerlast
hinzugefügt. Im ganzen sind es nach meiner Be-
rechnung rund 380 Millionen gegenüber der unver-
änderten seinerzeitigen Übergangsordnung 1954/58.
Das sind immerhin ganz erhebliche Erleichterungen,
und sie scheinen uns an die Grenze des Zulässigen
zu gehen, wenn wir wirklich an einem gesunden
Finanzhaushalt des Bundes festhalten wollen.

Ein Wort zu den Ausführungen des Kollegen
Münz. Er hat gar keine Freude für das bekundet,
was der'Bundesrat vorlegt und die Kommission nun
ausgearbeitet hat; das habe gar nichts zu tun mit
einer Reform, es sei nicht einmal eine Neuordnung,
es sei eigentlich nichts an neuen Ideen geboren
worden. Das haben wir schon früher gehört. Aber
wenn er sagt, in welcher Richtung er die Reform
anstreben möchte, graut uns vor seinen staats-
politischen Ausführungen. Er spricht von einer
Vereinheitlichung des Steuerwesens in unserem
Land. Ich habe das so verstanden, dass wir nach
seiner Auffassung nur eine Bundessteuer haben
sollten, das heisst, die gesamte Steuerkraft des
Landes in einer einzigen Steuer abschöpfen würden,
und dass dann die Kantone und Gemeinden ihre
Bissen herausbrechen würden. Das sähe nach mei-
nem Dafürhalten in den letzten Konsequenzen sehr
wenig föderalistisch aus. Es würde wahrscheinlich
den Kantonen, eventuell sogar den Gemeinden ans

Leben gehen, und was übrig bliebe, wäre ein Zentral-
staat, in dem nicht einmal mehr Provinzen vor-
handen wären, sondern höchstens grössere und klei-
nere Verwaltungsbezirke. Dass eine solche Finanz-
reform nie irgendwelche Aussicht auf Verwirk-
lichung hätte, darüber macht sich Kollege Münz
sicher auch keine Illusionen. Wenn das dann die
Reform sein sollte, die so sehr herbeigewünscht wird,
könnte kaum ein Zweiter mehr mitmachen, denn
wir wollen doch an unserem föderativen1 Staats-
aufbau und an unseren souveränen Kantonen fest-
halten, sie nicht einer solchen Einheitssteuer zum
Opfer bringen. Davon kann ganz bestimmt im
Ernste keine Rede sein.

Noch ein Wort zur direkten Bundessteuer. Ich
habe bereits betont : Wir sind für. die Weiter-
führung einer direkten Bundessteuer, und zwar aus
zwei Gründen. Einmal haben wir diese Mittel not-
wendig, die von dorther kommen, und zum ändern
wissen wir, wie es um die politischen Gegebenheiten
steht, und dass ohne die Weiterführung der direkten
Bundessteuer keine neue Bundesfinanzreform zu-
stande kommen kann. Nur wünschen wir eine all-
gemeine direkte Bundessteuer und nicht eine
Klassensteuer. Da möchte ich darauf hinweisen,
dass nach dem Vorschlag des Bundesrates von den
rund l 200 000 theoretisch Steuerpflichtigen nur
850 000 in der Steuer verbleiben, also effektiv noch
Steuern zahlen; nach der Kommissionsmehrheit
sind es nach meiner Durchsicht nur noch 700 000,
die effektiv Steuern zahlen, während 500 000 keine
mehr bezahlen. Nach dem Antrag der Kommissions-
minderheit kehrt sich dieses Verhältnis um: Es
bleiben 500 000 Steuerzahlende, neben 700 000, die
keine Steuern mehr zahlen. Das nenne ich nun keine
allgemeine Bundessteuer mehr, sondern das ist eine
Klassensteuer. Und wenn man dann den verblei-
benden 500 000 Steuerzahlenden noch möglichst
viel aufladen will, wird das Bild dadurch nicht
schöner, da ist namentlich der demokratische Ge-
sichtspunkt schon einigermassen notleidend ge-
worden. Denn auch aus einer wahrhaft demokra-
tischen Gesinnung heraus können wir unmöglich
einer direkten Steuer zustimmen, bei der die Mehr-
heit unserer theoretischen Steuerpflichtigen aus der
Steuerleistung herausfällt. Es ist auch widerspruchs-
voll, wenn man mit der gleichen Leidenschaft, mit
der man für die direkte Bundessteuer eintritt, auch
dafür eintritt, dass die Zahl derer, die dann als Steuer-
zahler verbleiben, möglichst klein sein soll. Nach
meinem Dafürhalten ist das nicht in Ordnung, und
ich möchte das denen zu bedenken geben, die Anlass
haben, darüber einige Überlegungen anzustellen.

Noch ein Wort zur Gültigkeit, ob 12 oder 8
Jahre. Wir wollen doch einmal aus den Provisorien
herauskommen; wir wollen aus den Übergangsord-
nungen herauskommen. 8 Jahre sind eigentlich
nicht viel mehr als eine etwas verlängerte Übergangs-
ordnung. Denn wir wissen nun, dass 4 Jahre kaum
genügen, um eine solche neue Ordnung bereitzu-
stellen. Man müsste also nach der Annahme einer
achtjährigen Dauerordnung bereits nach zwei bis
drei Jahren wieder mit der Ausarbeitung der neuen
Finanzördnung beginnen. Das betrachten wir nicht
als eine Dauerordnung. Ich möchte Sie deshalb
sehr bitten, dem Antrag auf 12 Jahre Dauer zu-
zustimmen.
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In diesem Sinne ist die Bauern- und Bürger-
fraktion für Eintreten auf die Vorlage, und sie
wünscht, dass im grossen und ganzen das heraus-
kommt, was Ihnen die Kommissionsmehrheit be-
antragt.

M. Guinand: Au nom de la fraction radicale,
j'apporte notre adhésion à l'entrée en matière et
même au projet. Cette adhésion est basée sur les
considérations suivantes :

Dans les temps modernes, les questions de
finances publiques sont toujours à l'heure actuelle
les plus difficiles à résoudre; elles le sont encore plus
dans une nation comme la nôtre qui exige l'appro-
bation expresse de l'ensemble des électeurs pour son
régime financier. Nous sommes peut-être le seul
peuple du monde dans lequel on procède de cette
manière.

Malgré toutes les qualités des ministres des
finances, que nous avons eus, il a été quasiment im-
possible de trouver l'oreille favorable de chacun.
Contrairement à ce que disait Mirabeau, le père de
la Révolution française : « Quand on sait bien ses
quatre règles, on peut conjuguer le verbe avoir et on
est un aigle en matière de finance.» Aujourd'hui, il
faut encore autre chose car le président de la Con-
fédération a très certainement toutes ces qualités.
Il sait ses quatre règles comme personne d'autre,
étant donné son métier, il a une caisse pleine, il
nous offre ce qu'il peut mais on voudrait véritable-
ment que le ministre des finances fût un sorcier qui
puisse plaire à tous sans exception. Ce n'est absolu-
ment pas possible. Il faut donc sortir de l'impasse.
On ne peut en sortir que par un compromis.

On pourrait se poser la question de savoir s'il
est nécessaire de sortir de cette impasse financière
ou si l'on ne pourrait pas continuer à vivre dans un
régime provisoire. Nous pensons que maintenant le
moment est venu de sortir de l'impasse tout d'abord
parce que dans un pays comme le nôtre, qui se
targue d'être un Etat de droit, on ne saurait rester
éternellement sans base constitutionnelle solide en
matière financière ; parce que, incontestablement, la
situation matérielle de l'Etat, qui est excellente,
finirait par être menacée par cette insécurité du
régime financier légal et encore parce qu'il est im-
possible, à l'heure actuelle, de trancher les problèmes
importants - je pense spécialement aux routes
fédérales, aux assurances sociales, même à la
défense nationale - sans connaître-quelles seront les
ressources de la Confédération à longue échéance.
Nous ne pouvons pas engager des dépenses durables
sans savoir quelles seront les ressources de la Con-
fédération. Enfin, chers collègues, parce qu'après
neuf ans de discussion, il faut éviter de célébrer le
dixième anniversaire de notre impuissance à ré-
soudre une question aussi importante.

Il est bien entendu qu'il y a des divergences
dans notre groupe, que les opinions sont partagées.
Une opposition existe encore à l'égard de l'impôt de
défense nationale. Elle se comprend. C'est incon-
testablement une diminution de la souveraineté des
cantons. C'est un amenuisement de leurs compé-
tences. Contrairement à ce que pense M. Grütter, je
ne pense pas que les adversaires de l'impôt de
défense nationale ne soient que des égoïstes. Ce sont
des fédéralistes convaincus. L'argument qui consiste

toujours à voir dans celui qui ne pense pas comme
soi un homme égoïste ou de mauvaise foi n'est pas
un argument de valeur. Certainement on peut être
en toute conscience de l'avis que l'impôt de défense
nationale est une atteinte au fédéralisme et à la
souveraineté cantonale. Cependant, si nous voulons
arriver à un résultat, il faut que les positions
extrêmes se réduisent et arriver à une solution
moyenne.

La question qui se pose à nous est la suivante:
le projet actuel est-il une solution moyenne accep-
table? Sur ce point, notre groupe est formel. Nous
pensons que le projet du Conseil fédéral, amendé
par la commission, constitue cette solution et
même, disons-le, constitue la solution la plus
favorable que l'on puisse apporter aux contribuables
suisses à l'heure actuelle.

La commission elle-même, dans sa majorité, en
allant plus loin que le Conseil fédéral, a été à mon
sens au maximum de ce qu'on peut faire sans
menacer l'équilibre des finances fédérales. N'ou-

• blions pas que, dans cette salle, sans cesse, nous
réclamons de la Confédération un effort financier
supérieur pour des besoins qui sont incontestable-
ment indiscutables mais si nous demandons un tel
effort à la Confédération, nous n'avons pas le droit
de ne pas lui donner les moyens d'arriver à accom-
plir sa tâche. Mais il y a plus. Il y a danger, chers
collègues, à rester dans le régime actuel, parce que,
par la prolongation de ce régime actuel, nous
exposons les contribuables à un effort qui est trop
grand et inutile à l'heure actuelle. Si le projet
actuel échoue, nous serons dans l'obligation de
renouveler ce régime pour deux ans et, pendant
deux ans, nous ferons peser sur les contribuables
suisses une charge excessive.

Enfin, avouez que la clarification de la situation
constitutionnelle est une chose qui est maintenant
une nécessité, à laquelle nous ne pouvons échapper.
Il est nécessaire de donner à la Confédération un
régime financier de longue durée et qui fasse que
notre Etat ne paraisse pas quelque peu ridicule en
vivant perpétuellement dans le provisoire sur une
des matières les plus essentielles.

C'est pourquoi, quelles que soient nos opinions
personnelles, si nous voulons arriver à un résultat,
il faut obtenir une solution de compromis et là, je suis
d'accord avec M. Grütter. Il faut que chacun fasse
un pas et notamment dans les grands groupes. C'est
pourquoi nous prenons nos responsabilités, même
ceux qui seraient enclins à ne pas admettre l'impôt
de défense nationale. Nous devons reconnaître que
c'est dans sa forme la plus atténuée qu'il nous est
présenté. Si nous voulons réussir, il.faut faire ce pas.
Le groupe radical est prêt à le faire non pas d'une
manière enthousiaste mais parce que la solution
proposée par le Conseil fédéral nous semble, à
l'heure actuelle, une solution parfaitement accep-
table et qui tient compte, je veux le dire aussi à
ceux qui trouvent qu'on devrait aggraver l'impôt
de défense nationale, aussi des petits contribuables.
Il est, en effet, incontestable que dans cette réforme,
ce né sont pas que les gros contribuables qui béné-
ficieront de ce nouveau régime financier mais égale-
ment les petits, soit par la diminution de l'impôt
sur le chiffre d'affaires, soit par l'exemption des
petites catégories dans l'impôt de défense nationale.
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C'est pourquoi nous voterons l'entrée en matière et
continuerons à soutenir le Conseil fédéral dans son
effort.

Herzog! Die Verhandlungen in der Kommission
waren gekennzeichnet vom Suchen nach einer Ver-
ständigung, und wir wollen rückhaltlos anerkennen,
dass Herr Bundespräsident Streuli sich erheblich
Mühe gab, diese Verständigung zu finden. Aber wir
müssen uns angesichts der Vorlage, die nun vor uns
liegt, fragen: Ist dieses Ziel erreicht worden? Und
wir müssen als Antwort darauf gleich feststellen,
dass das vorerst noch nicht der Fall ist. Es ist
richtig, dass einige wesentliche Erleichterungen
gegenüber dem bisher geltenden Recht geschaffen
werden sollen und dass Ihnen die Kommission
selbst einige wesentliche Erleichterungen zum Be-
schluss vorlegt. Ich nenne unter anderem die Her-'
aufsetzung der steuerfreien Einkommenminima für
natürliche Personen. Es ist auch richtig, dass darin
ein erfreulicher Fortschritt gegenüber dem, was der
Bundesrat selbst vorschlägt und was bisher geltend"
war, zu verzeichnen ist. Wenn diesen Beschlüssen
der Kommission, noch viel besser der Minderheit
der Kommission, zugestimmt wird, dann fallen
nicht nur sehr viele Unselbständigerwerbende aus
der Steuerpflicht. Auch ein grosser Teil der Selb-
ständigerwerbenden, vor allem der kleinen und
mittelgrossen Gewerbetreibenden, werden aus der
Steuerpflicht fallen. Aber auch eine wesentliche Er-
leichterung soll geschaffen werden für natürliche
Personen mit hohen Einkommen, nicht etwa nur
bei den unteren oder mittleren Einkommen, wie wir
sie verstehen, von 15000 bis 20000 Franken und
nicht 30 000 bis 40 000 Franken, wie ab und zu in
der Kommission argumentiert wurde; auch für
diese Einkommen sollen Erleichterungen geschaffen
werden. Es sollen aber auch wesentliche Erleich-
terungen eintreten für die hohen Einkommen, und
zwar auf Grund der Anträge des Bundesrates so-
wohl wie der Kommission. Bei den juristischen Per-
sonen soll der Einheitssatz auf 7 bzw. 6% festgelegt
werden. Sie wissen, dass der Bundesrat 7% vor-
schlägt und die Kommission sich auf 6% festgelegt
hat, gegenüber 3-12% gemäss dem bisherigen
Recht. Das Mittel wurde, wie schon wiederholt er-
wähnt, gesucht, und man ist dann auf 7 oder etwas
unter 7% gekommen. Aber alle Unternehmungen,
die bis heute über dem mittleren Satz standen -
ich nehme einmal einen Satz von 7% an -, werden
ganz erhebliche Steuererleichterungen erhalten,
während diejenigen, die unter diesen*7 bzw. 6%
waren, etwas mehr an Steuerleistungen aufzu-
bringen haben als wie bis anhin. Der Präsident der
Kommission hat nun erklärt, dass die Erhöhung auf
6 bzw. 7% als Steuersatz für juristische Personen
die steuerlich gleichmässige Behandlung der ver-
schiedenen Unternehmungsformen annähernd ver-
wirkliche. Das ist leider nicht ganz richtig. Die An-
nahme des Präsidenten stimmt nicht ganz, weil zum
Teil die Genossenschaften, die ich zu vertreten habe,
in Zukunft zu einem bedeutend höheren Steuersatz
besteuert werden, wozu noch die Besteuerung der
Rückvergütung weiterhin bestehen bleibt. Die
Rückvergütung aber wird, wie das von den Steuer-
fachleuten (nicht von Steuerfachleuten, die wir
etwa selbst bestellt haben) festgestellt worden ist,

eindeutig als eine Sondersteuer bezeichnet. Herr
Meyer hat vorhin auf den Bericht über die Motion
Piller hingewiesen. Vielleicht ist Herrn Kollega
Meyer bei der Lektüre dieses Berichtes aufgefallen,
dass auch die Herren, die diesen Bericht-zusammen-
gestellt haben, von der Rückvergütung immer als
Sondersteuer sprachen. Diese Bezeichnung Sonder-
steuer der Rückvergütung wiederholt sich während
des ganzen Berichtes auf vielen, vielen Seiten. Und
wenn ich gleich beim Bericht über die Motion Piller
bin, möchte ich feststellen, dass der Bericht über
diese Motion die verschiedensten Auslegungen zu-
lässt. Es ist festgestellt worden (wiederum nicht nur
von uns, sondern auch von ändern Leuten, die mit
den Konsumgenossenschaften nicht in Verbindung
stehen), dass dieser Bericht in keiner Weise etwas
Grundlegendes und wirklich Brauchbares geliefert
hat und dass die'Aufgabe, die man den Herren ge-
stellt hat, nicht erfüllt wurde.

Sie müssen entschuldigen, wenn ich das hier
sage. Wir haben seinerzeit sofort, als dieser Bericht

.

erschien, darauf hingewiesen, dass er eigentlich
nicht das bringt, was die eine Seite erwartete, und
auf der ändern Seite festgestellt werden müsse, dass
mit Zahlen gefochten wird, die, mit Ausnahme einer
einzigen Stelle, in keiner Weise etwa tatsächliche
Zahlen sind. Es sind fiktive, also angenommene
Zahlen. Das ist bis jetzt auch nicht bestritten
worden.

Auch mit dem Bericht über die Motion Piller
kann man nicht viel anfangen. Der Bundesrat ist
eigentlich zu bedauern, dass er nicht einen etwas
besser fundierten Bericht erhalten hat. Ich bin über-
zeugt, dass, wenn der Bericht schlussendlich das
sagen wollte, was durch die vielen Seiten hindurch
gelesen werden kann, die Anhänger der Motion
Piller nicht auf ihre Rechnung gekommen wären.
Das wollte ich dazu sagen.

' Zu den steuerlichen Erleichterungen verschie-
dener Kreise bei der Entlastung der natürlichen
Personen: Ich sage selbstverständlich, dass alle
diese unteren Einkommen steuerliche Erleichte-
rungen erhalten sollen. Ich bin durchaus damit ein-
verstanden; wir werden selbstverständlich dafür
eintreten. Das ist in der Eintretensdebatte wieder-
holt schon gesagt worden. Aber auch die gut
rentierenden Gesellschaften, die über die 7% bis
heute bezahlt haben, die in den Rahmen von 7 bis
12% gelegen sind, erhalten steuerliche Erleichte-
rungen.

Zu diesen steuerlichen Erleichterungen der ver-
schiedensten Kreise lässt man nun die Mehrbe-
lastung der Konsumgenossenschaften folgen, indem
man die Sondersteuer auf Rückvergütungen und
Rabatte weiterführen will. Wir haben unsererseits
erklärt, wir seien durchaus bereit, den Einheitssatz
von 7% zu akzeptieren. Wir akzeptieren natürlich
noch so gerne, wenn Sie es beschliessen sollten, den
niedrigeren Einheitssatz von 6%, aber für alle Un-
ternehmen und für alle! Wir sind damit durchaus
einverstanden. Wir sind aber nicht einverstanden,
dass nun zu diesem Einheitssatz — betrage er nun 6
oder 7% oder einen ändern Prozentsatz - die Son-
dersteuer der Rückvergütung kommt.

Bei der Warenumsatzsteuer will man die Frei-
liste abschliessend festlegen. Bei den Steuersätzen
für natürliche Personen (8,5%) und für juristische
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